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G e s e t z e n t w u r f

der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN 

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergar-
tengesetzes

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Für eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Erfüllung des familiener-
gänzenden Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrags ist eine aus-
reichende Zahl qualifizierter und motivierter Fachkräfte in der frühen Bil-
dung notwendig. Eine gute Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern 
sowie die Bindung von pädagogischen Fachkräften in Thüringen ist die 
Voraussetzung dafür, dass eine hochwertige Kindertagesbetreuung si-
chergestellt und allen Kindern unabhängig von ihrem Wohnort eine gute 
Teilhabechance an einem solchen Angebot ermöglicht werden kann. 

Zu diesem Zweck ist Thüringen im Jahr 2019 mit einem Modellprojekt 
zur Fachkräftegewinnung - der praxisintegrierten Ausbildung für staat-
lich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher (PiA-TH) - an den Start ge-
gangen. Durch die Aufnahme der angehenden Fachkräfte in die Teams 
und Prozesse in den ausbildenden Einrichtungen, die Qualitätssiche-
rung und natürlich die Qualifizierung des Ausbildungspersonals zeigt sich 
die praxisintegrierte Ausbildung in Thüringen als ganzheitliches Modell 
zur Fachkräftegewinnung und -bindung. Bisher ist diese Form der Aus-
bildung überwiegend auf den Anwendungsbereich der Förderrichtlinie 
"Thüringer Fachkräfteinitiative Kita 3.0" beschränkt. 

Diese Ausbildungsform tritt nun dauerhaft neben die konsekutive Erzie-
herausbildung.

Des Weiteren sind die mit Tarifeinigung vom 25. Oktober 2020 zur durch-
schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit im Tarifgebiet Ost neu verein-
barten Regelungen zu berücksichtigen. Hiernach wird die regelmäßige 
Arbeitszeit im Tarifgebiet Ost nach § 6 Abs. 1 Satz 1 des Tarifvertra-
ges des öffentlichen Dienstes (TVöD) von durchschnittlich 40 Stunden, 
(ausschließlich der Pausen) ab dem 1. Januar 2023 auf durchschnitt-
lich 39 Stunden wöchentlich bei vollem Lohnausgleich reduziert. Da der 
rechnerisch ermittelte Mindestpersonalschlüssel nach § 16 Abs. 3 Thür-
KigaG für eine Betreuungszeit von neun Stunden pro Tag aus der bis-
lang im Tarifgebiet Ost geltenden Basisarbeitszeit 40 Stunden pro Wo-
che abgeleitet wurde (ausschließlich Pausen), ergeben sich aufgrund 
dieser tarifvertraglichen Änderungen ebenfalls Anpassungsbedarfe.

Vorabdruck verteilt am 3. November 2022
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B. Lösung

Zur Festigung der Fachkräftegewinnung wird das erfolgreiche Modell-
projekt der vergüteten praxisintegrierten Ausbildung für staatlich aner-
kannte Erzieherinnen und Erzieher (PiA-TH) unter Berücksichtigung der 
bereits erfolgten Verstetigung der praxisintegrierten Ausbildung in der 
Thüringer Fachschulordnung für den Fachbereich Sozialwesen in das 
Gesetz übernommen. Zudem erfolgt eine Anpassung des Mindestperso-
nalschlüssels an die geänderten arbeitszeitrechtlichen Regelungen des 
Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes (TVöD) für das Tarifgebiet Ost. 

C. Alternativen

Eine Alternative ist die Beibehaltung der aktuellen Rechtslage in Kennt-
nis des bestehenden Anpassungsbedarfs und Gestaltungsspielraums.

D. Kosten

1. Für das Land

Mit der Änderung zu den angemessenen und erforderlichen Betriebskos-
ten im Hinblick auf die Hereinnahme der Ausbildungskosten für die pra-
xisintegrierte Ausbildung als ansatzfähige Kosten entstehen dem Land 
voraussichtlich folgende Mehrkosten:
	- 2023:	 1,6 Millionen Euro,
	- 2024:	 5,3 Millionen Euro,
	- 2025:	 9 Millionen Euro und
	- ab 2026 jährlich:	 11,2 Millionen Euro.

Die Neustrukturierung der Landeszuweisungen führt zu einmaligen Zu-
satzkosten durch die notwendige Anpassung im IT-Bereich, welche mit 
rund 30.000 Euro geschätzt werden. Durch die Überführung der bishe-
rigen Projektförderung in einen gesetzlichen Regeltatbestand laufen die 
mit der Projektförderung verbundenen Ausgabebedarfe im Jahr 2025 
aus und führen insoweit zu einer dementsprechenden Entlastung. Zu-
dem ist von einer mittelfristigen Entlastung bei den Bürokratiekosten in 
Höhe von ca. 280.000 Euro auszugehen.

2. Für die Kommunen

Mögliche Mehrbedarfe aufgrund der gesetzlichen Änderungen zum Min-
destpersonalschlüssel im Zusammenhang mit der zum 1. Januar 2023 
erfolgenden Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit von durchschnitt-
lich 40 Stunden pro Woche auf durchschnittlich 39 Stunden pro Woche 
nach den Regelungen des TVöD und den hierdurch steigenden Perso-
nalbedarfen zur Sicherstellung des Betreuungsschlüssels wurden, wie 
in anderen Bereichen der Kommunalverwaltung auch, im Rahmen der 
Überprüfung der kommunalen Finanzausgleichsmasse angemessen be-
rücksichtigt (vergleiche Seite 11 und 53 der Begründung zum Gesetz zur 
Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes und weiterer Geset-
ze sowie zur Aufhebung des Thüringer Gesetzes für eine kommunale 
Investitionsoffensive 2021 bis 2024 der Landtagsdrucksache 7/4171).

Die durch die Änderung zu den angemessenen und erforderlichen Be-
triebskosten im Hinblick auf die Hereinnahme der Ausbildungskosten für 
die praxisintegrierte Ausbildung als ansatzfähige Kosten voraussichtlich 
entstehenden Mehrkosten sollen über die Ertüchtigung einer bestehen-
den Landespauschale ausgeglichen werden. 
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3. Für die Bürger

Mit der Änderung entstehen keine laufenden Mehrkosten.
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Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Thüringer Kindergartengesetz vom 18. Dezember 
2017 (GVBl. S. 276), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 31. Juli 2021 (GVBl. S. 387), wird wie folgt 
geändert:

1.	 § 16 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

"(3) Der zur Wahrung des Kindeswohls bei der Betreu-
ung in einer Kindertageseinrichtung erforderliche Be-
schäftigungsumfang der pädagogischen Fachkräfte er-
gibt sich bei Verwendung eines Personalschlüssels von
a)	 0,369 Vollzeitbeschäftigteneinheiten je betreutem 

Kind nach Absatz 2 Nr. 1,
b)	 0,246 Vollzeitbeschäftigteneinheiten je betreutem 

Kind nach Absatz 2 Nr. 2,
c)	 0,185 Vollzeitbeschäftigteneinheiten je betreutem 

Kind nach Absatz 2 Nr. 3,
d)	 0,123 Vollzeitbeschäftigteneinheiten je betreutem 

Kind nach Absatz 2 Nr. 4,
e)	 0,105 Vollzeitbeschäftigteneinheiten je betreutem 

Kind nach Absatz 2 Nr. 5 oder
f)	 0,092 Vollzeitbeschäftigteneinheiten je betreutem 

Kind nach Absatz 2 Nr. 6. 
Der Personalschlüssel nach Satz 1 beruht auf den An-
forderungen von Absatz 2, berücksichtigt die fachliche 
Arbeit außerhalb der Gruppen sowie die möglichen 
Ausfallzeiten durch Urlaub oder Krankheit und bezieht 
sich auf eine tägliche Betreuungszeit im Umfang von 
neun Stunden. Der Personalschlüssel für Kinder nach 
Absatz 2 Nr. 5 beträgt ausgehend von einer Betreuung 
im Umfang von vier Stunden 0,033 Vollzeitbeschäftig-
teneinheiten je betreutem Kind. Bei einer geringeren 
oder höheren vereinbarten täglichen Betreuungszeit ei-
nes Kindes ist der für die Betreuung dieses Kindes gel-
tende Personalschlüssel entsprechend anzupassen."

2.	 § 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 erhält folgende Fassung:

"1.	Personalausgaben einschließlich der Kosten für die 
Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte und für 
die Ausbildung von pädagogischen Fachkräften in 
einer praxisintegrierten Ausbildung für die Fachrich-
tung Sozialpädagogik im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 
3 Alternative 2 der Thüringer Fachschulordnung für 
den Fachbereich Sozialwesen vom 29. Januar 2016 
(GVBl. S. 59) in der jeweils geltenden Fassung, so-
weit nicht zeitgleich eine Förderung oder Leistung 
für den gleichen Zweck durch Dritte erfolgt,"

3.	 § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 erhält folgende Fassung:

"5.	 für jedes Kind zwischen dem vollendeten dritten Le-
bensjahr und vor Vollendung des 78. Lebensmo-
nats,
a)	 ab dem 1. Juli 2023 eine zusätzliche Landes-

pauschale in Höhe von 44 Euro monatlich,
b)	 ab dem 1. Januar 2024 eine zusätzliche Lan-

despauschale in Höhe von 47 Euro monatlich,
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c)	 ab dem 1. Januar 2025 eine zusätzliche Landes-
pauschale in Höhe von 52 Euro monatlich und 

d)	 ab dem 1. Januar 2026 eine zusätzliche Lan-
despauschale in Höhe von 55 Euro monatlich."

4.	 § 30 a und § 30 b werden aufgehoben.

5.	 § 35 wird wie folgt geändert:

a)	 Die Absätze 1 bis 3, 6, 8, 9, 12 und 15 werden auf-
gehoben.

b)	 Die bisherigen Absätze 4, 5 und 7 werden die Ab-
sätze 1 bis 3. 

c)	 Die bisherigen Absätze 10 und 11 werden die Ab-
sätze 4 und 5.

d)	 Die bisherigen Absätze 13 und 14 werden die Ab-
sätze 6 und 7.

6.	 § 36 erhält folgende Fassung:

"§ 36 
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Ge-
setz gelten für alle Geschlechter."

7.	 Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst. 

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. Abweichend 
von Satz 1 tritt Artikel 1 Nr. 2 am 1. August 2023 in Kraft.
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Begründung:

A. Allgemeines

Mit dem Modellprojekt der praxisintegrierten Ausbildung hat der Freistaat 
Thüringen auf den stetig steigenden Fachkräftebedarf reagiert und da-
mit eine Basis für gezielte Personalentwicklungsmaßnahmen geschaf-
fen. Aufgrund des Interesses der Auszubildenden an der praxisinteg-
rierten Ausbildung wurde das Modellprojekt bereits zweimal verlängert. 
Unter Berücksichtigung des Fachkräftemangels und dem Ziel frühkind-
liche Bildung, Betreuung und Erziehung qualitätsvoll, multiprofessional 
und vielfältig zu gestalten, wird das Modellprojekt durch die Aufnahme 
in das Gesetz in § 22 verstetigt. Mithin tritt die praxisintegrierte vergü-
tete Ausbildung neben die konsekutive Ausbildung in den Fachschulen. 

Des Weiteren wird in § 16 Abs. 3 an die ab dem 1. Januar 2023 verän-
derten Rahmenbedingungen zur durchschnittlichen Wochenarbeitszeit 
nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst angepasst.

Die Änderung des § 25 Abs. 1 Nr. 5 enthält eine entsprechende Aus-
gleichsregelung für die ab dem 1. August 2023 verstetigte Finanzierungs-
regelung der praxisintegrierten Erzieherausbildung.

Im Übrigen erfolgen redaktionelle Anpassungen.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1 (§ 16 Abs. 3)

Der Berechnung des Mindestpersonalschlüssels liegt die durchschnitt-
liche wöchentliche Arbeitszeit im Tarifgebiet Ost als Basisbezugsgröße 
zugrunde. Diese ergab bei einer täglichen Betreuungszeit im Umfang 
von neun Stunden und einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 
40 Stunden (ausschließlich der Pausen) bislang einen Faktor von 1,125. 

Dieser Faktor berechnete sich wie folgt:

9 Stunden tägliche Betreuungsdauer x 1 / 8 Stunden tägliche Arbeits-
zeit = 1,125.

Mit Einigung der Tarifvertragsparteien wurde nach § 6 Abs. 1 Satz 1 des 
Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes (TVöD) die Wochenarbeitszeit 
von durchschnittlich 40 Stunden (ausschließlich der Pausen) ab dem 
1. Januar 2023 auf durchschnittlich 39 Stunden wöchentlich bei vollem 
Lohnausgleich reduziert. Damit hat sich die bisherige Basisbezugsgrö-
ße für den Mindestpersonalschlüssel geändert (Ursache) und es war ein 
dementsprechend neuer Faktor zu bestimmen (Wirkung), welcher sich 
nunmehr wie folgt berechnet:

9 Stunden tägliche Betreuungsdauer x 1 / 7,8 Stunden tägliche Arbeits-
zeit = 1,154.

Unter Berücksichtigung der jeweiligen Betreuungsschlüssel nach § 16 
Abs. 2 sowie der Minderungszeiten in Höhe von 28 Prozent ergibt sich 
der in Absatz 3 neu festgelegte Mindestpersonalschlüssel für die einzel-
nen Altersgruppen wie folgt:
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Betreuungs-
schlüssel nach 
§ 16 Abs. 2

Faktor1 Schlüssel2 Minderungszeiten 
nach § 16 Abs. 3 

Satz 23

Mindestpersonal-
schlüssel nach 

§ 16 Abs. 3 Satz 14

Nummer 1 1,154 0,288 0,081 0,369
Nummer 2 1,154 0,192 0,054 0,246
Nummer 3 1,154 0,144 0,040 0,185
Nummer 4 1,154 0,096 0,027 0,123
Nummer 5 1,154 0,082 0,023 0,105
Nummer 6 1,154 0,072 0,020 0,092
Nummer 7 1,154 0,058 0,016 0,033

1	 Rechnerische Betreuungszeit von 9 Stunden pro Tag (Basis: durchschnittliche Arbeits-
zeit von 39 Stunden pro Woche).

2	 Faktor / Betreuungsschlüssel.
3	 Schlüssel + (Schlüssel x 28 Prozent).
4	 Schlüssel + Minderungszeiten.

Im Übrigen entspricht Absatz 3 der bisher geltenden Fassung.

Zu Nummer 2 (§ 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1)

Mit der Ergänzung in § 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 erfolgt die Verstetigung 
der praxisintegrierten Ausbildung, indem die hieraus resultierenden Aus-
bildungskosten einschließlich der nach § 33 Abs. 2 FSO-SW erforder-
lichen Kosten für eine Praxisanleitung als ansatzfähige Betriebskosten 
definiert werden. Soweit durch Dritte eine Finanzierung der praxisinte-
grierten Ausbildung über eine Förderung oder Leistung für den gleichen 
Zweck erfolgt, ist diese Regelung nicht einschlägig, da dies zu einer Dop-
pelfinanzierung führen würde. Dies gilt beispielsweise für entsprechen-
de Bundes- oder Landesprogramme zur Förderung der praxisintegrier-
ten Ausbildung oder für Bildungsgutscheine nach § 81 Abs. 4 SGB III.

Zu Nummer 3 (§ 25)

Mit dieser Regelung soll ein angemessener Ausgleich im Hinblick auf 
die entstehenden Mehrbedarfe aufgrund der geänderten Regelung in 
§ 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 erfolgen.

Der Ausgleichregelung liegen dabei die Annahmen zugrunde, dass im 
Durchschnitt 160 Auszubildende pro Ausbildungsjahrgang eine praxis-
integrierte Ausbildung beginnen. Hierdurch ergibt sich für die einzelnen 
Jahre, beginnend ab dem Ausbildungsjahrgang 2023/2024, eine zu-
nächst stets ansteigende Anzahl von Auszubildenden. Ab dem Jahr 2026 
wird hier von einer Verstetigung von 480 Auszubildenden im Durch-
schnitt ausgegangen. Die Arbeitgeberkosten für die Ausbildungsvergü-
tung wurde im Mittel in Höhe von 1.759 Euro je Ausbildungsplatz und 
Monat angenommen. Diese Kosten wurden aus den Durchschnittskos-
ten für einen Ausbildungsplatz aus der laufenden Förderrichtlinie "Fach-
kräfteinitiative Kita 3.0" abgeleitet und einmalig mit einem Prozentsatz 
in Höhe von 6 vom Hundert dynamisiert. Hierneben wurde die Praxis-
anleitung gemäß § 33 Abs. 2 FSO-SW ebenfalls mit einem Umfang von 
zwei Stunden pro Woche und Auszubildenden, 46 Wochen im Jahr so-
wie einer Pauschale in Höhe von 50 Euro pro Woche und Auszubilden-
den berücksichtigt.

In einem nächsten Schritt erfolgte aufgrund der Bezugsnorm des § 27 
Abs. 2 die Berechnung der geänderten Pauschale auf Basis der bevöl-
kerungsstatistischen Werte des Thüringer Landesamtes für Statistik zum 
31. Dezember des vorletzten Jahres.
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Zu Nummer 4 (§ 30 a, § 30 b)

Aufgrund der Befristung der Regelung erfolgt eine Aufhebung.

Zu Nummer 5 (§ 35)

Es erfolgt eine redaktionelle Anpassung wegen der in der Vergangen-
heit erfolgten Gesetzesänderungen, welche in den Übergangsbestim-
mungen bisher nicht berücksichtigt wurden.

Zu Nummer 6 (§ 36)

Die Änderung berücksichtigt den Umstand, dass sich nicht jede Person 
dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zuordnet.

Zu Nummer 7

Redaktionelle Anpassung der Inhaltsübersicht aufgrund von Nummer 4.

Zu Artikel 2

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.

Für die Fraktion
DIE LINKE:

Für die Fraktion  
der SPD:

Für die Fraktion  
BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN:

Blechschmidt Lehmann Henfling



2. Vom Einbringer übersandte Daten

(Vom Einbringer wurden bisher keine Daten übersandt.)



3. Im Rahmen des parlamentarischen Anhörungsverfahrens eingebrachte Beiträge

Die folgenden natürlichen und juristischen Personen haben sich im Rahmen des parlamentarischen
Anhörungsverfahrens beteiligt.

Bergschule St. Elisabeth
Arbeitskreis THÜRINGER FAMILIEN Organisationen e.V.
Staatliches Berufsbildungszentrum Ernst Arnold Greiz-Zeulenroda
Gemeinde- und Städtebund Thüringen e.V.
GEW Thüringen
Thüringer Landeselternvertretung der Kindergärten
Stadtelternbeirat der Kindergärten Gera
Deutscher Familienverband Landesverband Thüringen e.V.
tbb beamtenbund und tarifunion thüringen e.V.
Katholisches Büro Erfurt Kommissariat der Bischöfe in Thüringen
Thüringischer Landkreistag
LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen e.V.
Landesverband für Kindertagespflege Thüringen e.V.
Der Beauftragte der Evangelischen Kirchen bei Landtag und Landesregierung in Thüringen
ver.di Landesbezirk Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
Thüringer Landesjugendhilfeausschuss
Staatliches Berufsbildungszentrum Ernst Arnold Greiz-Zeulenroda
Familienbund der Katholiken
LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen e.V.
Gemeinde- und Städtebund Thüringen e.V.
Thüringischer Landkreistag e.V.

Die Beiträge der Beteiligten sind in der Beteiligtentransparenzdokumentation nur enthalten, wenn die
Zustimmung zur Veröffentlichung erteilt wurde.



Anlage 5

Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Bfetefllgtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Psrson, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Oeset^gebungsverfahren beteiligt hat, Ist nach.' dem Thüringer
Betelligtentransparenzdokumentatlonsgeselz: (ThÜrBeteiidokG) verpflichtet, d!@ nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder- 1 bis 6 werden In jedem Fall als verpflichtende
Mindestlnformationen gemäß § 5 Abs. I ThürBeteiidokG in der Betelllgtentrans|jarenzdokumentat!on
veröffentlicht. Ihr Inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetselten des
Thüringer Landtags veröffsntlicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erjEeElen.

Bitte gut leserHch ausfüllen und zusQmmen mft der Stellungnahme senden!

Zu welchen Gesetzentwürfe'n haben Sie steh schriftlich geäußert (Titel der Gesetzentwürfe)?

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes
Gesetzentwurf der Fraktionen DEE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/D1E GRÜNEN
- Drucksache 7/6574 -

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Klndergartengesefzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
" Drucksache 7/6783 -

1.

Haben S!e sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Versinigung natüriicher Personen oder Sachen (z, B. Verein, GmbH, AG, eingetragene

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, KÖrperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§5 Abs. 1 Nr. 1,2.ThürBete!ldo(<G;H!nwßls: Wenn nein, dann weSterTnit Frage 2. Wonn ja, darin weiter mit Frage 3,)

Nams

Geschäfts- oder Dlenstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisafionsform

SMMP Bergkloster St. Elisabeth Schule              GmbH
Bergschule St. Elisabeth
Katholische Berufsbildende Schule

Friedensplatz 5/6

37308 Heilbad Heiligenstadt



2.

3.

4.

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§5 Abs. 1 Nr. 1,2Thür5etefldol<G)

Name Vorname

^< Geschäfts- oder Dlenstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn Keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird In deinem Fall veröffentlicht.)

Straße/ Hausnummer

Postleitzahl, Ort

^r/e^^o/ä-/^ ^/6

^?3ap //^'//^ '^//^^^
Was Ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBetelIdokG)

S^Ä^/^ ^r/ ^7, ^^/^, ^^^^Cs^>ä?^^^fe> ^?<^^^

^/. £~/^'o6^^ ,

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

(^ befürwortet,
a abgelehnt,
g ergänzungs" bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesontltchen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftiichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammenl

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetoildoko)

^ ^^yr^/ß^- ^/e. ^^,^^,7^^^^'^^^^^ ^^>
A^;^ <^ö^/€. ^^^7 ^£lr- ^^^y^^^^^' 7^^^f7

Uh^ ^^A^^ ^/^ ^^^^&^^^' &^y^'^^^
^^ /7e^yisy^ -/^^3^^ ^^/'^^^«-^ ^^^

/^/C^ /^^//^^^€>^/^f/ W^^^^y^T^ ,



5.

6.

7.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriffiichen Beitrag zum Gesetzgebung« vorhaben
einzureichen?
(§ 5 Abs. -i Nr, 5 ThürBeteildokG)

BC ja (Hinweis; weitermit Fr^qe 6) D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlas's haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

^ per E-Mait

~] per Brief

-laben Sie sich als AnwaItskanzieE im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren. beteiligt?
§ 5 Abs. -I Nr. 6 ThürBeielldokG)

: Ja . S. nein (weiter mit Frage 7)

/Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages. In der
ietelligtenfransparenzdokumentaffonzu?
§ 5 Abs. t Satz 2 ThürBeteildokG)

K ja • D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die .Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den tnitgeteiiten Daten werde Ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens miUeSlen.

Ort, Datum Unterschrift

M^/^^w^o^-/ €>y.^^^
^r~^ c-'MIviP r^r^kio;.;l<:i1^. 171ri.iS''<4i)'.IK:'in(l(^^ rtnbi'

/!/ '•l.. ii"f^;^'t«ii(;l^i, S^lis.^^'fSi

.?(',ßlV^. ii.l<^lis^;i.i.l.(1 i''.p>!i(;.;l)if^;-u<!^Srliiuii::

(^ /(7 i':ritld--iis;)1-t)'/.;iA'

^..^/ :y/W Uciil^n i'!^!!i^:n'i(;ull

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



THÜR. LANDTAG POST Anlage 4
05.01 .2023 14:39

Fragestellung

Wo f 2£5Z^ „ _ „„„Z„Z:L„
zu den Beratungsgegenständen zum

„Zweiten Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes"

Fragestellung

Welchen weiteren Änderungsbedarf sehen Sie bei den Bestimmungen des Thüringer
Kincteriagesgesetees zur Kindertagespflege?

^^ ^^i ^^^ä^^^^ ^o^^^-^
^ ^a^-^ ^^ ä^, /^'y-7^ ^^ /^r^^^

öc^i'^-. 0'^ /^^/^^.a^^^> <^^~ <>^-^^;-/^;:-^(

^H. (^e^-v 4^>^^>(^>'z-T^^^^^^ ^c^z^^C^

/Ltf^O^t^'c^^ Se^^^^^^^t^ -^^^
Zt<. ^I^LT- ty^^'^ü€^>t^<S^a.-i%€^. /^l/^v^-y

A^i^t^ (X<^ 7?<^~ /-^ ^c ^f^^-7 /<y^^y

O^jr , /(^c^^^^^/^i^t^t^ ö^^^^'^-^' ^^'^^"

^^ ^^€^>C^^..y ^^>^^^ •

?cTU

A /<^a-/i ^>^ ^^j^ ^-^

0^ Wy-^^^^/ ^.^^4-^^' -r/^,
^M^ ^ ^^^^ ^^^/^y^.
i^ '^^/3^^^^ -^^' ^<^-^.^^^^
^/^^^^ ^^^^^•^^^

, 'o^^-^^^^^^^^^^^^0c •
l ^^^ ^^^^ ^^^ ^y^^^^ ^-^
ji. ^&- ^^ ^'^ /^ ^^' /^^^ ^

f-Oc^i^'^C /^(^-W^. • ^y SMMi.;SH-i^^u^-^^.!l<8'l:;^!^hr't'hf(^^-fiubs"s

?i/ '•\ ^..^-iHi!."SL lliu.;^.li|)

j;iViV-.). ^j

Il

-(•.'i^.iHilei^, lliu-;^i'lih

',',Ui,.-)';';(^(' ^eri{^b(!^liHS:'] ;^.^lii^

lrini(^suLs^f?/0

t}! ,V/'.^0^ S,-!oi^;«i Ä'ioiSn><'<-^E;.i(ii

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligfentransparenzctokument^tionsgesetze^

Je^e nsatürllche oder Juristische Person, d!e sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist ' nach dem ' Thüringer
Beteillgtentransparenzdp^umentaijonsgesetz (ThürBeteiidoRG) verpfiichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben " soweit für sie zutreffend - zu machen,

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der BeteHigtentransparenzcfoKumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätziich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen.

BWe. gut teserlich ausfüflen und zusQmmön mit der St^jtungnQhme sen^eni

^x-^itSs

?S^|3^

SiN

usa
ws^^s.
i^!®£H^
^ä^B^

iii^t

Name

W (AvWA^e-^ TVvü^
^aitw ^ Qv. o\ ccän \ ^KonA^

~^r
Geschäfts- oder Dfenstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisgtjonsform

(L.^

G9( ^T T^rt^
^>Wv\l/^-/ou '

^ö^^vv
^y;s$ätB-SH^ ^S%ÄS®IMi^ß@fflÄMSSBBÄBIB

Name

asi

^&?^e:?

'^^S5\
®iX(^!
f^t^l:^£K&\
®i^lS^ifäsl

Vornamo

a Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresso

[Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adress.e benannt wird. Die Wohnadresse;

A'ircf In keinem Fa!) veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

:;^J-^\^^.U

E3BNiE1

'KM
^vVJVi^

»ostieitzahi, Ort



l^lä ;I^s|^|^^tr^®ifiK|lj^r§^
^(§i^^^^JiSBJti|^gi^^^|gg,^g^

f^SM
'iilS?^
''Sy'ifSv
sfc?^"^
y'K^w.

To^\^ e^po^^Sc^ .,)^Jr^^-^^<rC^€^^ t ^TL^ÄL^L,
//?^?^^1^^^^2
!®^^
!§"iHfs*S

;^l~zäiä

&^§?
~i^3txä

/tf befürwortet,
D abgelehnt,
^ ergänzungs-bzw, änderungsbedürftlg eingeschätzt?

:?3^
^^-^

'•yWfVK.
'S^&ä-tjM

i^ä^^

s@^t§IS
-s-?^^
y'ssss

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) ihres schriftilchen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfqhren zusammen!
{§ 5 Ab$, 1 Nr. 'i ThürBeteildokG)

^IA1-"VU W^"1. 'S?o^O^A^lArt-^^ VCR^^^TLA; Mlv<C^

äW,-/^^^ ^GftW^ Mfl^^̂
5-0 ÖT

<^
EslBS»^^"^^^
''^^•-^y
¥^5^

/^^uv>^ PÜS».^-«^ tt^- 'rs^'-'fc^

^^C^iS^A^SS^ ^ ^ .• c / ,-,.. .<... ^
te ^^fltiüpif^' — t^>^-'^ A^°+ 1^^'
^ ^ö-^^c" <?^<Z-o-. ^<^te' l«uw<.^ . _

!^BS^%^ffiiÄffiKält^®HWSI
äMN§ffi?!%^^^ßllffl^^M;
i@|^|^grB^ökGjg^g^^g^i

;ä^ä^

Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) X nein '

Wenn Sie die Frage S verneint haben: Aus welchem Antass haben Sie sich geäußert?

•^"^^^^
•'!-ESi3vfi

^Bäi
:•?'?:

^f^.
.y^?^^^

^ ^. ^ü^.c^>o0, L>Y ^t^^i^ue>[V^ W»ej

~^^^ '^ ^ -^ ^a^^v^
^d^> ^\^ ^ V^ü'-.^A q-ßtcU-c £ ^
n welcher Form haben Sie^ich geäußert?

f/K3^
^ per E-Mail

per Brief

nein (weiter mit Frage 7)

Venn Sie die Frage G bejaht hgben; Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

lii
Vf^sSf,
•W^w.
1f.';'rtS-;'?'



Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen In den mitgeteilten Daten werde ich unverzügiich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

^^iDiti|^lj^®l?^S%%^i^i^^

^ ^;A. "L7

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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LV TtKlringen (VAMV) t, Landesverband der Pflege-
und Adoptivfamilien (PfAd) / Verband kinderreicher
FEtmilien Thüringen e,V. (KRFT) / NaitirFrennde
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Der Kinderschutxbimd LV TSittringen e.V, (DKSB)

11.01.2023

Stellungnahme des AKF zum Zweiten Gesetz zur Änderung des Thüringer
Kindergartengesetzes in den Drucksachen DS 7/6574 und DS 7/6783

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Dezember 2022 wwde cfas PosHiömpapier des Arbeitsfa'eises Thilrmger FwmUefwrgamsattonen
veröffentlicht. In diesem geht es unter anderem um
„Bildung statt nur Betreuung
• Mehr Qualität in Kindergärten und den Schulen ist durch Intensiviemng der Fachkräftegewinmmg und
Ptichkräfteausbildimg sowie personellef Ausstattung des gesamten Bildungssektors, insbesondere der
Kindergärten, zu gewährleisten. Die aktuellen Studien zu den Folgen der Corona Pandemie, besonders bei
benachteiligten Kindern, zeigen erneut den drmgenden Hand lungsbedarf und die endlich notwendige
Priorisierung der Bildungspolitik in den Haushalten des Landes und der Kommunen. Die Absicherung der
Bildung der Kinder ist eine wesentliche gesamtgeself schaft! iche Aufgabe."

Wü- möchten uns als Arbeitskreis Thüringer Familienorganisationen in dem Sinne an der schriftlichen
Anhörung zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes beteiligen ohne als Anzuhörende benannt
worden zu sein und auf die beiden, diesem Gesetz zugrunde liegenden Drucksachen eingehen.

Zu DS/ 6574
Die grundsätzlichen Anliegen des Gesetzentwurfes un Hinblick auf eine Ausweitung der praKisintegt'ierten
Ausbildung (PiA-TH) und deren beabsichtigte Refmanzierung werden begrüßt
Darüber hinaus besteht weiterer Handlungsbedarfün Hinblick auf die Berufsausbildung, den Personalschiüssel
und der Fachki'äftesichemng für die frühkindliche Förderung einschließlich der damit eng korrespondierenden
anderen Aufgabenbereiche des SGB VUI, insbesondere der erzieherischen Hilfen. Dies bedeutet im Einzelnen:

• Wü' begrüßen, dass PiA-TH „dauerhaft" neben die konsekutive Erzieherausbildung tritt. Mit den

beabsichtigten 160 Ausbildungsplätzen pro Jahrgang bedeutet dies bei einem angestrebten
notwendigen Brhalt von über 700 Ausbildungsplätzen pro Jahrgang, dass die zur Fachkräftesicherung
notwendige weit überwiegende Anzahl der Auszubildenden weiterhin schulisch ohne

Ausb i Idungs Vergütung und un Falle nichtstaatlicher Schulen zudem mit der Verpflichtung zur
Zahlung von Schutgeld in einer langwierigen und anspruchsvollen Ausbildung ausgebildet wird,
Diese angekündigte Doppelstruktur m der derzeitigen Form halten wir qualitativ und un Hmbiick auf

die Fachkräftesicherung quantitativ angesichts der Lage auf dem AusbiMungsmarkt für realitätsfern,

FAMILIEN
eine Stimme
geben

www.famlllen-in-thueringen.de
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Erforderlich ist stattdessen im Hinblick auf die Qualifikation als Eiuch die Konkurrenzfiihigkeit

gegenüber anderen Berufen eine qualifizierte und attraktive Ausbildung auf der Grundlage und
mit der Ausbildungsvergütung ohne Zahlungsverpflichtungen der Auszubildenden für ihre

Ausbildung. Wir weisen im Zusammenhang mit dem Fachkräftebedarf sowohl auf die Ergebnisse der
2020 veröffentlichten Shjdie der FSU Jena als auch auf die im bundesweiten Vergleich und die
Anforderungen im Bereich der fi'ühkindlichen Förderung - insbesondere des Thüringer

Bildungsplanes - völlig unzureichende Stellenausstattung hin,

• Inwieweit die m Art. I, Ziffer 3 durch Neuregelung von § 25 Abs. l Satz l Nr. 5 pauschaiierten
Mehrkosten für die Umsetzung von PiA passgenau die jeweiligen Ausbildungsti'äger und damit
letztlich die Auszubildenden erreichen, ist dein Gesetzestext nicht zu entnehmen,
Zudem fehlt eine Regelung für die Ausbildung von PiA m Jugendhilfeemrichtungen, insbesondere der

stationären Jugendhilfe. Diese ist ebenfalls kommunale Aufgabe und leidet zum Teil dramatisch unter

Fachkräftemangel. Der Heimaufsicht des TMBJS ist diese Situation bekannt,

• Abgesehen von der Anpassung des Person a Ibedarfs an die verkürzten Arbeitszeiten wurde leider die

längst überfällige Anpassung an erheblich zu verbessernde Person aischlüssel erneut versitunit.
Die damit verbundenen seit Jahren andauernden schlechten Arbeitsbedmgungen in Thürmger

Kindergärten sind ein wesentlicher Grund flh' den zunehmend eskaUerenden Fachlü'äftenotstand m

den Kindergärten und "krippen. Längst werden im Alltag der Kindergärten aufgrund von
Erkrankungen, Verrentungen, Personalfluktuationen, Ausstieg aus dem Beruf, Abwanderung in
angrenzende Länder oder andere Branchen geltende Mindestpersonalschlüssel häufig unterschritten,
Die 28 % Vorbereitungs- und Ausfallquote bildet die realen Bedingungen nicht ab.
Der drmgende Handlungsbedarfwü'd sowohl durch die bereits genannte FSU- Studie aus dem Jahr

2020 als auch die aktuelle Bertelsmann Studie empirisch untermauert, Zudem entscheiden sich junge

Menschen für einen Beruf maßgeblich auch aufgrund bekannter Ai'beitsbedingungen nach der

Ausbildung. Der offenkundige Fachki'äftebedarf in vielen anderen Branchen wiederum setzt auch in
Zukunft ein im ganzen Land rechtssichei* funktionierendes, attraktives Angebot der frühkindllchen

Förderung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf voraus,
Gute Arbeitsbedmgungen in den Kindergärten sind folgerichtig eine wichtige Voraussetzung für die
Verembarkeit von Familie und Beruf und damit der Sicherung des Wirtschaftsstandortes Thüringen.

Empfohlen wird daher kurzfristig noch in dieser Legislaturperiode eine wesentliche Verbesserung

des Personalschlflssels,

Zu DS 7/6783
Die beabsichtigten Regelungen zur Verbesserung der Vergütung der KinderfagespHegepersonen werden von
uns begrüßt. Mit der wiederholten Bezugnßhme des Gesetzentwurfes zum TVÖD SuE wu'd zu Recht beton4
dass es sich bei der frühküid lichen Förderung uin eme kommunale Pfiichtaufgabe handelt. Folgerichtig ist es
Überfällig, auch m diesem Bereich die dafür notwendigen gesetzlichen Grundlagen zu schaffen. Wie der
Einführung zum Gesetzentwurf zu entnehmen ist, handeln die Kommunen trotz ihrer origEnären Zuständtgkeit
offensiehtlich freiwillig nicht dementsprechend und gefährden damit dieses neben den Kinderkrippen
zusittzlich notwendige Angebot der frühldndlichen Förderung und der besseren Vereinbarkeit von Familie
und Beruf.

Für den AKF e.V.

FAMILIEN
eine Stimme
geben

www.famllion-ln-thu8flngen.de

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Anlage 5

Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentatlonsgesetses

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteltlgt hat, Ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentatlonsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben " soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder. 1 bis 6 werden In jedem Fall als. verpflichtonde
Mlndestlnformationen gemäß § 5 Abs. I ThürBeteiidokG in der Beteillgtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erjtellen.

ß/rte gut fäserlfch ausfüllön und zusammen mit der SteHungnahmö senden!

Zu welchen Gesetzentwürfen haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel der Gesetzentwürfe)?

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kinde rgartengesetzes
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKB, der SPD und BÜNDNIS 90/DtE GRÜNEN

Drucksache 7/6574 -

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergarten g esetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/6783 -

1.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
Öffentlichen Rechts)?
(g 5 Abs. 1 Nr 1,2 ThürBetellcfokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dsnn weiter mit Frage 3.)

Name

Sßß£ £rns^ ^rno/.o/.

fff^ " ^W/CWO^
Geschäfts" oder Dtenstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organtsationsform

^/^(/&

IP/Oa€H$efy€ ^^ /€L
c?rf^ ^-£

^ a

£.0. . ____



2.

3.

t

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
[§6Abs. 1 Nr.1,2ThürBet6lldokG)

Mame Vorname

] Geschäfts" oder Dlenstadresse a Wohnadresse

Hinweis; Angaben zurWohnadresse sind nur erfordeFllch, wenn telne andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresss
vlrd In keinem Fall veröffenUichl)

straße,' Hausnummer

3ostleitzahl, Ort

Vas Ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBetelIdoKG)

f€^//€/ '/^/-//Z
^aben Sie In Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen Insgesamt eher

befürwortet,
] / abgelehnt,

ergänzungs- bzw. änderungsbedürttig eingeschätzt?

litte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) ihrss schriftlichen Beitrages zum
3esetzgebungsverfahren zusammen!
S S Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelldokG)

% ^/^/e/y^m^ ft/a^//7/€f/7^/€/z ^>^/€/kr-
^6//^^y ^/ ^y?^ ^€a€/?^a/?f ^^/p/y^/y/'
Sä /y/-/s<;/^ /?^e^^ ^ww/. ^



5.

6.

7,

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteSldokG)

Jt—, ___ -._ . ...... .....................

Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlas's haben Sie sich geäußert?

n welcher Form haben Sie sich geäußert?

^ per E-Mall

3 per Brief

-^aben Sie sich als Anwaltskanzlel Im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen BeiErägen
am Geselzgebungsverfahren. beteiligt?
g 5 Abs. 1 Nr. 6 ThÜrBetetldokG)

] ja a nein (weiter mit Frage 7}

fVenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

iiimmen Sie einer Veröffenfllchung Ihres schriftlichen Beitrages, in der
ieteiltgtentransparenzdokumentationzu?
§ 6 Abs. -l Satz 2 ThürBetelldokG) . _ _,

3 Ja ^/ nein

Mit meiner Unterschrift versichere Ich die .Richtigkeit, und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen In den mitgeteilten Daten werde ich unverzügiich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mtUeiien.

Ort, Datum

^7/c^.. ^fZ.OCloZ^

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer BetelligtentransparenzdokumentatEonsgesefzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, Ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBetelldokG) verpftlchtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fall ais verpflichtende
Mindestlnformationen gemäß'g 5 Abs. 1 ThürBeteiidokG in der Betelllgtentransparenzdokumentatton
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetselten des
Thürlngsr Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu er.tellen.

Bitte gut leserHch ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchen Gesetzentwürfen haben Sie steh schriftlich geäußert (Titel der Gesetzentwürfe)?

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes
Gesetzentwurf der Fraktionen DfE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/6574 -

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Klndergartengesefzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
" Drucksache 7/6783"

1.

Haben Sie sich a!s Vertreter einer Juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§6 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteUdokG; Hinweis; Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Prags 3.)

Name

ffcf^Cf^^"^' M^^^^^7lt^^6^\

Geschäfts- oder DIenstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisatlonsform

e.y. •

^. ^n,^au^j^.' ^cr

S^O^ ^r/^



2.

3.

\.

Haben Sie steh als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
:§ 6 Abs. 1 Nr. 1.2 ThurBgtelldottG)

Mame Vorname

3 Geschäfts- oder Dienstadresse 0 Wohnadresse

Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderilch, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresss
tffrd !n ketnem Fall veröffentlicht.)

Straße/Hausnummer

'ostleftzahl, Ort

Vas ist der Schwerpunkt Ihrer Inhaltlichen oder berufllchen'Täfigkeit?
^ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteHdokG)

laben S!s in Ihrem schrlfttichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

) befürwortet,
t abgelehnt,
V ergänzungs- bzw. änderungsbedürftlg eingeschätzt?

litte fassen Sie kur^ die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schrifttichen Beitrages zum
iesetzgebungsverfahren zusammen!

f 6 Abs. •! Nr. 4 ThürBetelldokG)

/



5.

l Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
! einzureichen?
l (§ 5 Abs. -( Nr. S ThürBeteiIdokG)

;ßf Ja (Hinweis; weiter mit Frage 6) a nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus weichem Anlas's haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

per E-Mail

per Brief

6.

Haben Sie steh als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schrltillchen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfghren, beteiligt?
(§ S Abs. 1 Nr. 6 ThürBeleildokQ)

D Ja a nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl

7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages. In der
Beteiligtentransparenzdokumentatlonzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThÜrBeteSSdokG)

ja nein

Mit meiner Unterschrift versichere Ich dio .RichtigKteft.. und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde !ch unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des G esetzgebungs Verfahrens mllte

Ort, Datum Unterschrift

-M/^/.^.ö^ Zö23

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betetligtentransparenzdokumentafionsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, Ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesefz (ThÜrBetelldokG) verpflichtet, die nachfolgsnd
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder. 1 bis 6 werden In jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBetsildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentaflon
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu sr.teHen.

Bittö gut leserllch ausfüifen und zusammön mit der Stellungnahme senden!

l Zu welchen Gesetzentwürfen haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel der Gesetzentwürfe)?

1 Zweites Gesetz zur Ähderung des Thüringer Kindergartengesetzes
l Gesetzentwurf der Fraktionen DIE UNKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DiE GRÜNEN
- Drucksache 7/6574 -

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Ktndergartengesetzes
Gesetzsntwurf der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/6783 -

1.

Haben Sie sich a!s.Vertreter einer juristischen Person geäußert, d, h. als Vertreter slner

Vereinigung natürlicher Personen, oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des Öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThÜirBefelldokQ; Hlnwets: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann Weiter m!t Frage 3.)

Name

(s'C^7^r^n
^)/^n -i^?//?^

Geschäfts- oder Dlenstadresse

Straße, Hausnummsr (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

(^^4Jc^ ör^4^y ^^
/^(W^//, ^/nc^%md

'( ' ' 77/a^i^
~v

//ß^nc-^^/f^-'^ ^

^w ^ix?.. •



12.
Haben Sie steh als natürliche Person geäußert, d, h. als Privatperson?
(§ Ö Abs, 1 Nr. 1,2 ThürBetelldokG)

Name Vorname

D Geschäfts- oder Dienstadresse a Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresss sind nur erforderlich, wenn keine gndere Adresse benannt wird. Die Wohnadresso
wird In keinem Fall veröffentlicht.)

Straße,' Hausnummer

Postleltzqhl, Ort

13.
Was Ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThÜrBeteildokG)

^)n/^^^i/ö^^^ij (^j^> S^'^-y^')^/^ • •^

^4^^ ^w^4
Haben Sie in Ihrem schriftttchen Beitrag dte entworfenen Regelungen Insgesamt eher

14. a befürwortet,
D abgelehnt,

1^ ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schrlftiichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahrenzusammenl -

(§ 5 Abs. 1 Nr, 4 ThürBetelldokG)

/ '. (yo/ü^A^^c .^^^"') ^. 7^2> ^/ff^e^.
^f^e/^c ^ ^^J^w^^^^^
'-QAö^ ^ /^;//W^?/^

~!;^^/^-/^ff^ ^- A^J?^-
^öÖ^W^

'1>

^ it^/^t^) ^ /^W^/<T^L^ —^/w^jy-7 y



5.

6, .

7.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
(§5Abs.1Nr.eThürBeteUdal<G)

Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

n welcher Form haben Sie steh geäußert?

D per E"Mail

3 per Brief

-laben Sie sich als Anwaltskanzlei Im Auftrag elnes Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgsn
am Gesetzgebung s verfahren, beteiligt?
§ 6 Abs, 1 Nr. 6 ThürBeteildokG)

3 ja nein (wslter mit Frage 7) •

Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

itimmon Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages, in der
teteiligtentransparenzdokumentationzu?
S 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBBtelfdoftG)

f Ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Rfchtlgkelt. und Vollständigkeit cter Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum Unterschrift

^r/^ ^^. &'^ -t-

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Erziehung und Wissenschaft

OST Thüringen
G3'Gewerkschaft

VORSITZEN

GEW Thüringen i | Helnrich-Mann-Str. 22 | j 99096 Erfurt Ka
Vorsitzende

Thüringer Landtag
Ausschuss für Bildung, Jugen  . Telef
Jürgen-Fuchs-Straße l u aes ^

99096 Erfurt AfBJS kat

Thüringer Landtag
Zuschrift

7/2259
zu Drs. 7/6574/6783 l Erfurt, 12 Januar 2023

Stellungnahme der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zum Zweiten Gesetz zur Änderung des
Thüringer Kindergartengesetzes
Anhörung zum Gesetzentwurf" DS 7/6574 und DS 7/6783

Sehr geehrte Damen und Herren/

vielen Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme zum oben genannten Gesetzentwurf. Gerne senden
wir Ihnen die Überlegungen und Forderungen der GEW Thüringen,

!n einem ersten Teil kommentieren wir die angedachten Änderungen.
In einem zweiten Teil möchten wir gerne die Chance nutzen, weitere Aspekte zu thematisieren/ die nach
unserer Auffassung zeltnah Im Thüringer Kindergartengesetz geändert bzw, angepasst werden müssen.

l. Gesetzentwurf - DS 7/6574

§ 16 Abs. 3

Die GEW begrüßt die gesetzliche Anpassung des Mindestpersonalschlüsseis an die geänderten
arbeitszeitrechtUchen Regelungen des öffentlichen Dienstes (TVöD) für das Tarifgebiet Ost
Da vor dieser Korrektur im Gesetz die unmittelbare Berücksichtigung der Anpassungen des

MindestpersonalschlÜssels nur bei der direkten Anwendung des TVöD zum Tragen kommen musste,

ohne dass der Betreuungsschlüssel nach § 16 Abs. 2 ThürKigaG Unterschriften wurde, ist nunmehr zu

befürchten/ dass nicht an den TVöD gebundene Träger die Stundenreduzlerung bei vollem

Lohnausgleich nicht vornehmen und dies zu einem noch größeren Lohngefälle der Beschäftigten nach

TVöD und der Beschäftigen, die außertariftich bezahlt werden/ führt.

Daher fordert die GEW die vollumfängiiche Anwendung des TVöD bei der Refinanzierung und
Umsetzung des Thüringer Kindergartengesetzes.

Zudem Ist aus unserer Sicht die Berücksichtigung von Minderungszeiten (siehe § 16 Absatz 3 Satz 2) von
nur 28 Prozent nach wie vor nicht ausreichend. Auf der Grundlage der anspruchsvollen/ konzeptlonellen

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft' | j Landesverband Thüringen
Hdnrlch-Mann-Str. 22 j | 99096 Erfurt 11 Telefon 0361 590 95 0 11 Telefax 0361 590 95 60

www.gew-thuerlngen.de [ | info@gew-thueringen.de
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und kindzentrlerten fachlichen Arbeit mit dem Thüringer Bildungsplan bis 18 Jahre ist die fachliche
Arbeit außerhalb der Gruppe mit 20 Prozent der Arbeitszeit zu berücksichtigen. !n Anwendung der

tatsächlichen Ausfallzelten (s. statistische Auswertungen der Krankenkassen) und unter

Berücksichtigung der Änderungen im Tarlfrecht (siehe § 53a TVöD Besonderer Tel! Pflege- und
Betreuungseinrichtungen zu den Regeneratlonstagen) s!nd diese mit 18 Prozent zu veranschiagen,

Insgesamt müsste der Personalschlüsse! demnach 38 Prozent der Arbeitszeit für Tätigkeiten
berücksichtigen/ die nicht direkt am Kind erbracht werden.

Für uns bleibt ebenfalls unklar/ weshalb zur Berechnung des PersonalschlÜssels eine tägliche
Betreuungszeit von nur neun Stunden zugrunde gelegt wird, wenn doch nach § 2 Absatz l Satz 2

ThürKigaG ein Betreuungsanspruch In Höhe von zehn Stunden garantiert wird,

Wir möchten auf einen Übertragungsfehter hinweisen: In § 16 Abs. 3 Satz 3 müsste es richtig heißen
„Kinder nach Absatz 2 Nr. 7". .

§22 Abs. lSatz2Nr.l

Die Aufnahme der praxisintegrlerten Ausbildung in das Gesetz und somit deren Verstetlgung ist

grundsätzlich zu begrüßen, fm Zuge der dringend notwendigen Fachkräftegew!nnung ist diese weitere

Ausbildungsform mit ihrer Ausbildungsvergütung und der engen Verzahnung von Theorie und Praxis e!'n

wichtiger Baustein.

§ 25 Abs. l Satz l Nr. 5

Wir bezweifeln, dass die angedachten Ausgieichsregelungen die tatsächlichen Mehrbedarfe/ die durch

die praxisintegrierte Ausbildung entstehen/ angemessen berücksichtigen.

Eine einmalige Dynamislerung für einen Zeitraum bis 2026 m!ssachtet die derzeitige Praxis von

Tarifabschiüssen, die auf Grund der hohen Inflation höhere prozentuale Steigerungen sowie

Einmalzahlungen umfassen. Zukünftige Tarifabschlüsse wirken s!ch aber sowohi auf die

Ausbildungsvergütung als auch auf das Entgelt der Praxisantelteninnen aus. Praxisanleiteninnen

bekommen mit dem Tarlfabschluss TVöD 2022 zudem für Ihre Tätigkeit eine Zutage, die deutlich über
der Pauschale liegt, die als Berechnungsgrundiage des Gesetzesentwurfes herangezogen wurde.

Wir empfehlen daher eine Anbindung an die tarlfliche Entwicklung des TVöD im Gesetz mit
aufzunehmen und somit die Basis für eine kontinuierliche Dynamisierung zu schaffen.

Des Weiteren ist zu überlegen, ob die Erhöhung der Landespauschale bzw, ein Teil von ihr nicht explizit
nur für die Wohnsitzgemelnden gezahlt werden soilte, die Ausb!ldungspiätze für die praxlslntegrlerfce
Ausbildung bereitstellen.
Unbenommen entstehen höhere Betriebskosten Im Zuge der Praxisanleitung auch !n der konsekutlven

Ausbiidungsform und sollten daher über das ThürKigaG abgebildet werden.
Bei einer für die praxisintegrierte Ausblldungsform prognostizierten Ausbfldungszahi von 160 neuen

Auszubildenden pro Ausbildungsjahr ist jedoch nicht davon auszugeben/ dass diese In allen Thüringer
Wohnsitzgemeinden Ihre Ausbildung absolvieren werden. Eine flächendeckende Erhöhung der
Landespauschale ohne eine tatsächliche Anblndung an die konkrete Bereitstellung der
Ausbildungsplätze würde somit keinen Anreiz setzen.

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft • Lanctesverbancf Thüringen
Heinrlch-Mann-Str. 22 < 9909$ Erfurt • Telefon 0361 590 95 0 * Telefax 0361 590 95 60
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l. Gesetzentwurf - DS 7/6583

Wir begrüßen die Initiative der CDU-Fraktlon, die Finanzjerungsbedingungen der
Kindertagespflegepersonen nach § 23 ThürKigsG zu verbessern und eine transparente und dynamlsierte
Kopplung an den Tarifvertrag des Öffentlichen. Dienstes (TVöD) zu vollziehen.

Sowohl die Erhöhungen des pauschal zu erstattenden Sachaufwandes als auch der Förderungsle!stungen
sind dringend geboten.
Die Anpassung der Förderungsieistungen halten wir Jedoch mit Blick auf die auszuübende Tätigkeit noch
für zu gering. Als Berechnungsgrundlage sollten die Jahresgehätter vergleichbarer Entgeltgruppen des
öffentlichen Dienstes (TVÖD Sozial- und Erziehungsdlenst) herangezogen werden,

Wir halten auch den Ansatz einer mindestens jährlichen Prüfung der Kostenentwlcklung im Bereich der
Kindertagespflege für geboten/ um aktuelle tarifiiche und Inflationare Entwicklungen abbilden zu
können.
Zur Vereinfachung dieser Prüfung und zukünftiger Anpassungen empfehlen wir/ auch für den
Sachaufwand e!he Dynamisierungsklausel mit dem Parameter „InflatEonsrate des Vorjahres"
aufzunehmen.

Leider bleiben mit Biick auf den Vorschlag der CDU-Fraktion bezüglich der Anerkennung einschlägiger
Berufserfahrung die konkrete Ausgestaltung sowie die Zusammensetzung der dafür angedachten
Zuschläge noch offen.
Uns erschließt sich beispielsweise nicht, weshalb sich die Zuschläge nur zu einem Fünftel aus den
Beträgen derTVöD-Erfahrungsstufen analog § 16 TVöD zusammensetzen sollen.
Des weiteren bleibt unklsr, durch welche Nachweise Berufserfahrung belegt werden soll, ob
Berufserfahrung nur einmalig für die Berechnung einer Zulage berücksichtigt wird oder ob die
zunehmende Berufserfahrung als Tagespflegeperson auch zu einer Erhöhung der ZuSage (analog zu den
Stufenaufstiegen desTVöD) führen würde.

II. weitere schwerpunktartige Äncterungsbedarfe

Wir halten die angedachten Änderungen bei den Personalschlüsseln bei Weitem nicht für ausreichend
und regen an, einen verbindlichen Ze!tpian für weitere Verbesserungen sowohl bei den Personal- als
auch bei den Betreuungsschlüsseln zu erstellen.
Die derzeitige starke Differenzierung in den Aitersbereichen Ist mit einem hohen Aufwand in der
Stellenberechnung und sich anschließenden Stelienanpassungen des Personals verbunden und sollte
daher auf zwei Alterskategorien (Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres und Kinder im Aiter
ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschuiung) beschränkt werden.
Wir fordern auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse einen PersonalschlÜssel von 1:3 im Bereich der
Unterdreijährigen und 1;7,5 !m Bereich der Abdretjährigen.
Es sind Anreize zu schaffen, den Mtndestpersonalschlüssei abzusichern und Jede weitere Verbesserung
des Personal- und Betreuungsschlüssels, mit dem ein Träger den oben genannten Zielen näherkommt,
durch die Kommune und das Land zu reflnanzleren,

Wir fordern eine strikte Einhaltung des Fachkräftegebotes und damit die Sicherung einer,qua!!fcativ
guten Blldungs- und Betreuungsarbeit. Eine Abkehr vom Fachkräftegebot ~ wie mit der Einstellung von
Assistenzkräften geschehen - bedeutet nicht gleichzeitig, den Fachkräftebedarf zu erfüllen. Vielmehr
sollten Maßnahmen der Fachkräftegewinnung wie die Abschaffung von Ausbildungsgebühren und
Schulgejdern für die Erzleheninnenausbildung in den Blick genommen werden.

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft * Landesverband Thüringen
Helnrlch-Mann-Str. 22 < 99096 Erfurt * Telefon 0361590 95 0 * Telefax 0361 530 35 60
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Die Praxisintegrierte Ausbildung Ist durch die erweiterten Zugangsmögiichkeiten und die tarifliche
Vergütung ein Erfolgsmodell und e!n wesentlicher Baustein be! der Fachkräftegewinnung.
Aus unserer Sicht muss jedoch nachjustiert werden;

• beim Antragsverfahren für die Träger sowie Losverfahren für die Bewerbenlnnenauswahl;
• bezüglich der Abläufe in den Prgxiseinrichtungen bezogen auf die Frejstellung und

Weiterbildung der Praxisanle!ter:innen sowie
• bei der Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Fachschulen/ den Trägem von

Kindertageseinrlchtungen und den zuständigen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhllfe,
!n dem rechtiichen Drelecksverhälfcnis zwischen Träger, Fachschule und Auszubildender bzw,
Auszubildendem ist der Status als Lernende bzw. Lernender festzuschrejben. Aus dem Lernenden-Status
folgt/ dass es auch weiterhin keine Anrechnung auf den Personalschlüsse! der steh in Ausbildung
befindlichen Personen geben darf.

Die GEW Thüringen bekennt sich zum Prinzip der Subsidlarjtat und setzt sich dabei für eine gleiche und
angemessene Förderung sowohl freier als auch Öffentlicher Träger )n der Klndertagesbetreuung ein.
Subsidiarttät darf nicht zur Benachteillgung freier Träger führen. Erst eine sachgerechte und
auskömmliche Finanzierung ermögHcht es den freien Trägern überhaupt, eigene tarifvertragliche
Leistungen in Höhe des TVöD gegenüber dem örtlichen Träger derJugendhilfe einzufordern. Eine
Transparenz der MEttelverwendung ist Voraussetzung dafür, dass für gleiche Arbe!fc auch ein gleiches
Einkommen erzielt wird.
Wir schlagen daher vor, im ThürKigaG die Regelungen zum Nachweis der Mittelverwendung zu
präzisieren und die Zuschussgewährung bzw. Pauschalen an den Nachweis tarlfvertraglicher
Entgeltleistungen und Eingruppierungsvorschriften zu koppeln.

Ich hoffe, mit unserer Steiiungnahme wertvolle Änderungsvorschläge zur weiteren Bearbeitung des

Gesetzentwurfes liefern zu können.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen GrüßenMit freundlichen Grüßen

Gewerkschaft Erziehung ynd Wissenschaft * Landesverband Thüringen
Heinrich-Mann-Str, 22 • 99096 Erfurt • Telefon 036i 590 95 0 • Telefax 0361 590 95 60

www.gew-thueringen.de * www,facebook,com/gewthuer!ngen • E-Mail: info@gew-thuerlngen.de

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet. 



Anlage 5

Fonnblatt zur Datonerhebutig

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betelllgtentransparenzdokumäntaflonsgesefcces

Jede nafÜriSche oder jurisöscho Person, die sich 'mit sinQm sohr1ft)ichon Beitrag an eEnem
Oesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach' dem ThQrlnger
BeteiligfentransparenzdokumentaUönsgesetz (ThÜrBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgQnd
erfcietenen Angaben " soweit für sie zytreffenci - zu machen.

Die Informationen der folgenden .Felder 1 bfs 6 werden In Jedem FeUI ats verpflichtende
Mlndestinformäüonen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG In' der Bötelitgtentransparenzdokmnentation
v^nöffentllcht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Intemetseiten des
Thürfngar Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zuetlmmung hierzu arjAn.

Bfttö gut lesöfHch QUSfMiQn. und zussmmön mft dör SiöHungnshmö söndenl

Zü;^JGh^h6öS8fzärt^:&rfen'^b:8n • '•'

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer töndergartengesetzes
Gesetzentwurf der Frakäonen DIE UNKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- DrucRsache 7/6574 " '

Zweites Geseb zur Änderung des Thüringer Kin<iergarteng6setzes
Gesetzenbvurf der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/6783 -

'!..-•''--•

Ha^enäle stört als Verbteter einer {^
y^reln.iEiung'rtat^rllQher Personen'o'deilr.Saptie.n (a, B^V^r'Q.in; (^mbH;'^A<3, ^in^etrs^'ö.nQ .;
G^Dosß.ehsctiaftpderoffQritltphe Aristßl^Korp'er^^h^ des ^ffentlich.en ^ect^^, SÜ^üriä -des •'
öffentiichen Rechts)?',. ''. ., . •^ •' .• , ' ,^,,/../:„ "^.-",'.-: ':'•.'.'...'

(§5;^, i Nr..'1/2,ThQfe8^il^^tiinwJs^Wwn r^n. dwn ^

Name

7^ ^M>^^^K^oe^fü^\
^ u^M'c^^ Cüii^i^

Organfsationsform

O^^k^a
M ^ f . . /

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer(oder PoBtfsch) ^Ylß<r-&^rÄ^U(--J^r^ P?.

Postjeifzahl, Ort ^m fiß..-
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:rl?iL^^'•Ä1>'^'jL^2il?^ite£^'Aft'j7»-^^hJi^'^

[l--^.i^

"..\'-!t.

!h^
If^

1*.''^ ''^'1\

'^'•x'y"
'"•"^ 'f'\

'.:' '^i.-i

•^'•^'^'

t^^
> 1':—^'.

<'.^

^!^\
>'"^r

•' .I~t.-^

•'-':^

l :.'-.^-' •;:

^•i..'r'-

?>me •;'./ ; 'Vomw •

Ö . 'j3ßschtei6det:13tertstadress'e'"- : '- -'a Wahnaäfesse •' ' ". . • ' ';

(Hlrwels: An^Bn,zlurWöhnj9d^3S^ süiä oüF ^rfardörydi, yiwin; ^rie sni-tera AärewQ.^ninnt^rri. Öls Wo'hnBäfaaSä
'! • • . • > • l .' •

•ftN In Reinem FeQ. veröffenBftiht.)

Straße,'Hausnumme?

Pöstloitzahi, Ort
:.„• y^i,

^-
•y ^ ^^l^l^g^^j ^|j^^^^^§i^^

,-:."> t

'» r'f •

'.'•! •'• •

^. Ü^O&^o^. .:\

i^ä^;ii^^^äc?^iiM
^i'~;'-\':,

a' • fct^ünvört^ .;',.. '•'' '.'l....'' '

D " abäöletW, ' •'..'''.'•'. •'':".'< •''

^, , .^rgän?u.b^" &^'andQrun3$bpöQrftjg eingeschätzt.

Bitte fassen Slö Kützti|faw^eritt(öhan IhhMt'B (K^m^ssagö') {hr^ sehrfflilrohan Öetfa^goszuFn
©esfftzg^btmgsviEKtshfehÄÜsamme'nt ' „ . . . . .' .... ,'.. . .' . ,

(§SAbs,'tNr,4™lrt3eteitäpkG) - . , • ' . ' -

z.-



6,.;.

6.

7.

yvun^hSIevom f^ipdlag ^ebeteii, eipsh sohrtf0,tche.rt Betrag zVm'^psstZige^nsisvorh.aben •
efh4^ic}TiQn?~:r-.,^'.i^:' • •''. - "• • •' '" •< . ^ .:...' : •

fe,.:(,Nr^Tfl.QtB^1tc[6I(G)- , •.•.-. •• . •-..'. .•.,', ' : . •
<'-, 'JI.I._t..l\ .<t/r-.'.'t .?* h ' ' * ' ^t > ^ b * ^ t ^,l * l '' ' "" ^ < <+ '

$L ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) • a nein

Wenn Ste die Frage 5 vemoint haben: Aus welchem Antass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

^T perE-Mali • . • .

a per Brief .

H.aberi ßle ^öh'als' j^hw^tifekanzlet Irn Auftrag ^ineö Äü^'äggeb'er^ m| ^hriftlicliQti Befträ'gen
arti.OesiStzg^bunQSVerfahl'en: beteiligt? .• •
[§^AÜi;'tNng'rtiQrBötei(dökG) ./" • •' . "• '\, . ' .• . '• -

D ja . . ^ nein (wefter mtt Frage T) •

Wenn Sie die Frage 6 bejaht habeir-Bitte benennen Sie Ihren Aüftraggeberl

Stimftien, Sie sjner VBröffentHchüng Ihres söhrtfülchen SettragesJn 'der
^eteJligtenfrQn^parerizdokumsritattop.zu? . . • , •
SSAbs.lSä^SThuTB&tßffdolcQ) . ' ' . '

E? Ja , a nein • •

Mit meiner Unterschrift verslGhere Ich die .Richtigkeit, und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen In den mitgeteilten Daten werde fch unverzöglich und unaufgefordert bis zum Aüsohluss
des Geset^gebungsverfahrena mitteilen, ^y

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



TLEVK-Werner-SeelenbSfider-Straße 7 - 99096 Erfurt

Thüringer Landtag

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Jürgen-Fuchs-Str. l

99096 Erfurt

TL^V^
s.tarh fi^r s/^sßre K^^ß^

Thüringer Landeseiternvertretung der Kindergärten

Thüringer Landtag
Zuschrift

7/2260

zu Drs. 7/6574/6783

lnfo@tievk,de

Erfurt/den 12 Januar 2023

Stellungnahme derTLEVK zu folgenden Gesetzentwürfen

Zweites Gesetz %ur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/6574 -

und

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/6783

l. zu Drucksache 7/6574

Die Fraktionen Die Linke, SPD und B90/Die Grünen schlagen vor, den
Mindest? ers onalschlüssel zu erhöhen. Dies wird begründet mit der tarifUch verankerten
Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit der Fachkräfte in den Kindergärten.

Aus unserer Sicht ist die vorgeschlagene Anpassung des Personalschlüssels unumgänglich,
um die tariflichen Regelungen umsetzen zu können. Mit der Anpassung des gesetzlichen
Personalschlüssels ergibt sich auch eine entsprechende Gegenfinanzierung der
Personalkosten.

Gleichzeitig machen wir darauf aufmerksam, dass die hier vorgeschlagenen Änderungen nur
der Anfang sein können. In naher Zukunft ist es dringend erforderlich, den Personalschlüssel
für die Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt zu vereinheitlichen und anzupassen.
Außerdem regen wir an, die Personalberechnung grundsätzlich anhand der maximalen
Kapazität des Kindergartens durchzuführen und nicht vierteljährlich auf die Belegung
anzupassen. Dies setzt allerdings ausreichend qualifiziertes Personal voraus.

Daher begrüßen wir den Antrag zu 2., Kosten für die Ausbildung als Betriebskosten zu
definieren. Dies ermöglicht es den öffentlichen und freien Trägern die praxisintegrierte
Ausbildung anzubieten und dies unabhängig vom bisherigen Modellprojekt. Dies sollte zu
einer zunehmenden Attraküvität des Ausbildungsberufes und damit zu mehr gut ausgebildeten
Fachkräften führen.

Seite l von 2



TL^VK^
atnfte fUf ui^sßfß KCi^er

Thüringer Landeselternvertretung der Kindergärten

Maßgeblich muss hier darauf geachtet werden, dass diese Kosten nicht auf die Elternbeiträge
umgelegt werden. Dies ergibt sich für uns aus Punkt D der Drucksache, hier 3. Für die Bürger
entstehen keine laufenden Mehrkosten.

Die erhöhte Gegenfinanzierung durch den Freistaat wird mit der beantragten Änderung'von
25 Abs, l Satz l Nr. 5 geregelt.

Die beantragten redaküonellen Änderungen unter Artikel l Nr. 4, 5 und 6 sind
selbsterklärend.

2.2,uDrucksache7/6783

Die Praküon der CDU beantragt eine deutliche Anpassung der Sachkostenpauschaten für
Kindertagespflegepersonen.

Die derzeitigen gesetzlichen Regelungen sind veraltet. Die permanenten Kostensteigerungen
im Bereich der Sachkosten, insbesondere in den letzten 12 Monaten rechtfertigen die von der
Fraktion der CDU beantragten Änderungen.

Zur Fragestellung, welchen weiteren Änderungsbedarf wir im ThürKigaG zur
Kindertagespflege sehen:

Aus unserer Sich ist es dringend nötig auch Eltern, deren Kinder in einer Kindertagespflege
betreut werden, in die Elternmitwirkung elnzubeziehen und an Stadt- bzw. Kreis eltembeiräten
und somit auch der Landeselternvertretung zu beteiligen.

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Förmbtatt zur patenerliefoung
nach § 5 Abg> 1 des Thwtnfier Batetllatentt'anspjstrenidökumentaUonBgBBeteps

t

Jede- nöUtrllGhe odgr juristische Peraon,-dla stoh mit elnerri schrlflliühöh Öeitrag an'oinsm
GQse.tzgeüungeverfahrön beteiligt hat. N naoh dem Thtiringer
BeteiligtentranBparertiidokümentötions'geae^ (ThürBetei)dokQ) •' verpflichtet, dig naohfalgetid
erbetenen Angaben - ötwolt für sie zutröffend - zu machen.

Die informationsn der folgenden FQider 1 bis 6 werden in |6d6m Fall als \rer^fltchtonde
MEndestintormatlonßn gsmäß ^ 5 Abs. 1 ThQrBsteildokCä In der aetelllgtgntranspartinzctgkumentatlon
vßföffenllloht. Ihr inhaltllchßi Beitrag wird zuä^yich nur d^nn auf den intärnetselten (jlss
Thürtngsr (.andta^a veröffentlluht, wenn Sie Ihi'e ^ustEmmung hiwzu erteilen. . •

Bifte gut IffsaM äü$ffi//en uncf wsQmrrten ffift </w SteftunQ^hme senden!

Zu wetchan (3eseta»ntwürfißn haben Ste stoh schriftlfch geBu^rt (Tttel 'der GBg^t^enlwürfe)?

Zweites GsGCtz zur Ändorimg rles Thüringer KindQrgart^nges^tses
eeselasrUWtrf der R'aktlanen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIB ORÜNBM
- Dfuoks^öh? 7/8574 - • ' '

Zweites Geaätz %ur Änderung <tes Thürinäar Klndei^artättggsetzes
Geset^hlwurfder Fraktion der CDU

DruoRsRphe 7/67.83"

1.

h^ben Slisi «ich als Verfrster einer JurlsttAchsn Person geäußsrt, d. h. als Vörttetor einer
VeroJniguny natürlicher Personen octel- äaohen (z. 8, Verein,. GmbHi A6, gtngetragene
Genoa's6rt?chaft oder öffentliche AnetaKi Körperschaft d8a ÖffentlichQn R&ohta, StiHung das
mtitchen Reohts)?
(§ 5 AlB, 1 Nr. 1,2'rhür8gt8lldokG; Hinweis; W^nn nein, dann w&ltwfliit Frage 2. Wann Ja, dann weiter mit ^aira 3.)

Nams

€UM^Lk^(y^- ^ b^r'
Qa.^ ^ k"w^&^

Gßschäfts-oder Diemteioresse

gtraße, Hg.ysnummer (oder Postfach)

PosWEMU Ort
I\SUW»M-WU

OrQätWtonsform

fcpn^u^^- ^t.

ürW-i 6&^



2.

3.

4.

reiben Sis sioh a).$ nEititt'ltotig Person gsäußart, d. h, ata Privatpeffion?
§ 5Al? 1 Nr. l,zTWlrS5löljdB((Q)

^me Vorname

3 . Geschäfts- ocför Dienstatiresse . ö Wohnadresse •

Hlnwöb; Angaban styrWohnadra&s? alnd nur erforderifcii. wann iwins artetet^ Ai?r^se batianrtt ^ri. Die WähnadreBge
vtrd (n Keinßtv F'all verüffflnlltcht.)

Strafte, Hausnumtner

Postleitzahl, Ort

/Vea Ist der Schwerpunkt thr$r InhaiOlohen oder beruflichen TäHgKsIt?
:§ 6 Ab3,1 Nr, 3 TliÜrBeteDdoHO)

It^^^^^^hU^^y ^r (^C^^ ^©c^ /•Ci^^^L^^
•^ ^^^Ur^H^ . ,.,

-laben Sis in Ihrem $chriftTEoIien Ssitrag dte efitworfenen Ftegstungen Inäfiesamteher

^ befürwortet,
a abgelöhnt,
D ergänzungs" bayv. änderunggbedörftlg einqeschätzt? .

Bitte fäasen Sie kurz die wesßntllchen tnbalto (Kernauss&gs) Ihres sohi?1ftl!chen Beitrages wm
Sesehigobungsverfahrsn zusaftimonl
(§ 8 Abs, 1 Nr, 4 Thürfifllel!diW3)

tb^- fcc/L^rto^^/ <^r ^^ ^^jt^^.



6,

6.

7.

Wurdöti Sie vom Undtag geb.etßin. einsn sohrlftlichsn Bßftrßg %.um Oesetzgebyng$varhab8n
etaretehen?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 'nitirBBleltdökt?)

y Ja,(H[fWälG: wsltermll Fragä 6) a nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welahem Artlqss haben Qte äich geäußert?

in weloher Form haben 81e sich geäußert?

a per E-Matt

D psr Brief

Haben Sie steh als Atiwaltskiinriel Im Auftrag eines Auftfög^bere mit sohriftfiohen Beiträgen
am Gasetzgebungsverfahren betotllgt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThtttäE^HdottG)

G Ja E§^ nein (wmtar m!l Frage ?)

Wenn Slftdi» Frage e bejaht haben; Bitte benennen QJQ Ihren Auftraggebwi

Stimmen Sie ^nsrVwöffentllühung ihres ßchriftHohert Belb-agBß in der
Beteiilatenicartöparena^umentationitu?
(g ,8 Abs. 1 SategTWlrBötöilctakG)

^ N D . nefn

Mit meiner UnlgrschriH versichero tch die RlohtigkBll: und Vöfletändiökfitt (tw Angsfren,
Änderungen in den mttästeilten Daten werde (oh ünverzOgiich und unaufgafordert bis zum Absohluss

.des G@89lzgobungsvorNirons fnittefen.

Ort, Datum

^.^•^

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



STadt Eltern Beirat Gera 
für die Kindertagesstätten in Gera 

Stadtelternbeirat    — Kursdorfer  Str.  40, 07607 Eisenberg  

Vorsitzender: 

Kursdorfer Str. 40 
07607 fisenoerg 

0179-4891317 

Thüringer Landtag 

Ausschuss für Bildung, Jugend 

Jürgen-Fuchs-Str. 1 

99096 Erfurt 

und Sport 

THUR. LANDTAG POST 
13,01,2023 09:41 

IrZ-g>73 

stellv. Vorsitzende: 

Info@steb-gera.de  

Gera, den 12. Januar 2023 

Stellungnahme des Stadtelternbeirates der Kindergärten in Gera zu folgenden Gesetzentwürfen 

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 7/6574 - 

und 

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
- Drucksache 7/6783 

1. zu Drucksache 7/6574 

Die Fraktionen Die Linke, SPD und B90/Die Grünen schlagen vor, den Mindestpersonalschlüssel zu 
erhöhen. Dies wird begründet mit der tariflich verankerten Reduzierung der wöchentlichen 
Arbeitszeit der Fachkräfte in den Kindergärten. 

Aus unserer Sicht ist die vorgeschlagene Anpassung des Personalschlüssels unumgänglich, um die 
tariflichen Regelungen umsetzen zu können. Mit der Anpassung des gesetzlichen Personalschlüssels 
ergibt sich auch eine entsprechende Gegenfinanzierung der Personalkosten. 
Gleichzeitig machen wir darauf aufmerksam, dass die hier vorgeschlagenen Änderungen nur der 
Anfang sein können. In naher Zukunft ist es dringend erforderlich, den Personalschlüssel für die 
Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt zu vereinheitlichen und anzupassen. Außerdem regen wir an, 
die Personalberechnung grundsätzlich anhand der maximalen Kapazität des Kindergartens 
durchzuführen und nicht vierteljährlich auf die Belegung anzupassen. Dies setzt allerdings 
ausreichend qualifiziertes Personal voraus. 

Daher begrüßen wir den Antrag zu 2., Kosten für die Ausbildung als Betriebskosten zu definieren. 
Dies ermöglicht es den öffentlichen und freien Trägern die praxisintegrierte Ausbildung anzubieten 
und dies unabhängig vom bisherigen Modellprojekt. Dies sollte zu einer zunehmenden Attraktivität 
des Ausbildungsberufes und damit zu mehr gut ausgebildeten Fachkräften führen. 
Maßgeblich muss hier darauf geachtet werden, dass diese Kosten nicht auf die Eiternbeiträge 
umgelegt werden.  
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Dies ergibt sich  Mr  uns aus Punkt D der Drucksache, hier 3. Für die Bürger entstehen keine laufenden 
Mehrkosten. Die erhöhte Gegenffnanzierung durch den Freistaat wird mit der beantragten Änderung 
von § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 geregelt. 

Es ist jedoch zu  Wren,  wie sichergestellt wird, dass die Mehreinnahmen aus § 25 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 5 auch tatsächlich für die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen genutzt werden. 

Die beatitragterr redaktionellen Änderungen unter Artikel 1 Nr. 4, 5 und 6 bedürfen keiner Erklärung 
und daher keiner Stellungnahme. 

2. zu Drucksache 7/6783 

Die Fraktion der CDU beantragt eine deutliche Anpassung der Sachkostenpauschalen für 
Kindertagespflegepersonen. 

Die derzeitigen gesetzlichen Regelungen sind veraltet. Die permanenten Kostensteigerungen im 
Bereich der Sachkosten, insbesondere in den fetzten 12 Monaten rechtfertigen die von der Fraktion 
der CDU beantragten Änderungen. 

Zur Fragestellung, welchen weiteren Änderungsbedarf wir im ThürKigaG zur Kindertagespflege 
sehen: 

Hier sollte mittelfristig eine Lösung gefunden werden, wie die Eltern, deren Kinder bei 
Tagespflegepersonen betreut werden, in die Elternvertretung einbezogen werden. 

Wir haben uns bei der Erstellung dieser Stellungnahme an der Stellungnahme der TLEVK orientiert. 

Mit freundlichen Grüßen 

Vorsitzender des Stadtelternbeirats 

für die Kitas in Gera 

Seite 2 von 2 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formüfatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesefzes

Jede natürliche oder Juristische Person, die sich mit einem schrtftllchen Beitrag an einem
Gesetegebungsverfahren beteiligt hat, Ist nach dem Thüringer
Betelligtentransparenzdokumentgtionsgesetz (ThürBeteiidokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend " zu machen.

Die Informationen der folgenden Fefder 1 bis 6 werden In jedem Fafl als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBetelldokG in der Beteiiigtentransparenzdokumentatton
veröffentlicht. Ihr fnhaltffcher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den internefseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sfe ihre Zustimmung hierzu er.teiten,

Bitte gut ieserfioh ausfüflQH uncf zusammen mit der SteHungnahme senden!

; Zu welchen Gesefzentwürfen haben Sie sich schriftlich geäußert (TtEe! der Gesetzentwürfe)?

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindorgartengesefzes
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE UNKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
" Drucksache 7/6574 -

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesefzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
" Drucksgche 7/6783 -

1.

Haben Sie sich als Vertreter eEner Juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
GenossBpschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThÜrBetelldokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

^u^CCi ^r ^äce, / ^'^ Oic(^ud. \
Ll/T^ü^ ^•c/- •

Geschäfts- oder Dlenstadresse

Strafte, Hausnummer (oder Postfach)

PostleHzahl, Ort

Organlsationsform

^.c/,

£w+-^Qe^(^h^

°IQ)O^ ^r-fun •



2.

3.

4.

Haben Sie sich als ngtürHche Person geäußert, d. h. ais Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr, 1,2 ThürBoteitdokG)

Name Vorname

3 Geschäfts- oder Dlenstadresse a Wohnadresse

Hnwels: Angaben zur Wohnadresse sind nur erfordertfch, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
vird !n keinem Fall veröffentlicht.)

Straße/ Hausnummer

3ostteiteahl. Ort

/Vas !st der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
§ 6 Abs. 1 Nr. 3 ThürBetelldokG)

•^a^U^-frderu.^ ' '

•laben Sie in ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

^ b.efürwortet,

3 abgelehnt,
ä~ ergänzyngs- bzw. änderungsbedürftlg eingeschätzt?

iitte fassen Sie kurz die wesentiichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
3 esetzgebungs verfahren zusammen!

S 5 Abs. 1 Nr, A ThürBeteiidokG)

^e^u^r<L^ f^^ ^ ^^ A^ ^^ / /^tft?<^><
i z^^j.^^^-^7// 7r^^

/v^^ ^ ^^T-^^" +f^
'-T^^Sf ^ ^1J ^-^•^^^^a-r^

Jrt&.öy-<..^A.^^^/c"-5 ^a^fla<dar/-



5.

6.

7.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag ^um Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
(§ 5 Abs, 1 Nr, SThürBelelldpkG)

JQ (Hinweis; weiter mit Frage 6) D nein

Wenn Sie d!e Frage 5 verneint haben; Aus weichem Anlass haben Sie sich geäußert?

n welcher Form haben Sie sich geäußert?

ä' per E-Mail

3 per Brief

-laben S!e sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eln8s Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
§ 5 Abs. 1 Nr, 6 ThürBötelldokG)

3 ja fer nein (weiter mit Frage 7)

ft/enn S!e die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber!

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schrifltlchen Beitrages, in der
letefllgtenlransparenzdokumentationzu?
g 5 Abs, 1 Sa^2ThürB6telldoKG)

^ Ja ^ nein

Mit meiner Unterschrift versichere Ich die -Richtigkeit. und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteliten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum

^,,^,9.0^2
Unterschrift

Deutscher FamiHenverband e. V.
Ernst "Haeckel-Str. 17

$9097 Erfurt
T@,;(0361).417200Ü

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Deutscher Familienverband
Landesverband Thüringen e,V.
Emst-Haeckel-Slr, 17, 99097 Erfurt
Fon: 0381/4172000
Fax: 0381/4233073
Web; www.dfv-lhuerlngen.de
Mail; fnfoQdfv-lhuerlngsn.de

Thüringer Landtag
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport
Jürgen-Fuchs-Str. 1

99096 Erfurt

Thüringer Landtag
Zuschrift

7/2264

zu Drs. 7/6574/6783

10,01.2023

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kfndergartengesetzes
Gesetzentwurf der Fraktionen DiE LINKE, der SPD und BÜNDNiSSO/DfE GRÜNEN
Drucksache" 7/6574 -

und

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Klndergartengeseüses
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
Drucksache - 7/6783 -

hier; Anhörungsverfahren gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags

Sehr geehrte Frau Dr. Egiinski,

der Deutsche Famillenverband, Lanctesverband Thüringen e.V. (DFV) hat dte Gesetzentwürfe der
Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN sowie der CDU zur Änderung
des Thüringer Kindergartengesetzes zur Kenntnis genommen und bedankt sich für die
Gelegenheit zur Steliungnahme.

Allgemeine Anmerkungen

Aus Sicht des DFV Thüringen Ist es grundsätzlich positiv zu bewerten, dass beide
Gesetzentwürfe Wege aufzeigen, um dem Fachkräfte m an ge i in der Kindertagesbetreuung
entgegenzuwirken.
Eine Verbesserung der Finanzierung, der personellen Ausstattung und der Ausbildung sind
wichtige Bausteine zur Erhöhung der Qualität in der Betreuung und der Attraktivttäf der Berufe
(Erz)eher*in / Klndertagespflegerln).

Wir begrüßen deshalb beide Entwürfe als Schritte in die richtige Richtung.
Wir unterstützen außerdem die Stellungnahme des AKF (Arbeitskreis der Thüringer
Familienorganfsatlonen) zu dieser Anhörung.



Im Folgenden werden wir auf einzelne Punkte und Fragestellungen eingehen:

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN
Drucksache - 7/6574 -

§16
Angesichts des Persona!mange!s und der damit elnhergehenden erhöhten Belastung des
vorhandenen Personals ist die Berücksichtigung der neuen larlflichen Wochenarbeltszeit beim
Betreuungsschlüssel nur konsequent Allerdings ist dies keine wirkliche Erhöhung des
Befreuerschiüssels, wenn nur die fehlenden Stunden gemäß Tarif ausgeglichen werden. Wir
plädieren für eine deutlichere Verbesserung dss Betreuungsschiüssels, um sowohl die Qualität
der Betreuung unter Berücksichtigung steigender Förderbectarfo der Kinder zu erhöhen, ais auch
den besonderen Belastungen der Erzieherinnen durch Fachkräftemangel und gesundheitllche
Einschränkungen (psych. Erkrankungen, Corona-Auswirkungen usw) entgegen zu wirken,

§22
Die praxisintegrlerte Ausbildung stellt für angehende Erzieherinnen als auch für die Kindergärten
eine gute Möglichkeit dar, in angemessener Zeit und mit finanzieller Unterstützung den
Fachkräftebedarf zu decken,
Eine Ausweitung auf andere pädagogische Elnsatzfelder (Kinderkrlppe, Hort, Heimerziehung,
Famltlenhilfe usw.) wäre zu begrüßen, Sowohl in pädagogischen, als auch In pflegerischen
Ausbildungsberufen sollte eine Ausbildungszeit von drei Jahren und generell eine angemessene
Vergütung für die Auszubildenden berücksichtigt werden. Dies würde die Attraktivität der Berufe
steigern.

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
Drucksache - 7/6783

§23
Wir begrüßen ausdrücklich die Erhöhung der Sachkostenpauschaien und der
Betreuungspauschalen In der Khdertagespflege, einschließlich der Berücksichtigung der
Qualifikation der Tagesmütter/Tagesväter bei der Anerkennung der Förderungsielstung
(Betreuungspauschaie) sowie deren regelmäßige Dynamlsierung entsprechend des TVöD SuE.

Zur Fragestellung nach weiteren Änderungsbedarfen;

Momentan können Tagespffegepersonen bis zu 5 Kinder betreuen. Wenn eine Tagespflegeperson
über eine Qualifikation als Erzleher*in (o.a. päcf. Abschiuss) verfügt, solKe zumindest Im zeitlich
begrenzten Vertretungsfatl eine Betreuung von mehr Kindern erlaubt sein (vergleichbar mit
Schlüssel !n Klnderkrippe/Kindergarten), Insbesondere be! Zusammenschlüssen von (2-4)
Klndertagespfiegepersonen (bspw. Großpflegestelien).

Ein Zusammenschluss von Tagespflegepersonen Ist angesichts steigender Kosten und zur
besseren Absfcherung der Betreuung der Kinder (z.B. bei Urtaub/KrankhelüWeiterbfldung der
Tagespflegeperson) sowie gegenseitiger fachlicher Unterstützung aus unserer Sicht sinnvoll und
zu unterstützen.



Deshalb hatten wir eine Änderung der -ThÜrKitapflegVO- nach über 10 Jahren für angebracht.
Denn laut § 1 der Thüringer Verordnung zur Ausgestaitung der Kindertagespftege (Thüringer
Kindertagespfiegeverordnung "ThürKitapflegVO- ) vom 29. März 2012 erfüllen „.,.
Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen in angemieteten Räumen ... diese Anforderungen
nicht". Auch wenn so.iche Zusammenschlüsse eine Einbeziehung In den Famlllenalitag nicht

bieten können, so stellen sie doch eine familiärere Betreuungssltuation dar als Kinderkrlppen,
was gerade für Kieinklnder und deren Eltern als gute Alternative zwischen häuslicher Betreuung
und Instttutioneller Betreuung gesehen wird.

Hierdurch kann bspw. die gegenseitige Vertretung besser geregelt und abgesichert werden (was
für die Kinder und die berufstätlgen Eltern wichtig ist).

Regelungsbedarf gibt es aus unserer Sicht-auch bzgl. der Urlaubs- und Krankheitstage.
Momentan erhalten Tagespflegepersonen die Betreuungspauschaien taggenau. in Monaten mit
vielen Feiertagen oder Urlaub oder Krankheit reduziert sich die Pauschale entsprechend. Hinzu
kommt die relativ häufig schwankende Kinderzahl, da die Kinder meist nur bis zum Eintritt In den
Kindergarten bleiben und die Belegung der Plätze nicht immer nahtlos erfolgt. Wenn weniger als
5 Kinder betreut werden, sinkt auch das Einkommen entsprechend. Gerade angesichts

steigender Kosten stellt dies Tagespfiegepersonen vor große Herausforderungen, da eine
langfristige Planbarkett nicht gegeben Ist.

Als Deutscher Famillenverband, Landesverband Thüringen werden wir gern weiter an der
Verbesserung der Arbelts- und Lebensbedingungen für Familien !n Thüringen mHwirken!

Für den DFV Thüringen

Geschäftsführerln

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet. 



Formblaft zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer BeteIIigtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder Juristische Person, diä sich mtt einem schriftlichen Beitrag an einem
GesQtegebungsverfghren • beteiligt hat, ist nach' dem Thüringer
Beteliigtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, dfe nachfolgend
erbetenen Angaben ~ soweit für sie zutreffend " zu machen.

Die InformationBn der folgenden Feider 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindesttnformatlonen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBetolldokG tn der Beteiiigtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, ihr inhgitllcher Beitrag wird zusätzlich nur dann gut den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu er.tetlen.

Bitt^ gut leseriich ausfüllen und zusammen mit der Stetiungnahmö &encten/

Zu welchen Gesetzentwürfen haben Sie steh schriftlich geäußert (Titel der Gesetzentwürfe)?

Zweites Gesetz zur Änderung cles Thüringer Kindergartengesetzes
Gesofzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
" Drucksache 7/6574"

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
" Drucksache 7/6783 -

1.

Haben Sie sich als Vertreter einer Juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AO, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstgtt, Körpsrschafi: des Öffentiichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rschts)?
(§ 5 Abs, 1 Nr, 1,2 ThürBeteiidokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ]a, dann weiter mit: Frage 3,)

Name

T% W^T^/^i/^b
t/A/D ~T^K/P^/ÖA/ TW^^^

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

•^ l/ee^f^

^ai^l'BTSrE'O-TE^Z STT, 3

5508^ ^r^.^-i



2. .

3. .

4.

Haben Sie sich als natürlicho Person geäußert, d. h, als Privatperson?
(§ 5 Abä. -t Nr, 1, SThürBeteltdokö)

Name Vorname

a Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

[Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderifch» wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
//Ird in keinem Fall vsröffsntllcht,)

3traße,'Hausnummer

Postleitzahl, Ort

/Vas Ist der Schwerpunkt Ihrer Inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
:§ 5 Abs. -i Nr. 3 ThürBeEelldokG)

(^IAJE^S C^T^TLl CH^T S7^T^£~A/ l/^p 3/1 ,^3

-laben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

^ befürwortet,
3 abgelehnt,
3 ergänzungs" bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

3itto fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) lhr@s schriftlichen Beitrages zum
Sesofzgebungsverfahren zusammen!

§6Abs.1Nr.4ThürBeEeiidokö)

\fj^ VON HA^LoSüt^ ^ . ^\^f ^

T^ST^^^~T£fV ^T^/.^A/^sQUOT?^.



5.

ü.

7.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichon Beitrag zum Gesetzgebungsvorhabon
einzureichen?
(§5Ab3,1Nr.6ThÜrBei6lldokG) , • .

^ ja (Hinweis: weiter mit Frage 6} D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlas's haben Sie sich geäußert?

n weicher Form haben Sie sich geäußert?

Y per E"Mall

] per Brief

-laben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines AuftragQebers mit schriftlichen Beiträgen
»m Gesetegebungsverfahren beteiligt?
§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBetetldokG) '

3 Ja ^ nein (weiter mit Frage 7) •

Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages, in der
ieteillgtentransparenzdokumentationzu?
i 6 Abs. 1 Satz2ThürBetslfdokG)

^ Ja a .noin

Mit meiner Unterschrift versichere Ich die .Richtigkeit, und Vollstänidlgkett der Angaben,
Änderungen in den mitgeteilten Daten wsrde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des G esetzgeb u n gs Verfahrens mitteilen.

Ort, Datum

t^(\ j ,13, CM. 2o23_
Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



FnMTSflHGEMESSENE
flUMENTATIONl

l Thüringen ]
tbb . . !
bcamtenbund
und tarifunlon
thiltlngcn i

tbb beamtenbund und tarlfunlonthüringene. V.-Schmldtstedter Str, 9-99084 Erfurt

£erE"Mall:

Thüringer Landtag
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport
Frau Dr. Kristin Egiinski
Jürgen-Fuchs-Straße 1
99096 Erfurt

Thüringer Landtag
Zuschrift

7/2265

ZU Drs. 7/6574/8783

tbb
beamtenbund
undtarifunlon
thüringen

Landesvorsitzender

Spltzenorganisation der Fachgewerk-
schaften und -verbände des öffentlichen
Dienstes

Schmidtstedter Str, 9
D-9908'i Erfurt

Telefon: 0361.6S47521
Telefax: 0361.6S47522

E-Mall: post@dbbth.de
www.thuerjngef-beamtenbund.de

Aktenzelchen ihr Zeichen Ihre Nachricht vom

15, Dezember 2022
Datum

13, Januar 2023

Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE/ DPD und Bündnis 90, Die Grünen
Zweites Gesetz Änderung Thüringer Kindergartengesetz - Drs. 7/6574
Anhörungsverfahren gem. § 79 GO des Thüringer Landtages

Sehr geehrte Frau Dr. Eglinski,

der tbb beamtenbund und tarifunion thüringen bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellung-
nähme.

Der tbb begrüßt die Gesetzliche Verankerung des EVlodeliprojekts der vergüteten praxisinte-
grierten Ausbildung für staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher (PiA-TH). Das Mo-
deilprojekt ist äußerst erfolgreich und ein wichtiger Stein für die so notwendige Fachkräfte-
bindung und -gewinnung in Thüringen.

Aus den Reihen unserer Fachgewerkschaft tlv thüringer lehrerverband kamen folgende An"
regungen zum Gesetzenh/vurf.
Aufgrund dieser regen wir an, das Verfahren der Auswahl umzustellen, weg von Auslosun"
gen hin zu festgelegten Z.uteiiungsquöten. So können auch in den ländlichen Gegenden
Lücken geschlossen werden. Wichtig wäre uns auch, Festlegungen aufzunehmen, dass bei
einem Ausbildungsabbruch ein Nachrücker die geförderte Ausblidungsstelle übernehmen
kann (kitaunabhangig), so dass hier keine Lücken entstehen.

lit freundlichen Grüßen

Landesvorsitzender

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokunnentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteillgtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
MindestinformatEonen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteillgtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserfich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme sendenl

ZLnvelchem.jSesie^ent^ S ie s ich ?c?tftljcli ,geäu ßerf1[T|te) ^les^ GesetzehtwU rfs)?;, ^ ^ ^:^:

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/6574"

Zweites Geseüs zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
»Drucksache 7/6783 "

^®1:

^w

tiabeh^Sie:s|ch:als;y^reteräinerJii[ristisch^P@r^
Vereinig ung,na]türJic^erP9r^en^der-;Sa^
l3enossenscbati^ä@F^ntiic^eÄnst9l^Köirp^
öff^t1tchen,^öc^ts)^,v;^',::i:^^^^^
[(§'!5^tis^; t^r,^2 Th^rBetejldokG^ NirM^terWerm nein r:dahny^ FTagie^-VVenn^a^anri wejterith!t .Erßcie: 3,)^-- ^

Name

Kathoilsches Büro Erfurt
Kommissariat der Bischöfe in Thüringen

Geschäfts-^ oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzah!, Ort

Organ isationsform

KdöR

Herrmannsp!atz 9

99084 Erfurt

H9^;Sie;siC^^öti?ttürliche,Per^n;g@äußert^^
^^/?s.^,Np?2T?f0ete[täoRQ):;^^-'i:^,;;:^^:^^^^,

Name Vorname

D Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zurWohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird h keinem Fall veröffentiicht,}



3^

4^

5^^

te^

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

VVäs^stderS(^werpünktlhrerinh9lt!iGh^n^er:börü^^
(p^s;;1^r.^?Th?Betetldpl<G).v\:^ ':-'\,'^',.^^

Vertretung der Katholischen Kirche beim Thüringer Lancltag und der Thüringer Landesregierung

lT(ab^nSi^in:|hrern,sohn?hen^ejfrggdf9 entworfenen^

K befürwortet,
D abgelehnt,
D ergänzungs- bzw. an de rungs bedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
3esetzgebungsverfahren zusammen!

;§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelldokG)

Etablierung der PiA wird begrüßt

L^Lii^enSle^mtanciiag gebeten, ^inen;scbriffl
5inzurejc^en?:^^;:^i::-^\^-:^y^^,.-::^"L'^ ^•.-. :..^-;."':^'^:':^-:?:.:-:'

^^bs[^N^.&müTB@teild9kG)^'^

K Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D . nein

A/enn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

n welcher Form haben Sie sich geäußert?

K per E-Maii

3 per Brief

^a^eniSie^jc^ais^nv^tskanzleil^^
jm^iäeset^ßhungsver^roiTbet^
^<^1^Vi.T^Bat@^^:^;,^;J';/^:::^^^

3 -ja a 'nein (weiter mit Frage 7)

/Venn Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



n
Stimmen:SieeinerVeroffentlichüngJhres;s
iBeteiijgtentrgn?pgren2dpkurhentatjoh;zu?;;:^^^^-^^
,ß:5Ab5.;1^a^2:Jbürß6t^dok^':1.;^. \^^:-:;^^:^ \:':1'--.:

x ja a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens rriitteilen,

i;;prt^atum;:::,^;'-^l:;;:^;;^,i1-^',:^^

Erfurt.13.01.2023

-:yrite?chrift^'~-<'''i':^^.\,^-^;1-:'./^^^^

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



KATHOLISCHES BÜRO ERFURT
Kommissariat der Bischöfe in Thüringen

«athoilsches Büro | Postfach 800662 | 99032 Erfurt

Thüringer Landtag
Ausschuss für Bildung/ Jugend und Sport

Jürgen-Fuchs-Str. l

99096 Erfurt

Thüringer Landtag

Zuschrift
7/2272

zu Drs. 7/6574/6783

NUR PER E-MAIL

Stellungnahme des Katholischen Büros Erfurt zum

Zweiten Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,

vielen Dank für die Möglichkeit, zu den beiden Gesetzentwürfen zur Änderung

des Thüringer Kindergartengesetzes Stellung nehmen zu können. Gern teile ich

Ihnen nachfolgend die Auffassung der Katholischen Kirche In Thüringen pnit.

Grundsätzilche Anmerkungen

Wir bewerten den in Drs, 7/6574 voriiegenden Gesetzentwurf grundsätzlich

positiv. Mit der dauerhaften gesetzlichen Verankerung der praxlsintegrierten

Ausbildung (PiA) kommt der Landtag einer langjährigen Forderung der Katholl-
sehen Kirche nach. Damit wird ein wichtiges Instrument zur Verbesserung der

Fachkräftesituation In den Kindergärten etabliert. Zwar wird das schulische

Ausbildungsmodell weiterhin seine Berechtigung behalten, aber mit der PIA
wird ein attraktiver weiterer Zugang zum Beruf des Erziehers bzw. der Erziehe-

rin eröffnet, was hoffentSlch die anhaltenden personellen Engpässe in diesem

Bereich zu lindern hilft,

Eine der katholischen Berufsbildenden Schulen In Thüringen/ die Bergschule St.
Elisabeth In Hellbad Heillgenstadt/ hat bereits vor einiger Zeit m!t der !mple-
mentierung etnes entsprechenden Ausbildungsgangs begonnen und berichtet

von einer hohen Nachfrage. Wir hoffen/ dass mit der angestrebten Neurege-

lung ein flächendeckendes Angebot, an PiA-Plätzen in Thüringen entstehen

wird,

Zu einzelnen Regejuneen

Artikel l Nummer 2

Hier möchten wir anregen, auch die Kostenerstattung für die Mentorentätlg-

keit explizit im Gesetzestext zu erwähnen. Dies beugt möglicherweise Abrech"

nungskonflikte !n der Praxis vor,

Bistum Erfurt

Bbtum Dresden-iVleifie»

Blsttini Fulcia

Anschrift!
Herrmannspiatz 9 j 99084 Erfurt

Dlensträume;
Mlchaeishaus
Stlftsgasse 4a ! 99084 Erfurt

Kontakt;

Telefon 03616572-214

E-Mall i<ath.buero@'b!stüm-erfurt,de

Erfurt, den 13, Januar 2023
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Artfkefl Nummer 3

Wir gehen davon aus, dass die vorgesehene Regelung eine auskömmliche H-

nanzierung der PtA-Plätze sicherstellt Hier soilte mittelfristig geprüft werden/

ob sich die In der Begründung dargelegte Herleltung der Ausgleichsregelung in
der Praxis alstragfähig erweist. Ziel muss es sein, dass sich alle Träger und Kom-

munen die PIA wirklich leisten können.

Zum Antrag der CDU-Fraktlon zurTaRespflege

Inwiefern es weiteren Änderungsbedarf bei den Bestimmungen des Thüringer

Kindergartengesetzes zur Kindertagespflege gibt, kann kirchlicherseits mangeis

institutioneller Betroffenhelt nicht eingeschätzt werden.

Wir begrüßen jedoch grundsätzlich/ wenn durch eine auskömmliche Finanzie-

rung der Kinderta ges pflege die Vielfalt der Betreuungsmöglichkelten für Fami-
lien In Thüringen sichergestellt werden kann.

Sehr geehrte Abgeordnete/ Ich hoffe, mein Beitrag stellt für Sie eine Hllfestel-

Jung dar. Dem weiteren Gesetzgebungsverfahren wünsche Ich viel Erfolg.

Seite 2 von 2

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet. 



Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer ÖetBiltgtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit etnem schriftilchen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
BQteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 b!s 6 werden in jedem Falf als verpflichtende
Mlndostinfornnationon gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der BeteiiigtentransparenzcioKumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich ausfüflen und zusammen mit der StQfiungnQhme SQHdßHl

^^elc^erT^^fitzenl^rf haben

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
"Drucksache 7/6574-

Zweites Geset? zur Änderung des Thüringer Klndergartengesebies
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Name

Thüringischer Landkreistag

Oesohäfts" oder Dlensfadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisatfonsform

e,V.

Rlchard-Breslau-Str. 13

99094 Erfurt

Hä&6rrSie^tcfN)ssrt^Ü^?Per^n:3e^^
^6^^Nmi^JhürB9te|fdc^^;^^t^^:^^

Name Vorname

a Geschäfts-oder Dienstadresse a Wohnadresss

(Hinweis; Angaban zurWohnadresee sind nur erforderlich, wenn Keine andere Adresse bsnannt wird. Die Wahnadressa

wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



!;3.^- W^;istä@itSchw^rpynktJh.rer!nha(tliphen.ode^ beruflichen ^T^^
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Kommunater Spiteenverband §§ 126,127 ThürKO, Art. 91 Abs. 4 ThürVerf

htgben:;Si9jn;threm;sohriftlioheri Beitrag .die;entworfenen:^

14,. D befürwortet,
D abgelehnt,
D ergänzungs- bzw, änderungsbedürftig eingeschätzt?

;5. :.

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussagö) Ihres schriftlichen Beitrag@s zum
Geselzgebungsverfahren zusammeni
(§ 5 Abs. 1 Nr. A ThürBeteHdoRG)

Bewertung des Gesetzentwurfs aus kreislicher Perspektive

,Wur49riiSi^vpn:dorLand©sregi?rung^^^^
Gesetzgebungsyorhaben einzureichen?;/::::,;:, ^ ::\';L: ^, ' ^' ^
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X J9 (Hinweis; weiter init Frage 6) ü nein

Wenn Sie di6 Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben SJ8 sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

1,6;.

f3 per E-Mgll

X per Brief

H^benlSle sich alsAnwa(tskanzfel|im;Auftra9;e(nes Auftraggeber
am06set^©bvhgsverfahren;beteili9t7:^^^" \:;^ : \^ ^;;:^ ^
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Ö Ja | X nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Präge 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl
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Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschtuss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

liprt,^Dajtyi'n^^^;,^^..^!;_;; •1/:;. ^^;::;: ^.'.\1',-,;-.':^J.";;',;1 ^;^

Erfurt, 13.1.20^

,Unterschrift^;;;^:::/.^.:,.^:^^:^~'}-^^:^?.::-

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblattzur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer BeteilEgtentransparenzdokumenfationsgesetzes

Jede natüriiche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiiigtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend " zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fall als verpflichtende
Mlndestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThÜrBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Intern etseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut feseriich ausfütten und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zü^|Ghem^<Se^öt^ntWMiif;ha(3en;S^

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes - Drs. 7/6574
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Name

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen
e.V.

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organ is ationsform

Eingetragener Verein

Amstädter Straße 50

99096, Erfurt

Hab6sr^@(e;sEch^l^nafüFlich^Pei^pn'geäüßert,^h^
(§;^bs^^r;^;2^hÜTBet8iiäoi<G>^:T:^:^^;^^.^;y-^

Name Vorname

a Geschäfts-oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Dte Wohnadresse

wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

W^^|st;der;SGhwerRynktlh?r
(§^^.:Nr,:3;Thtn^bteildoRC)^.;:°:^^^^^^/::^^'^

fnteressenvertretung der Verbände der gemeinnützigen Wohlfahrtspflege

traben ^1nJh?jm^hr)ftli(:^en;Beitrag:di^en

D befürwortet,

a abgelehnt,
8^ ergänzungs- bzw, änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

[§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelldokG)
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Die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege sieht in den getroffenen Regelungen weitere
Anderungsbedarfe. Wir haben im Rahmen dieser Anhörung bewusst darauf verzichtet,

dazu Stellung zu beziehen, um die Verstetjgung und Finanzierung der praxisintegrierten

Ausbildung nicht zu verzögern.
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3s Ja (Hinweis: weiter mli Frage 6) a nein

A/enn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

n welcher Form haben Sie sich geäußert?

^ per E-Maii

3 per Brief

Haben Sie-sicKa|s^nw9ltskanz!jelimr auftrag ejh^ Au
im.Qe^tzgefcyngsverfähcen fcf'etejligt? ;^ ;.: -^;.;: ^;.^^ ^^;^;;::/ -^; :;;:^ ,^
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] ja ^ nein (weiter mit Frage 7)

Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber!

>tirirmien,Sie:erner^rä^ntlichu Beitrages in der: , : ; . :^^:-^::^ _
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^ ja n nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen,

,;Qrt^Dafumj^,\.^;^{<^^.—^^;':;^.'^.^^ ;-•:;":. :'• •^^•^-^ •

Erfurt, der 13,01.2023

;Untferschrift::; ~-\: -':":': .':I_^;'^:^?Y\^ .';•'• :^- ^::

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen e, V.

Thüringer Landtag
Zuschrift

7/2274

zu Drs. 7/6574/6783

^AWO

LIGA der Freien Wohtfahrtspffege In Thüringen e, V.
Arnstädter Str, 50, 99096 Erfurt

Thüringer Landtag
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport
Jürgen-Fuchs-Straße l

99096 Erfurt ^

- ausschließlich per E-Mail -

^^
pAimÄT ^/ B vSsi

Geschäftsstelle
LIGA der Freien Wohlfahrtspffege
In Thüringen e.V,
Amstädter SEr. 50
(Eingang Humboldfcstraße)
99096 Erfurt

E-Mal!; lnfo@)llga-thuer!ngen,de
Internet; www,l!ga-thuerlngen,de
Telefon; (0361) 5U499-0

Ihr Schreiben vom/Ihre Zeichen unsere Zeichen Erfurt,

13.01,2023

Stellpngnahme der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen zum zweiten
Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes - Drs. 7/6574

Sehr geehrte Damen und Herren,

die LIGA der Freien Wohlfahrtspfiege dankt Ihnen für die Möglichkeit zur Abgabe einer
schriftlichen Stellungnahme im Rahmen des Anhörungsverfahrens.

Zum Gesetzentwurf der Fraktionen Die LINKE., der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur
Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes nehmen wir wie folgt Steltung.

Zu Artikel l Nr. l

§ 16 (3-) Satz 3 „[...] Der Personaischfüsse! für Kinder nach Absatz 2 Nr. 5 [., .]"

16 Absatz 2 Nr, 5 bezieht sich auf den Personalschlüssei für die Kinder im Alter von 4 bis 5
Jahren. Dies passt nicht zu der hier beschriebenen Regelung, Die Nr. 5 muss in Nr. 7

umgewandelt werden,

Zu Artikel l Nr. 2

§ 22 (l) Satz 2 Nr. l ^[..J und für cfle Ausblfdung von pädagogischen Fachkräften in einer
praxlslntegrierten Ä usbifdung für [. . .J nach jeweils geltender Fassung, soweit [.. ,7"

Die o.a. Textstelle sollte geändert werden in:

,/[.,.] und für die Ausbildungsvergütung von pädagogischen Fachkräften in einer

praxisintegrierten Ausbildung für [...] nach jeweils geltender Fassung sowie die Kosten für die

Mentorentätigkeit/ soweit [...]"
Die Kosten der MentorentätigkeitsEnd in der Begründung des Gesetzentwurfs beschrieben. Die

Festschrdbung in den Paragraphen sichert die Finanzierung stärker ab,

Vorsitzenden

Geschäftsführer;
/a\ www.llya-lhuerinyenite



Zu Artikel l Nr. 3

Entsprechend der Kosfcenabschätzung für die Kommunen tst formuliert/ dass durch die

Pauschale unter § 25 Absatz l Nr, 5 die entstehenden Mehrkosfcen für die Kommunen gedeckt

werden sollen.

Für die LIGA der Freien Wohifahrtspflege Ist es nicht nachzuvoliziehen, weshalb die Pauschale
nur für die Kinder von 3 bis 6 Jahre angehoben werden so!!. Ob die angepassfce Pauschale

ausreicht/ um die Kosten zu decken/ kann durch die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege nicht
eingeschätzt werden.

Eine sichere Refinanzlerung ist zwingend notwendig, um keine Konflikte auf örtlicher Ebene
entstehen zu lassen.

Die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege sieht in den getroffenen Regelungen vor ailem in
16 ThürKigaG weitere Änderungsbedarfe, Wir haben im Rahmen dieser Anhörung bewusst

darauf verzichtet/ dazu Stellung zu beziehen, um die Verstetigung und Finanzierung der

praxisintegrierten Ausbildung nicht zu verzögern. Wir möchten dies in der für dieses Jahr
angekündigten „großen Kindergartengesetz-Novellierung" diskutieren und bieten hierfür

unsere Expertise bereits im Vorfeld des Gesetzgebungsverfahrens an.

Für Rückfragen und Erläuterungen stehen wir gern zur Verfügung,

Mit freundlichen Grüßen

Geschäftsführer

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege e. V,, Arnstädfcer Str, 50, 99096 Erfurt - www,l!ga~fchueringen.de

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Anlage 5

Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betefligtentransparenzdokumentatlonsgesetzes

Jede natüriiche oder juristische Person, die .sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Betelligtentransparenzdokumentattonsgesetz; (ThürBeteildoRG) verpflichtet, ctte nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThÜrBete!idokG In der Beteillgtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr Inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Intemetselten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zusttmmung hierzu erteilen.

Bitte gut feserHch ausfülfen und zusammen mit der Steftungnahme senden!

Zu weichen Gesetzentwürfen haben Sie sich schriftlich geäußert (Tite! der Gesetzentwürfe)? '.'

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes /'
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, dsr SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
" Drucksache 7/6574 -

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Ktndergartengesefcces ^
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/6783 -

1.

Haben Sie sich als Vertreter einer jurlsttscheh Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder Öffentliche Anstatt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein» dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage'3.)

Name

 W

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organlsationsform

^dßSiOrhQL^ ^ •
b'h^'^^j4&y '^u^i/i^fM-

Sei der T^nwe Aw\

a^ Q^Z : . •



.<»

z

3.

4.

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h, als Privatperson?
(§ B Abs. 1 Nr. 11,2 TtiÜrBetelldokG). ' . . • '. . •- l

Name Vorngme

a Geschäfts" oder Dtenstadresse a Wohnadresse

(Htnwets: Angaben zur Wohnadresse $lnd nur erforderlich, v/enn kelno andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird In keinem Fall veröffentlicht.)

Straße.'Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Was ist äer Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruf lichen'Tätigkeit?
(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 ThÜrBetelidokG)

fcrnAr^q^fc^e.\ ^
]^v\ okr l^^fi ^p&?i^

Haben Sie in Ihrem'schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

^ befürwortet,
a abgelehnt,
0 ergänzungs- bzw. änderungsbedüri'tlg eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum

Gesetzgebungsverfahren zusammenl
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelldoS<G)

A. (i/iV ^wi^&^ c(€t-<3)fuc^!ädtt y.6W %,,^
^ d/?v s^tMwe^ äiy-ö>m6fe^£-?Jf.^t3 t^^ t^awm^gen ui/»dL^(^t^g^ ^

^^ub*wwu^5 ^ur £^l/iL<^ otos Ä^a^cMfl(^ (rto&i E^IQru^Q^^
' &(A Er^äi^u^.' B^fü^w^ e^e^^r0yht^'3^w^\yuy^ ^ Ss^G^^üflMote

"Mw*m6t ?(S.^Au4^^ 5^^^_^^^.^^^^^Hti^
-^' ftA-ig ;^ -<- hSwr'^^'S^ ^ ^ ^ tW. ^o^'

&< z, ^4^yc^ssr5^4L /,,...
^ 3'. I^W %\S^ ^ Gwv'^o I<^

^nwiwig ^er ^i^^Ä^o^ ^©-/oiltrttwig rf^<<. ^(M^e



6.

7,

urden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftfichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
hzureltihen? .
6Ab3.1;Nr.6ThürBet9l!dpkG)

ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) nein

fenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlas's haben Sie sich geäußert?

i welcher Form haben Sie sich geäußert?

[ per E"Mali

l psr Brief

laben Sie sict^ als Anwaltskanzlel Im Auftrag etnes Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
im Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
S 6 Abs. 1 Nr. 6ThürBetei)dokG)

3 ja } nein (weiter mit Frage 7} •

Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages.tn der
3etelltgtentransparenzc(okumentationzu?
;§ 5 Abs. 1 Säte 2 ThÜrBetelidokG)

^ ja _^ 3 nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit-und Votistänctigkelt der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum

&-4^ft/ ^» ^2,0^.30^3

Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



THUR. LANDTAG POST 
14.01 .2023 07:15 

Landesverband für Kindertagespflege Thüringen e.V.,  Bel  der Flutrinne 11, 99094 Erfurt 

Thüringer Landtag 
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport 
Jürgen-Fuchs-Straße 'I 
99096 Erfurt 

Per Mail: 
poststelle@thueringer-landtag.de  

Landesverband für 
landertagespflege Thüringen e.V. 

Landesverband für Kindertagespflege Thüringen e.V. 

E-Mail: vorstand@lvktp.de  

Erfurt, den 12.01.2023 
Stellungnahme zur Drucksache 7/6783 

Gesetzentwurf 

Der Fraktion der CDU 

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir danken Ihnen für die Übersendung des Gesetzentwurfes „Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer 
Kindergartengesetzes" und der Möglichkeit, dazu Stellung nehmen zu dürfen. 

• Der Landesverband für Kindertagespflege Thüringen e.V. begrüßt sehr, dass mit der Änderung des Gesetzes, 

die bereits seit vielen Jahren vom Landesverband geforderten Verbesserungen der finanziellen Rahmen-
bedingungen für die Kindertagespflege erfolgen sollen. 

Zu den einzelnen Sätzen des § 23 des Thüringer Kindergartengesetzes möchten wir wie folgt Stellung beziehen: 

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

§ 23 des Thüringer Kindergartengesetzes vom 18. Dezember 2017 (GVBI. S. 276), das zuletzt durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 31. Juli 2021 (GVBI. S. 387) geändert worden ist, erhält folgende Fassung: 

§ 23 

Laufende Geldleistung bei Kindertagespflege 

„(1) Wird eine geeignete Kindertagespflegeperson vermittelt oder eine selbst organisierte Kindertagespflege-

person als geeignet und die Kindertagespflege als erforderlich anerkannt, gewährt der örtliche Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe dieser eine laufende Geldleistung nach § 23 Abs. 2 SGB  VIII.  Der pauschal zu 
erstattende Sachaufwand nach § 23 Abs. 2 Nr. 1 SGB  VIII  darf je Kind bei einer 
vereinbarten Ganztagsbetreuung 

(mindestens acht Stunden) 300 Euro je Monat, 

vereinbarten Drei-Viertel-Betreuung (mindestens sechs Stunden) 240 Euro je Monat, 
vereinbarten Halbtagsbetreuung 

(mindestens vier Stunden) 210 Euro je Monat, 

ergänzenden Kindertagespflege 2,12 Euro je Stunde nicht unterschreiten." 
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1. Zu § 23 Absatz 1 schlägt der Landesverband für Kindertagespflege Thüringen folgende Ergänzung zu 

Satz 1 vor: 

„Eine Dynamisierung des zu erstattenden Sachaufwandes erfolgt jährlich in Höhe der Inflation des Vorjahres." 

Der Landesverband für Kindertagespflege Thüringen begrüßt die Anhebung des zu erstattenden Sachauf-

wandes nach § 23 Abs. 2 Nr. 1 SGB  VIII  für eine Ganztagsbetreuung (mindestens acht Stunden) auf 300 Euro je 
Kind und Monat. 

Bereits in einer Stellungnahme im Jahr 2019 hatte der Landesverband darauf hingewiesen, dass eine dringende 

Überprüfung der zu erstattenden Sachkostenpauschale zu erfolgen habe und darauf verwiesen, dass bereits 

2007 vom Bundesministerium der Finanzen die Höhe einer Pauschale von 300 Euro pro Kind/Monat als 

angemessene Betriebsausgabe im Rundschreiben „Einkommenssteuerrechtliche Behandlung der 

Geldleistungen für Kinder in Kindertagespflege" des Bundesministeriums der Finanzen vom 17. Dezember 2007 
(BStBl. 2008 I, S. 17) als angemessen festgelegt wurde. 

Die jetzt geplante Regelung sichert aktuell die Angemessenheit des Sachaufwandes. Damit wird eine landes-

weite Vergleichbarkeit, der von den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe gezahlten Sachkosten erreicht, die 

transparent und nachvollziehbar ist. Der Landesverband empfiehlt daher die vorgeschlagene 

Dynamisierungsregelung zu implementieren. 

§ 23 Absatz 1 Satz 2 

„Der Betrag zur Anerkennung der Förderungsleistung nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit Absatz 2a SGB  
VIII  darf bei einer Ganztagsbetreuung 

475,48 Euro je Kind und Monat im Jahresmittel bei Kindertagespflegepersonen mit einer Qualifizierung nach 
DJI-Curriculum (160 Stunden), 

546,13 Euro je Kind und Monat im Jahresmittel bei Kindertagespflegepersonen mit einer Qualifizierung nach 

dem QHB (300 Stunden) bzw. 

586,32 Euro je Kind und Monat im Jahresmittel bei staatlich anerkannten Erziehern und Erzieherinnen 
nicht unterschreiten." 

Der Landesverband für Kindertagespflege Thüringen begrüßt die Anhebung des Betrags zur Anerkennung der 

Förderungsleistung nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit Absatz 2a SGB  VIII  im Grundsatz. Der Landes-
verband schlägt allerdings vor, eine andere Formulierung zu wählen. 

2. zu § 23 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

„Der Betrag zur Anerkennung der Förderungsleistung nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit Absatz 2a SGB  
VIII  darf bei einer Ganztagsbetreuung 

582 Euro je Kind und Monat im Jahresmittel bei Kindertagespflegepersonen mit einer Qualifizierung von 

mindestens 160 Unterrichtseinheiten nach dem DJI-Curriculum bzw. 

625 Euro je Kind und Monat im Jahresmittel bei staatlich anerkannten Erziehern und Erzieherinnen 

nicht unterschreiten." 

Begründung: 

Die Anerkennung der Förderungsleistung nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit Absatz 2a SGB  VIII  sollte sich 
an den Gehältern des Öffentlichen Dienstes, Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) orientieren, da Kindertages-

pflegepersonen denselben Tätigkeitsbereich ausüben. Die Orientierung an der Eingruppierung in die Stufe 4 ist 

darauf begründet, dass Kindertagespflegepersonen alleinverantwortlich Gruppen betreuen. Zudem über-

nehmen Kindertagespflegepersonen zusätzlich Aufgaben einer Kita-Leitung. Des Weiteren fallen für die Kinder-

tagespflegeperson außerhalb der Betreuungszeit Arbeitsaufgaben in nennenswerter Anzahl an, die bisher in die 

Vergütungsüberlegungen des Gesetzgebers nicht mit eingeflossen sind. 
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Für die Berechnungsgrundlage sollten aus diesem Grund die Jahresgehälter der Einstufungen SuE S4 bzw. SuE 

8a zugrunde gelegt werden. 

Zur Berechnung der Summen der oben angegebenen Beträge zur Anerkennung der Förderleistung wurde der 

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Sozial- und Erziehungsdienst 2022 „Jahresentgelttabelle TVÖD SuE 

2022" herangezogen. 

Das bedeutet, qualifizierungsbedingte Unterschiede sind in der Eingruppierung zu berücksichtigen. 

An dieser Stelle möchten wir noch einmal eindringlich darauf hinweisen, dass dieses Jahresentgelt nur bei einer 

wöchentlichen Arbeitszeit von mindestens 40 Stunden (im Vergleich dazu: 39 Stunden bei Erziehern nach 

TVöD) und einer durchgehenden Belegung mit ganzjährig fünf Kindern zu erreichen  1st.  Durchschnittlich 

betreute eine Kindertagespflegeperson in Thüringen nach dem Landesamt für Statistik zum 1. März 2022 (240 

KTPP, 882 betreute Kinder) unter vier Kinder im Jahresmittel. Das bedeutet, dass ein erheblicher Teil der 

Kindertagespflegepersonen in Thüringen die angegebenen Summen nicht erreichen wird. 

§ 23 Absatz 1 Satz 3 und 4 

„Weiterhin ist die einschlägige Berufserfahrung der Kindertagespflegepersonen durch Zuschläge anzu-

erkennen. Die Höhe der Zuschläge pro Kind und Monat orientiert sich zu einem Fünftel an den Erfahrungs-

stufen der Entgelttabelle entsprechend § 16 TVöD SuE. Ist die vereinbarte tägliche Betreuungszeit des Kindes 

geringer, reduziert sich der Betrag nach Satz 3 in entsprechendem Umfang. Der Betrag zur Anerkennung der 

Förderleistungen ist fortlaufend der entsprechenden Entgeltgruppen im TVöD SuE anzupassen." 

Der Landesverband für Kindertagespflege Thüringen begrüßt die Einführung der Anerkennung der Berufsjahre 

und die Orientierung der Höhe der Zuschläge an den Erfahrungsstufen der Entgelttabelle entsprechend des 

§ 16 TVöD SuE. 

§ 23 Absatz 2 Satz 1 

„(2) Das Ministerium prüft jährlich die Kostenentwicklung im Bereich der Kindertagespflege und teilt das 

Ergebnis der Prüfung dem Thüringer Landtag mit. Zu diesem Zweck melden die örtlichen Träger der öffent-

lichen Jugendhilfe dem Ministerium jährlich bis zum 31. Mai die Kosten der Kindertagespflege sowie die Anzahl 

der betreuten Kinder." 

Der Landesverband für Kindertagespflege Thüringen begrüßt eine regelmäßige Prüfung der Kostenentwicklung 

im Bereich der Kindertagespflege. Für den Fall, dass keine ausreichende Dynamisierung der zu erstattenden 

Sachkostenpauschale sowie Anpassung der Förderleistung an die Entwicklung der Gehälter im öffentlichen 

Dienst im Gesetz implementiert werden sollte, hält auch der Landesverband für Kindertagespflege Thüringen 

eine jährliche Prüfung der Kostenentwicklung im Bereich der Kindertagespflege für notwendig. Allerdings sollte 

klagestellt werden, was mit „Kosten der Kindertagespflege" gemeint ist. Aus Sicht des Landesverbandes für 

Kindertagespflege Thüringen kann dies nicht bedeuten, die Anzahl der Kindertagespflegepersonen, die Anzahl 

der betreuten Kinder und die jeweils gezahlten laufenden Geldleistungen aufzuführen. Der Anspruch einer 

Ermittlung der Kosten sollte sein, zu überprüfen, ob die laufende Geldleistung „leistungsgerecht" und 

„auskömmlich" ist. Klargestellt werden sollte auch, ob und welche Elternbeiträge in die Kostenermittlung 

einbezogen werden sollen. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2023 in Kraft. 

Der Landesverband für Kindertagespflege Thüringen e.V. begrüßt das in Kraft treten zum 1. Januar 2023.  
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Landesverband für Kindertagespflege  Thuringen  e.V.,  Bel  der Flutrinne 11, 99094 Erfurt 
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Per Mail: 
poststelle@thueringer-landtag.de  

Landesverband füi 
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Landesverband für Kindertagespflege Thüringen e.V. 
 

 
 

 
E-Mail: vorstand@ivktp.de  

Erfurt, den 12.01.2023  

Stellungnahme zur Drucksache 7/6574 

Gesetzentwurf 

der Fraktion DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir danken Ihnen für die Übersendung des Gesetzentwurfes zum „Zweiten Gesetz zur Änderung des 
Thüringer Kindergartengesetzes" und der Möglichkeit, dazu Stellung nehmen zu dürfen. 

Der Landesverband für Kindertagespflege Thüringen e.V. begrüßt sehr, dass mit der Änderung des 

Gesetzes, eine Implementierung der Praxisintegrierten Ausbildung im Bereich Erzieherausbildung zur 

Fachkräftegewinnung erfolgen soll. Auch wir als Landesverband für Kindertagespflege Thüringen 
sehen die unbedingte Notwendigkeit, einer ausreichenden Zahl an qualifizierten und motivierten 
Fachkräften im Bereich der frühkindlichen Bildung. 

Das seit 2019 erprobte Modell der praxisintegrierten Ausbildung als eine der Möglichkeiten zur 
Fachkräftegewinnung setzt dabei ausschließlich auf die Ausbildung von Erziehern/innen. Damit setzt 

das Bildungsministerium ein deutliches Zeichen für die Erhaltung der Qualität in den Kindergärten. 

Fehlende Erzieher/innen werden nicht einfach durch weniger ausgebildetes Personal ersetzt, sondern 

es wurde und wird intensiv nach Möglichkeiten gesucht, sie durch entsprechend ausgebildetes 
Personal zu ersetzen. Das trifft unsere volle Zustimmung. 

Der Landesverband für Kindertagespflege Thüringen möchte dazu wie folgt Stellung beziehen: 
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Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes 

Zu Nummer 1 (§ 16 Abs. 3) 

Rein rechnerisch betrachtet sind die Änderungen der Personalschlüssel aus unserer Sicht auf Grund 

der neuen Regelungen im Tarifgebiet Ost als folgerichtig anzusehen und damit nachvollziehbar. 

Gleichzeitig möchten wir darauf hinweisen, dass die für diese Berechnung berücksichtigten und im 

Gesetz verankerten Betreuungsschlüssel vor allem im U3-Bereich in naher Zukunft dahingehend 

angepasst werden müssten, dass sie sich den Vorgaben der Bertelsmann —Studie deutlich annähern. 

Dies würde nicht nur einen Gewinn für die Kinder bedeuten. Auch für das pädagogische Fachpersonal 

in den Einrichtungen wäre dies ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Rahmenbedingungen und 

damit zur Fachkräftebindung. Nur wenn sich Erzieher/innen in den Einrichtungen wohlfühlen, bleiben 

sie in Thüringen und wandern nicht in andere Bundesländer mit besseren Bedingungen ab. 

Zu Nummer 2 (§ 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1) 

Da sich nach unserem Kenntnisstand die praxisintegrierte Ausbildung als Modell bewährt hat und sie 

aus unserer Sicht geeignet scheint, zusätzlich zur eigentlichen Form der Erzieherausbildung noch 

Personal zu schaffen, begrüßen wir es als Landesverband für Kindertagespflege Thüringen ausdrück-

lich, dass diese Möglichkeit verstetigt werden  soli.  

Zu Nummer 3 (§25) 

Wir als ehrenamtlich Tätige sehen uns außerstande, uns innerhalb des kurzen Zeitrahmens so in diese 

Berechnungen zu vertiefen, dass wir eine qualifizierte Aussage dazu treffen können. 

Zu Nummer 4- 7 (§ 30 a, § 30 b, § 35, § 36) 

Diese Änderungen sind auch aus unserer Sicht folgerichtig und damit notwendig. 

Stellungnahme Landesverband für Kindertagespflege Thüringen e.V. zur Drucksache 7/6574 
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Landesverband für Kindertagespflege Thüringen e.V.,  Bel  der Flutrinne 11, 99094 Erfurt 

Thüringer Landtag 
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport 
Jürgen-Fuchs-Straße 
99096 Erfurt 

Per Mail: 
poststelle@thueringer-landtag.de  

Landesverband für 
KIndertagesp lege ThOrIngen  eV.  

Landesverband für Kindertagespflege Thüringen e.V. 

E-Mail: vorstand@lvktp.de  

Erfurt, den 12.01.2023  

Anlage 4 

Fragestellung zu den Beratungsgegenständen zum 

„Zweiten Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes" 

Fragestellung: 

Welchen weiteren Änderungsbedarf sehen Sie bei den Bestimmungen des Thüringer 
Kindertagesgesetzes zur Kindertagespflege? 

1. Um eine höhere Qualifikation der Kindertagespflegepersonen sicherzustellen, kann zukünftig die 

Qualifizierung mit 300 Unterrichtseinheiten nach dem Qualifizierungshandbuch Kindertages-

pflege (QHB) als Grundlage für geförderte Betreuung in Kindertagespflege festgelegt werden. 

Das QHB bildet inzwischen in der überwiegenden Zahl der Bundesländer den Standard der 

Grundqualifizierung, den auch Thüringen anstreben sollte. 

2. Da es aus Sicht des Landesverbandes für Kindertagespflege Thüringen e.V. unlogisch ist, die 

Sachkostenpauschale an die Anzahl der tatsächlich betreuten Kinder zu binden, obwohl der 

Großteil der Kosten für die Anzahl der Kinder laut Pflegeerlaubnis entsteht, schlagen wir die 

Zahlung eines Sockelbetrages vor. Dieser würde die von der tatsächlichen Kinderzahl unab-

hängigen gleichbleibenden Kosten für Versicherungen, Miete, Heizung, Strom usw. abdecken 

und könnte sich an der Zahl der betreuten Kinder laut Pflegeerlaubnis orientieren. Dazu käme 

ein Betrag für jeden tatsächlich belegten Platz und den damit an das Kind gebundenen 

Verbrauchskosten wie z.B. Bastelmaterial, Seife oder Wasser. 

3, Zur, vom Bundesgesetzgeber gewünschten, Gleichstellung von Kita und Kindertagespflege 

gehört auch eine Vergütung der Vor- und Nachbereitung. Diese fällt bei den Erziehern/innen in 

den Kitas als mittelbare Arbeit an und wird vergütet. Auch in der Kindertagespflege gehören zu 

einer professionellen Betreuung die umfangreiche Elternarbeit, Vorbereitung der Angebote, 

Dokumentationen und weiteres. Andere Bundesländer wie Berlin oder Sachsen haben bereits 

entsprechende Regelungen zur Vergütung der mittelbaren Arbeit. 

4. Den jährlich erhobenen Daten des Thüringer Landesamtes für Statistik zu den Tagespflege-

personen und den in öffentlich geförderter Kindertagespflege betreuten Kindern kann 

entnommen werden, dass die durchschnittliche Belegung in der Kindertagespflege unter 4 

Kindern liegt. Trotzdem werden immer 5 Kinder als Vollbelegung bei den Berechnungen 
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herangezogen. Damit liegen die tatsächlichen Einkommen der Kindertagespflegepersonen mehr 

als 20% unter den im Gesetz eigentlich vorgesehenen Zahlen. Hier wünschen wir uns die 

realistische Betrachtungs-weise bei der Berechnung mit einer Belegungszahl von 4 Kindern. 

5. Es gäbe mehr Kindertagespflegepersonen, wenn eine Arbeit im Verbund möglich wäre. 

Aufgrund hoher Mieten ist es insbesondere in größeren Städten kaum möglich, als einzelne 

Kindertagespflegeperson angemessene Räume für die Kindertagespflege zu finanzieren. 

Deswegen sollte geprüft werden, ob diese Möglichkeit bei gleichzeitiger höchstpersönlicher 

Zuordnung per Gesetz geschaffen werden sollte. Gleichzeitig böte die Kindertagespflege im 

Verbund weitere Vorteile wie z.B. die Absicherung bei Unfällen sowie kollegialen Austausch. 

6. Immer wieder müssen wir als Landesverband feststellen, dass sich Mitglieder hilfesuchend an 

uns wenden, weil die Jugendämter eindeutige rechtliche Regelungen missachten oder unin-

formiert sind. Deswegen wünschen wir uns eine fachlich kompetente Beratung der Kindertages-

pflegepersonen durch die Jugendämter. Der gesetzliche Anspruch auf Beratung aus § 23 Abs. 4 

Satz 1 und § 43 Abs. 4 SGB  VIII  wird leider nicht überall erfüllt. Gleichzeitig muss der Landes-

gesetzgeber aus unserer Sicht Möglichkeiten schaffen, dass die Kommunen verpflichtet werden, 

ihre Mitarbeiter in den Jugendämtern in Bezug auf die Kindertagespflege entsprechend zu 

qualifizieren und vor allem ihren Wissensstand durch Weiterbildungen auf dem aktuellen Stand 

zu halten. 

7. In diesem Zusammenhang wäre auch eine Beschwerdestelle bzw. ein konkreter und verbind-

licher Ansprechpartner für die Kindertagespflege zur Klärung rechtlicher Fragen und Verfahren 

im Thüringer Landesverwaltungsamt wünschenswert. 

8. Dem Anspruch auf Vertretung aus § 23 Abs. 4 Satz 2 SGB  VIII  wird nicht in  alien  Jugendamts-

bezirken Thüringens entsprochen. Die fehlende oder ungenügende Vertretungsregelung ist in 

weiten Teilen Thüringens ein großes Problem für die Kindertagespflegepersonen. Im angren-

zenden Freistaat Sachsen gibt es eine Vielzahl an Angeboten, so dass dort Kindertagespflege-

personen kein Nachteil gegenüber den Kitas entsteht, wenn es zu Ausfällen kommt. Die meisten 

Jugendämter in Thüringen bräuchten eine verbindliche Verpflichtung, eine kindeswohldienliche 

Vertretungsregelung in ihre Satzungen, Richtlinien  o.ä.  aufzunehmen, damit allen 

Kindertagespflegepersonen eine Vertretung zur Verfügung stände. 

9. Wir wünschen uns eine Möglichkeit, abzusichern, dass Jugendämter die Elternbeiträge für die 

Kindertagespflege am Durchschnitt der Beiträge für einen Krippenplatz in derselben Kommune 

orientieren, statt sie im oberen Bereich oder darüber anzusetzen. Da Kindertagespflege-

personen die Elternbeiträge nicht selbst festlegen können, entsteht eine Wettbewerbsver-

zerrung, wenn die Elternbeiträge für einen Kitaplatz deutlich geringer sind. 

10. Auf Grund des Personalmangels in den Kitas wären Überlegungen wünschenswert, wie das 

Potential der Kindertagespflegepersonen, die weiterhin mit Kindern arbeiten wollen, dies aber 

nicht mehr im Rahmen der Selbständigkeit tun möchten, genutzt werden kann oder welche 

anderen Synergien möglich sind. 

11. Wir unterstützen das Ansinnen nach einer Staffelung der Elternbeiträge nach Einkommen, 

solange die finanziellen Mittel für eine kostenlose Bildung im U3 - Bereich fehlen.  
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FormblattzurDatenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betelltgtentransparenzdokumentattonsgesetzes

Jede natürftehe oder Juristische Person, die steh mit einem schriftlichen Beitrag an efnem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, • ist nach dem Thüringer
Beteiil^tentrQnsparenzdokumentatlonsgesefz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben ~ soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fal! als verpflichtende
MJnde&tlnformatiünen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBefeildokG in der Beteiligtentronsparenzdokumentatlon
veröffentffcht ihr inhaitliGhßr Böltrag wird zusätziich nur dann auf den Intern efseiten des
Thüringer Landtags veröffentficht, wenn Sie Ihre Zusttmmung hierzu erteilen,

Bitte gut leserffch aUsfütien und zusammen mit der SteilungnQhfYfe senden!

Zu weichem Gesetzentwurf haben Sie sich schriffi!ch geäußert [Titel des Gesetzentwurfs)?

: Thüringer Gesetz; zur Sicherung der klnder", Jugend" und familiengerechtßn sozialen Infrastruktur
in den Landkretsen und kreisfreien Städten sowie den üborregionalen Angeboten des Freistaats
Gesetzentwurf der Fraf^ionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/6576 -

1,

2,

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. sls Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B, Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffontitche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
Öffentlichen Rechts)?
(§6 Abs. •) Nr. 1>2Thür5ste![do((G; Hinweis; Wenn nein, dann weiter mit Frage 2, Wenn Ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Y^fbQl^l Q//eiW2:/^<?(€'/^
y//^ a- ^'-^ cw^ ^

Qeschäfts- oder Dienstacfresse

Straße. HaU8nummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

e^
^c(vch??Hff^7. SS~

OT'5^^0^
-iaben Sie sich a!s natürliche Person geäußert, d. h- als Privatperson?
:§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2-ThürBeteitdokG)

^iarne Vorname

3 Geschäfts" oder Dlenstadresse D Wohnadresse'

Hinweis: Angaben zurWohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere AdressB benannt wird. Dlo Wohnadre&se
vird in keinem Fall veröffentiicht.)

Straße, Hausnummer

3ost!e!tzahl, Ort



2.

3.

k

Hstben Sie sich a{s naturlichö Pörson geäußert; d. h. als Privatperson?
f§'5Abs.1NM,2ThÜr@et6HÜO?) • . - .

Mame Vorname

3 Geschäfts- oder Dlenstadresse a Wohnadresse

Hinweis: Ang@bsn zur Wohnarfresse stnd nur erfordoriioh, wenn kefne andere Adresse bonanrt wird. Die Wohnadresse
i/}rd in keinem Fall varöffantUoht.)

itraße/ hteusnummer

Postleitzahl, Ort

Vas ist der Schwerpunkt Ihrer InhaltHctien oder berüfIichen'TätigkeIt?
^ 5 Abs. I Nr. 3 ThürBetslldökG)

^}e^^ü^l^H^7h^^ö^'C^h//'c^ p^di^i- )HI/w •
W^f^y /^f '/^u?/^^ /wbesa^o/^ d^^ ^fgcy^.
öbb.^a?^ c/^^c^^^f^r^^/a^/l^^/^-cz^^o^^A
laben Sie In ttirem schrlftjichen Beitrag die entworfenen Regelungen Insgesamt eher

bsfürwortot,

i abgelehnt»
ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

ittte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftiichen Beitrages zum

iesetzgebungsverfahren zusammen'.
i S Abs. 1 Nr.4ThÜrBete!JdoI<0)

o H^passuiAQ de f 1\büilj^ie

' CP/hQi^i's/^t



s.

3.

Wurden Sie vom Landtag gebeißn, einen schriftlichen BeE'trag zum Gesetzgebungsvorhaben
sinzui'ßiöhen? ...
:5SAbs.1Nr.5.ThürBetöHc(oKG) ....

^ Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) a nein

/Venn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Anlas's haben Sie sich geäußert? . ,

i welcher Form haben Sie sich geäußert?
JL

. per E-Mafl

per Brief

laben S.tesich als Anwaltskanzlet Im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Betträgön
m Gesötegebungsverfahren. beteiligt?
5 Abs. 1 Nr. GTfiQrBetelldokG)

i J9 nein (weiter mit Frage 7} •

/enn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl

Hmmen Si& einer Veröffentlichung ihres schriftlichen Beftrages.in der
steiiigtentranspgrerßdokumentationzu?
6 Abs. 1 S9fc2ThÜr6eteildoKG)

' j^ _ _ ] nein.

Mit meiner Unterschrift versichere ich die .Richtigkeit. und VoIlstäncHgkeii der Angaben.
Änderungen in den mitgeteiiien Daten werde Ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsvorfahrens mitteile

Ort, Datum Unters

6p?Qi 43.0^. 2025' Vp.rhanrf s\Wr\W7'}f^
^.. A^„.ÜÜlnttp'r linH \/Eiipr

Lanc^sverband Thüringen e.V.
Zsch^chernstraße 3S • 07545 Qera

Tel.: 0365/S519Ö74 • Fw: 0365/5519676
f-Miil' vamv.thuerlngen@t-or1'

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Stellungnahme des VAMV Landerverband Thüringen e.V. zum Zweiten Gesetz zur Änderung des 

Thüringer Kindergartengesetzes in den Drucksachen  DS  7/6574 und  DS  7/6783 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Im Dezember 2022 wurde das Positionspapier des Arbeitskreises Thüringer 

Familienorganisationen veröffentlicht. In diesem geht es unter anderem um 

„Bildung statt nur Betreuung" 

• Mehr Qualität in Kindergärten und den Schulen ist durch Intensivierung der 

Fachkräftegewinnung und Fachkräfteausbildung sowie personeller Ausstattung des gesamten 

Bildungssektors, insbesondere der Kindergärten, zu gewährleisten. Die aktuellen Studien zu den 

Folgen der  Corona  Pandemie, besonders bei benachteiligten Kindern, zeigen erneut den 

dringenden Handlungsbedarf und die endlich notwendige Priorisierung der Bildungspolitik in 

den Haushalten des Landes und der Kommunen. Die Absicherung der Bildung der Kinder ist eine 

wesentliche gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 

Zu  DS/ 6574 

Die grundsätzlichen Anliegen des Gesetzentwurfes im Hinblick auf eine Ausweitung der 

praxisintegrierten Ausbildung (PiA-TH) und deren beabsichtigte Refinanzierung werden 

begrüßt. 

Darüber hinaus besteht weiterer Handlungsbedarf im Hinblick auf die Berufsausbildung, den 

Personalschlüssel und der Fachkräftesicherung für die frühkindliche Förderung einschließlich 

der damit eng korrespondierenden anderen Aufgabenbereiche des SGB  VIII,  insbesondere der 
erzieherischen Hilfen. Dies bedeutet im Einzelnen: 

Wir begrüßen, dass PiA-TH „dauerhaft" neben die konsekutive Erzieherausbildung tritt. Mit den 

beabsichtigten 160 Ausbildungsplätzen pro Jahrgang bedeutet dies bei einem angestrebten 

notwendigen Erhalt von über 700 Ausbildungsplätzen pro Jahrgang, dass die zur 

Fachkräftesicherung notwendige weit überwiegende Anzahl der Auszubildenden weiterhin 

schulisch ohne Ausbildungsvergütung und im Falle nichtstaatlicher Schulen zudem mit der  
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Verpflichtung zur Zahlung von Schulgeld in einer langwierigen und anspruchsvollen Ausbildung 
ausgebildet wird. Diese angekündigte Doppelstruktur in der derzeitigen Form halten wir 

qualitativ und im Hinblick auf die Fachkräftesicherung quantitativ angesichts der Lage auf dem 
Ausbildungsmarkt für realitätsfern. 

Erforderlich ist stattdessen im Hinblick auf die Qualifikation als auch die Konkurrenzfähigkeit 
gegenüber anderen Berufen eine qualifizierte und attraktive Ausbildung auf der Grundlage und 
mit der Ausbildungsvergütung ohne Zahlungsverpflichtungen der Auszubildenden für ihre 
Ausbildung. Wir weisen im Zusammenhang mit dem Fachkräftebedarf sowohl auf die 
Ergebnisse der 2020 veröffentlichten Studie der FSU Jena als auch auf die im bundesweiten 
Vergleich und die Anforderungen im Bereich der frühkindlichen Förderung - insbesondere des 
Thüringer Bildungsplanes - völlig unzureichende Stellenausstattung hin. 

• inwieweit die in Art. 1, Ziffer 3 durch Neuregelung von § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 
pauschalierten Mehrkosten für die Umsetzung von PiA passgenau die jeweiligen 
Ausbildungsträger und damit letztlich die Auszubildenden erreichen, ist dem 
Gesetzestext nicht zu entnehmen. Zudem fehlt eine Regelung für die Ausbildung von PIA 
in Jugendhilfeeinrichtungen, insbesondere der stationären Jugendhilfe. Diese ist 
ebenfalls kommunale Aufgabe und leidet zum Teil dramatisch unter Fachkräftemangel. 
Der Heimaufsicht des TMBJS ist diese Situation bekannt. 

• Abgesehen von der Anpassung des Personalbedarfs an die verkürzten Arbeitszeiten 
wurde leider die längst überfällige Anpassung an erheblich zu verbessernde 
Personalschlüssel erneut versäumt. Die damit verbundenen seit Jahren andauernden 
schlechten Arbeitsbedingungen in Thüringer Kindergärten sind ein wesentlicher Grund 
für den zunehmend eskalierenden Fachkräftenotstand in den Kindergärten und - 
krippen. Längst werden im Alltag der Kindergärten aufgrund von Erkrankungen, 
Verrentungen, Personalfluktuationen, Ausstieg aus dem Beruf, Abwanderung in 
angrenzende Länder oder andere Branchen geltende Mindestpersonalschlüssel häufig 

unterschritten. Die 28 % Vorbereitungs- und Ausfallquote bildet die realen Bedingungen 
nicht ab. 

Der dringende Handlungsbedarf wird sowohl durch die bereits genannte FSU- Studie aus dem 
Jahr 2020 als auch die aktuelle Bertelsmann Studie empirisch untermauert. Zudem entscheiden 
sich junge Menschen für einen Beruf maßgeblich auch aufgrund bekannter Arbeitsbedingungen 
nach der Ausbildung. Der offenkundige Fachkräftebedarf in vielen anderen Branchen wiederum 
setzt auch in Zukunft ein im ganzen Land rechtssicher funktionierendes, attraktives Angebot der 
frühkindlichen Förderung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf voraus. 

Gute Arbeitsbedingungen in den Kindergärten sind folgerichtig eine wichtige Voraussetzung für 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und damit der Sicherung des Wirtschaftsstandortes 

Thüringen. Empfohlen wird daher kurzfristig noch in dieser Legislaturperiode eine wesentliche 
Verbesserung des Personalschlüssels. 
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Zu  DS 7/6783 

Die beabsichtigten Regelungen zur Verbesserung der Vergütung der 

Kindertagespflegepersonen werden von uns begrüßt. Mit der wiederholten Bezugnahme des 
Gesetzentwurfes zum TVÖD SuE wird zu Recht betont, dass es sich bei der frühkindlichen 

Förderung um eine kommunale Pflichtaufgabe handelt. Folgerichtig ist es überfällig, auch in 

diesem Bereich die dafür notwendigen gesetzlichen Grundlagen zu schaffen. Wie der 
Einführung zum Gesetzentwurf zu entnehmen ist, handeln die Kommunen trotz ihrer originären 
Zuständigkeit offensichtlich freiwillig nicht dementsprechend und gefährden damit dieses 

neben den Kinderkrippen zusätzlich notwendige Angebot der frühkindlichen Förderung und der 

besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Für die bessere Vereinbarkeit von  Famine  und Beruf ist eine flexible Randzeitenbetreuung 

notwendig. Im derzeitigen Kindergartengesetz Thüringen ist eine ergänzende Kinderbetreuung 

nicht aufgeführt. Diese beinhaltet, anders als die Kindertagespflege, die Betreuung der Kinder 

durch geeignete Personen außerhalb der Betreungszeit (9h) in den Kindertagesstätten und bei 
Tagespflegepersonen. Vielmehr beinhaltet sie Zeiten vor und nach den institutionellen 

Öffnungszeiten und erfolgt in Absprache mit den Nutzer*innen dieser Randzeitenbetreuung 

örtlich bedarfsgerecht. 

Bei einer immer flexibler werdenden Arbeitswelt, wird die Absicherung einer bedarfsgerechten, 

individuellen Kinderbetreuung für Familien unabdingbar. Wir verweisen mit Nachdruck auf die 
evaluierten Ergebnisse zur Wirksamkeit und Nutzen flexibler ergänzender Kinderbetreuung des 

VAMV Bundesverbandes. Dazu haben wir uns die Freiheit genommen, diesen Bericht 
beizulegen. Sollten Sie darüber hinaus Fragen zur ergänzenden Kinderbetreuung haben, dann 

wenden Sie sich vertrauensvoll an www.ponto-familie.de. Sicherlich gibt es Möglichkeiten 

diesbezüglich bei der gemeinsamen Debatte um das Kindergartengesetz Thüringen im Sommer 

'23 ins Gespräch zu kommen. 

Mit f eundlichen Grüßen 

VAMV Landesverband Thüringen e.V. 
Vorstand 

VAMV 
Verband alleinerziehender Mütter und Väter 

Landesverband Thüringen e.V. 
Zschochernstraße 35 07545 Gera 

7e1.: 0365 / 5519674 • Fax: 0365 / 5519676 
vamv.thueringen@t-online.de  

VAMV Landesverband Thüringen e.V. * Zschochernstraße 35 * 07545 Gera  

Tel:  0365-5519674 / Fax: 0365-5516976 
E-Mail: vamv.thueringen@t-online.de  

Web: www.vamv-gera.de   
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Wir danken der Walter Blüchert Stiftung für die Finanzierung des Modellprojektes. 



Zusammenfassung 

Die Landesverbände Nordrhein-West-
falen, Rheinland-Pfalz und Berlin des 
Verbandes alleinerziehender Mütter und 
Väter e.V. (VAMV) führten 2014 bis 2017 
drei Modellprojekte mit einem Angebot 
an ergänzendes' Kinderbetreuung für 
Alleinerziehende in deren Haushalt 
sowie an ganzheitlicher Beratung durch. 
Das Angebot war für die Alleinerziehen-
den kostenlos oder lediglich mit einem 
Minimalbeitrag pro Einsatz verbunden. 
Die Walter Blüchert Stiftung hat das 
Gesamtprojekt gefördert. 

Eine begleitende Evaluation des 
Bundesverbandes erfasste die Ausgangs-
situation der teilnehmenden Allein-
erziehenden sowie die Wirksamkeit der 
Angebote mit Blick auf die sozioökono-
mische Situation der Alleinerziehenden. 
Weitere Schwerpunkte stellten die Aus-
wirkungen auf die Kinder als auch die 
Rahmenbedingungen für die Wirksam-
keit des Angebots ergänzender Kinder-
betreuung dar. Im Zentrum stand dabei 
die Frage, ob Alleinerziehende aufgrund 
der zusätzlichen Betreuung ihrer Kinder 
eine Erwerbstätigkeit aufnehmen, diese 
ausbauen oder behalten konnten. 

Die Ergebnisse der Evaluation be-
stätigen, dass eine individuelle, flexible 
und bedarfsdeckende ergänzende Kinder-
betreuung mittelbar Erwerbschancen 
erhöht, zur Steigerung des Erwerbsein-
kommens, zur Stabilisierung des Haus-
haltseinkommens sowie zur Unabhängig-
keit von sozialen Transferleistungen 
führen kann. Eine weitestgehende 
Gebührenfreiheit hat diese Effekte be-
günstigt. Weitere positive Effekte zeigten 
sich bei der Zufriedenheit der Alleinerzie-
henden mit der Vereinbarkeit von Beruf  
mid  Familie sowie mit ihrer finanziellen 
Situation. Darüber hinaus führte die Ent-
lastung im Alltag zu einer Entspannung 
im Familienleben, die Alleinerziehenden 
konnten dadurch ganz anders auf die Be-
dürfnisse ihrer Kinder eingehen. Davon 
profilierten auch die Kinder, wie auch 
von der zusätzlichen Beziehung zu einer 
weiteren Betreuungsperson. 

Die Evaluation zeigt auch, dass es 
überwiegend sehr wenige Stunden in 
der Woche sind, in denen ergänzende 
Kinderbetreuung notwendig ist, um die 
sozioökonomische Situation von Allein-
erziehenden und ihren Kindern zu ver-
bessern. Mit verhältnismäßig geringem 
Aufwand und Mitteln konnte somit ein 
hoher Nutzen erreicht werden. 

Eine Simulationsrechnung zeigt 
eindrucksvoll die gesellschaftliche 
Kosten-Nutzen-Relation auf. 

Politische Handlungsempfehlungen 
fassen die gewonnen Erkenntnisse für 
alle interessierten Fachleute und Ent-
scheidungsträgerinnen zusammen. 



Ich schätze die Flexi-
bilität des Angebots sehi; 
die mein Unternehmen 
häufig durch kundenbin-
dende  Events,  Besuche von 
Modemessen und Öffnungs-
zeiten an Samstagen 
dringend erfordert" 

4  Modellprojekt zu ergänzender Kinderbetreuung, 
Notfallbetreuung und Beratung 
von Einelternfamilien in Deutschland 

Kurzbericht 

Einleitung 

Ein zentrales gesellschaftliches Problem 
stellt für Familien die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf dar. Die Öffnungs-
zeiten institutionell zur Verfügung 
gestellter Kinderbetreuung decken die 
Arbeitszeiten eines in Vollzeit erwerbstä-
tigen Elternteils ganz überwiegend nicht 
ab. Dies betrifft insbesondere Eineltern-
familien, die weniger Möglichkeiten der • 
Kompensation von Betreuungslücken 
haben als Paarfamilien. 

Um ihre Existenz sichern zu können, 
benötigen daher gerade Alleinerziehende 
ein flexibles Angebot an Kinderbetreuung, 
welches über die öffentlich bereitgestell-
te Betreuungsinfrastruktur hinaus geht. 

Der Verband alleinerziehender Mütter 
und Väter  eV.  (VAMV) führte deshalb ein 
von der Walter Blüchert Stiftung gefor-
dertes Modellprojekt durch, dessen Ziel 
es war, exemplarisch zu zeigen, welche 
stabilisierende Wirkung eine passgenaue 
und flexible ergänzende Kinderbetreuung 
auf die sozioökonomische Situation in 
Einelterntimilien haben kann. 

Dazu wurde an drei Projektstandorten 
in Berlin, Nordrhein-Westfalen (NRW) 
und Rheinland-Pfalz (RLP) von den dort 
ansässigen Landesverbänden des VAMV 
alleinerziehenden Projektteilnehmer'innen 
eine gan7heitliche Beratung angeboten  
mid  eine bedarfsgerechte Betreuung ihrer 
Kinder in ihrem Haushalt außerhalb der 
Öffnungszeiten öffentlicher Betreuungs-
einrichtungen zur Verfügung gestellt. 
Das Angebot war für die Alleinerziehen-
den kostenlos oder lediglich mit einem 
Minimalbeitrag pro Einsatz verbunden.  

Drei verschiedene 

Projektangebote 

Die Projektlaufzeit betrug 3 Jahre, die 
einzelnen Landesverbände setzten jeweils 
eigene Schwerpunkte: 

In Berlin wurden als Element ergän-
zender Kinderbetreuung auch Hol- und 
Bringdienste für Kinder angeboten. 
Projektteilnehmeeinnen waren Allein-
erziehende, die eine Betreuung ihrer 
Kinder außerhalb der regulären Kita- und 
Hortzeiten aus beruflichen Gründen, 
aber auch zur Gesundheitsvorsorge oder 
zur psychosozialen Entlastung in außer-
gewöhnlichen Situationen benötigten. 
Individuelle Coachinggespräche  warden  
den Teilnehmerinnen ebenfalls angebo-
ten. 

In NRW schloss das Modellprojekt 
Betreuungslücken im gewohnten Umfeld 
der Kinder. Am Projekt nahmen Allein-
erziehende teil, die mithilfe ergänzender 
Kinderbetreuung aus dem Transferleis-
tungsbezug ausscheiden oder eine Ausbil-
dung aufnehmen konnten oder ganz 
akut ohne ergänzende Betreuung ihrer 
Kinder vom Verlust ihres Arbeitsplatzes 
bedroht waren. Neben der ergänzenden 
Betreuung bot der Landesverband den 
Alleinerziehenden eine ressourcenorien-
tierte Beratung zu Veränderungsmöglich-
keiten und Strategien an. 

In RLP unterstützte das Modellprojekt 
arbeitsuchende Alleinerziehende, die 
aufgrund fehlender oder unzureichender 
Kinderbetreuung nicht erwerbstätig 
waren oder keine Ausbildung aufneh-
men konnten, durch ein ganzheitliches  
Coaching.  Bei Bedarf wurde in Einzel-
fällen ergänzende Kinderbetremmg 
bereitgestellt. Im  Coaching  wurden die 
Alleinerziehenden bei der Suche nach 
passgenauer Kinderbetreuung und beim 
Stellen von Anträgen unterstützt und 
erhielten umfassende Informationen 
über mögliche weitere Hilfeleistungen. 
Die Teilnahme am  Coaching  war als 
Bestandteil der Eingliederungsverein-
barung des Jobcenters für die allein- 
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erziehenden Projektteilnehmerinnen 
verbindlich. Ziel des Projektes in RLP 
war es auch, Fallmanager/innen und 
Vermittlungsfachkräfte von Jobcenter 
und Arbeitsagentur  fur  den besonderen 
Bedarf und die Belange Alleinerziehender 
zu sensibilisieren. Hierzu wurde eine 
Broschüre mit Empfehlungen für die 
Beratungsfachkräfte von Jobcentern und 
Arbeitsagenturen erarbeitet. 

Die Bibschüre 
„So gelingt der (Wieder)Einstieg - 

Empfehlungen für Beratungsfachkräfte" 
Ist direkt zu bestellen bei: 

VAMV Landesverband leeüiland-Pfalz e.V:  
info  .amv-rlp.de,. amzei

st
a 

eekiregi egtä,. 

Die Evaluation 

Evaluationsvorhaben 
Um die Wirksamkeit der verschiede-
nen Angebote sowie deren allgemeine 
übertragbarkeit bewerten zu können, 
hat der Bundesverband des VAMV eine 
begleitende Evaluation durchgefulut. 
Diese erfasste die Ausgangssituation der 
teilnehmenden Alleinerziehenden sowie 
die Wirksamkeit der Angebote mit Blick 
auf die sozioökonomische Situation der 
Alleinerziehenden. Weitere Schwerpunkte 
stellten die Auswirkungen auf die Kinder 
und die Rahmenbedingungen für die 
Wirksamkeit des Angebots ergänzender 
Kinderbetreuung dar. 

Im Zentrum stand dabei die Frage, 
ob Alleinerziehende aufgrund der zu-
sätzlichen Betreuung ihrer Kinder eine 
Erwerbstätigkeit aufnehmen, diese aus-
bauen oder behalten konnten. Profitier-
ten auch die Kinder, erhöhten sich etwa 
ihre Möglichkeiten sozialer und kultu-
reller Teilhabe? Die nicht-repräsentative 
Evaluation war als Längsschnittdesign 
angelegt und erhob quantitative und 
qualitative Daten. 

Für eine unabhängige Perspektive auf 
die Ausweitung wurde die Evaluation 
von einem externen wissenschaftlichen 
Beirat begleitet. Mitglieder des Beirats 
waren: Claudia Bengelsdorf, Beauftragte 
für Chancengleichheit beim Jobcenter 
Salzgitter;  Prof. Dr.  Hans  Bertram,  Hum-
boldt Universität Berlin;  Prof.  in  Dr.  Uta 
Meier-Gräwe,  Justus-Liebig-Universität 
Gießen; Regine Schallenberg-Diekmann, 
Pädagogische Geschäftsführerin beim 
Berliner Kita-Träger INAXINDER.GARTEN 
GmbH und  Prof. Dr.  Holger Ziegler, Uni-
versität Bielefeld. 

Evaluationsergebnisse 

Vereinbarkeit 
Im Verlauf des Projektes stieg in der 
Gesamtschau die Zufriedenheit der Al-
leinerziehenden mit der Möglichkeit der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf um 
mehr als das Doppelte von ursprünglich 
30 Prozent in der ersten Befragungswelle 
auf 63 Prozent in der dritten Befragungs-
welle. Die Unzufriedenheit sank dement-
sprechend von 67 Prozent auf 26 Prozent. 

Entspannte Zeit 
Mit 58 Prozent der teilnehmenden Allein-
erziehenden gaben fast zwei Drittel an, 
dass sie mehr entspannte Zeit mit ihrem 
Kind/ihren Kindern verbringen konnten, 
seitdem sie ergänzende Kinderbetreuung 
in Anspruch nahmen. 
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Finanzielle Situation 
Die Zufriedenheit der Alleinerziehenden 
mit ihrer ökonomischen Situation stieg 
von 26 Prozent zu Beginn des Projekts 
auf 53 Prozent gegen Ende der Projekt-
laufzeit. Dementsprechend sank die 
Unzufriedenheit von 58 auf 26 Prozent. 

Ausbildungssituation/Erwerbs-
tätigkeit 
Insgesamt gaben mehr als drei Viertel 
der Alleinerziehenden in der dritten 
Befragungswelle an, dass sie seit Pro-
jektbeginn eine positive Veränderung 
bezüglich der Erwerbstätigkeit oder der 
Ausbildungssituation erlebten. 

Ober die Hälfte der teilnehmenden 
Alleinerziehenden konnte während 
• ihrer Teilnahme an den Projekten eine 
Erwerbstätigkeit aufnehmen. Knapp ein 
Drittel gab an, dass sie dank der Teil-
nahme am Projekt den Umfang ihrer Er-
werbstätigkeit beibehalten konnten bzw. 
nicht verringern mussten. 11 Prozent der 
Teilnehmeeinnen konnten ihre Teilzeit-
stelle in eine Vollzeitstelle ausbauen und 
16 Prozent konnten den Stundenumfang 
ihrer Teilzeitarbeit um vier bis fünf 
Stunden pro Woche aufstocken. 

Zufriedenheit mit finanzieller Situation 
1. Welle 

Veränderungen in der Erwerbstätigkeit 

Zufriedenheit mit finanzieller Situation 
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Das Haushaltseinkommen stieg bei 
über der Hälfte der Teilnehmenden an. 
Der Anteil von Alleinerziehenden mit 
Bezug von Grundsicherungsleistungen 
sank von  ca.  55 Prozent um mehr als 
10 Prozent auf  ca.  42 Prozent. 
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Teilhabe der Kinder 
Während in der ersten Erhebungswelle 
nur 3 Prozent der Alleinerziehenden 
angaben, dass sie ihren Kindern ohne 
Probleme alles bezahlen können, was sie 
brauchen, waren es in der dritten Erhe-
bungswelle bereits 21 Prozent, die dazu in 
der Lage waren. Die Zahl derer, bei denen 
es gerade so ausreichte, sank von 68 Pro-
zent in der ersten Erhebungswelle auf 47 
Prozent am Ende der Projektlaufzeit Un-
verändert bei 26 Prozent blieb zu Projekt-
beginn und Projektende die Zahl derer, die 
sich bei Käufen für  the  Kinder immer für 
das Wichtigste entscheiden müssen. Der 
Anteil derer, die sogar Geld für Extras üb-
rig haben, stieg ganz leicht von 3 Prozent 
auf 5 Prozent. Die Daten zeigten, dass bei 
steigendem Haushaltseinkommen infolge 
der ergänzenden Kinderbetreuung zuvor 
ungedeckte Bedarfe der Kinder besser 
gedeckt werden konnten. 

Zusammenfassung 
Die Evaluation des Modellprojekts hat 
bestätigt, dass der Bedarf Alleinerziehen-
der an ergänzender und flexibler Kinder-
betreuung hoch ist. Die Wartelisten waren 
lang und hinter vielen Anfragen standen 
Fälle großer Dringlichkeit und Verzweif-
lung, in denen ohne ergänzende Kinder-
betreuung der Verlust des Arbeitsplatzes 
drohte, ein Arbeitsplatzangebot nicht 
angenommen oder eine Ausbildung nicht 
angetreten werden konnte. Längst nicht 
alle Härtefälle konnten in das Projekt 
aufgenommen werden. 

Die gewonnen Daten bestätigen, dass 
eine individuelle, flexible und bedarfs-
deckende ergänzende Kinderbetreuung 
mittelbar Erwerbschancen erhöht, zur 
Steigerung des Erwerbseinkomrpens, zur 
Stabilisierung des Haushaltseinkommens 
sowie zur Unabhängigkeit von sozialen 
Transferleistungen führen kann. Weitere 
positive Effekte zeigten sich bei der 
Zufriedenheit der Alleinerziehenden mit 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
sowie mit ihrer finanziellen Situation. 

Darüber hinaus führte die Entlastung 
im Alltag zu einer Entspannung im Fami-
lienleben, davon profilierten wiederum die 
Kinder, ebenso wie von der zusätzlichen 
Beziehung zu einer weiteren Betreuungs-
person und den verringerten finanziellen 
Sorgen der Alleinerziehenden. 

Eine weitere Erkenntnis war, dass es 
überwiegend wenige Stunden in der Wo-
che sind, in denen ergänzende Kinderbe-
treuung notwendig ist, um die sozioöko- 

nomische Situation von Alleinerziehenden 
und ihren Kindern zu verbessern. Bei 37 
Prozent der Alleinerziehenden handelte es 
sich um nur 1 bis 5 Stunden in der Woche 
und bei 47 Prozent um 6 bis 10 Stunden 
ergänzende Kinderbetreuung, die im 
Rahmen des Modellprojekts zur Verfü- 
gung gestellt wurde. Mit verhältnismäßig 
geringem Aufwand und Mitteln konnte 
somit ein hoher Nutzen erreicht werden. 

Zum Weiterlesen: Eine ausführliche 
Beschreibung der Evaluation und ihrer 
Ergebnisse finden Sie im Endbericht für 
die Evaluation des Modellprojektes zur 
Wirksamkeit von ergänzender Kinderbe- 
treuung. Dieser ist als  Download  zugäng- 
lich unter: hilps:11www.vamv.deffileadmint  
user  uploadlbundldokumente/Modellpro- 
jektIVAMV Evaluation Endbericht erga- 
enzende Kinderbetreuung 2017.pdf 



Die Unterstützung 
durch Jessica empfinde ich 
daher als großes Glück. 
Sie ist zu einer wichtigen 
Bezugsperson fiir meine 
Tochter geworden." 

Faktoren für das Gelingen 

Der Nutzen eines flächendeckenden 
Angebotes ergänzender Kinderbetreuung 
liegt auf der Hand: Angesichts des relativ 
geringen Umfangs an ergänzender Kin-
derbetreuung und den daraus folgenden 
Effekten, die das Modellprojekt aufgezeigt 
hat, ist eine günstige Kosten-Nutzen-Rela-
tion zu erwarten. Neben einer steigenden 
oder im bisherigen Umfang erhaltenen 
Teilhabe am Erwerbsleben und der 
daraus resultierenden Entspannung der 
finanziellen Situation und dem damit 
einhergehenden Abbau von Existenzängs-
ten in Einelternfamilien, der Möglichkeit 
von Aus- und Weiterbildung schlagen 
weitere positive Effekte wie Entlastung, 
Entspannung, Teilhabe und Gesundheit 
der Alleinerziehenden und ihrer Kinder 
zu Buche. Die Kinder fühlten sich wohl. 
Sie konnten durch das Miterleben einer 
verbesserten Teilhabe am Erwerbsleben 
für ihre eigene Lebensplanung neue 
Perspektiven entwickeln. 

Langfristige Effekte sind bei der 
Bekämpfung der Altersarmut von Allein-
erziehenden und der Kinderarmut ebenso 
wahrscheinlich wie bei der Erhöhung des 
Steueraufkommens und der Arbeitsplatz-
schaffung durch Ausweitung der insti-
tutionellen Betreuung und das Angebot 
ergänzender flexibler Kinderbetreuung. 

Die Simulationsrechnung  fur  ein 
Fallbeispiel aus dein Modellprojekt zeigt, 
dass die langfristigen Refinanzierungs-
effekte ein Vielfaches über den zunächst 
erforderlichen öffentlichen Investitionen 
für ergänzende Kinderbetreuung liegen 
(vgl. S.10ff.). Mit wenig Mitteln ist sehr 
viel zu erreichen. 

Die nachfolgenden Faktoren haben 
sich im Modellprojekt als förderlich 
erwiesen: 

Gebührenfreiheit 
Es war ein wichtiges Merkmal des Pro-
jektes, dass das Betreuungsangebot dank 
der Stiftungsmittel nahezu kostenfrei 
angeboten werden konnte. Die geringen 
Einsatzpauschalen, die am Standort 
Berlin zugezahlt werden mussten, stellten 
für viele Alleinerziehende bereits ein 
Problem dar. 

Betreuungspersonen 
Flexible ergänzende Kinderbetreuung 
verlangt eine hohe Flexibilität der Betreu-
ungspersonen, die bereit sein müssen, 
auch kurze Einsätze zu ungünstigen 
Zeiten oder am Wochenende zu über- 

nehmen. Diese Einsätze sollten deshalb 
angemessen vergütet werden. 

Nach den Erfahrungen des Modellpro-
jekts muss jenseits der Regeleimichtun-
gen der Bildungsanspruch nicht zwin-
gend auf den gesamten Alltag ausgedehnt 
werden. An ergänzende Kinderbetreuung 
sind spezifische Qualitätsanforderun-
gen zu stellen. Sie sollte Kriterien wie 
personeller Kontinuität, Verlässlichkeit, 
individueller Passgenauigkeit und Icindbe-
zogener Bedürfnisanpassung genügen. 

In den Projekten wurden als Kinderbe-
treuerinnen u.a. erfolgreich Studierende 
pädagogischer Fachrichtungen und 
Rentnerlinnen mit Familienerfahrung 
eingesetzt, die in erster Hilfe geschult 
und denen Austauschtreffen und Fort-
bildungen zu diversen Themen angeboten 
wurden. 

Koordination 
Die Sorge um das Kind und dessen 
Wohlbefinden steht für Alleinerziehende 
an erster Stelle. Daher ist die Vermittlung 
einer Betreuungsperson ein sehr sensibler 
Prozess, der auch auf diese emotionale 
Seite Rücksicht nehmen muss. Es geht um 
ein Kind und dieses Kind ist wichtig. Die 
Projekterfahrungen haben gezeigt, dass 
die Vermittlung flexibler Kinderbetreuung 
im Haushalt der Eltern einen erhöhten 
persönlichen und organisatorischen 
Aufwand von Seiten der Koordination 
benötigt, um mit Fingerspitzengefühl 
Familien mit passenden Betreuungsperso-
nen zuslminenzubringen. Die Passgenauig-
keit für alle Beteiligten und eine Begleitung 
in die Familie ist  fur  die gegenseitige Zufrie-
denheit und das Vertrauen enorm wichtig. 

Dabei nahm die „Beziehungsarbeit", 
also die persönliche Betreuung der 
Kinderbetreuerinnen und der Austausch 
mit ihnen viel Zeit in Anspruch. Dieser 
Aufwand erhöhte aber die Motivation der 
Betreuungspersonen für ihren Einsatz 
und sorgte für die Zufriedenheit der 
Alleinerziehenden mit der Kinderbetreu-
ung und dafür; dass die Kinder sich wohl 
fühlten. 

Ohne die bestehenden Strukturen und 
Erfahrungen der beteiligten Verbände in 
der Akquise von Kinderbetreueeinnen 
wäre das Angebot der Modellprojekte in 
der kurzen Zeit realistisch nicht möglich 
gewesen. 

In der Praxis wird die Herausforderung 
darin liegen, geeignete Kinderbetreuerin-
nen auszuwählen und ein entsprechendes 
Beratungs- und Begleitungsangebot durch 
qualifizierte Fachkräfte für diese bereit-
zustellen. 
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„Kollegen und Arbeit-
geber nehmen kaum 
Rücksicht auf die persön-
liche Situation. Allein ist 
das nicht zu schaffen. Ein 
solches Projekt müsste es 
in jeder Stadt geben." 

Für diese Aufgaben muss die Projekt-
koordination gut qualifiziert sein. In 
Berlin wurden die Koordinationsaufgaben 
von einer Diplom-Psychologin, in NRW 
von einer Diplom-Sozialarbeiterin und in 
RLP von einer Diplom-Pädagogin über-
nommen. 

Unterstützung und Begleitung 
Der Mix aus Betreuungsangebot und 
Beratungs- und Coachingangeboten gab 
den Alleinerziehenden Rückhalt und das 
Gefühl, in ihrer angespannten Situation 
Unterstützung und Begleitung dabei 
zu bekommen, gute Lösungen für ihre 
Lebenssituation und mögliche weitere 
Perspektiven und Alternativen zu finden 
Dabei war entscheidend, zunächst die 
Kinderbetreuung sicherzustellen. 

Erstrebenswerte gesellschaft-

liche Rahmenbedingungen 

Betreuungslücken klein halten 
Jenseits der Erfolge des Coachings auf 
individueller Ebene gelang es nicht, die 
Arbeitsbedingungen der Alleinerziehen-
den zu verbessern. Diese wollten kein 
Risiko eingehen, weil sie entweder befris-
tete Verträge hatten, in einer Ausbildung 
oder noch in der Probezeit waren. Die 
Alleinerziehenden wollten und wollen 
ihre Arbeitgeber nicht auf ihre Arbeits-
bedingungen ansprechen, dafür sind 
die Arbeitsverhältnisse in der Regel zu 
prekär. Aus Sicht des VAMV ist es deshalb 
eine politische Aufgabe, familienfreund-
liche Arbeitszeiten zu schaffen. 

Das korrespondiert mit den Ergebnis-
sen des 8. Familienberichts der Bundes-
regierung, wonach für berufstätige Eltern 
Wünsche und Wirklichkeit hinsichtlich 
mehr Flexibilität bei Arbeitszeit und -ort 
häufig auseinandergehen. Die im gel-
tenden Arbeitsrecht verankerten Rechts-
ansprüche und betrieblichen Mitbestim-
mungsrechte sind unzureichend. In der 
Mehrzahl der Fälle werden die individuel-
len Bedürfnisse der Arbeitnehmeeinnen 
in der Praxis bei betrieblichen Planungen 
nicht ausreichend berücksichtigt. 

Zeit für Kinder 
Es muss es ein gesamtgesellschaftliches 
Ziel sein, generell Betreuungslücken für 
erwerbstätige Eltern möglichst klein 
zu halten. Die Lösung darf nicht darin 
liegen, unbegrenzt individuelle Kinderbe-
treuung anzubieten, sondern darin, dass 
Arbeitnehmer*innen mit Fürsorgepflich-
ten familienverträgliche Arbeitszeiten 
bekommen. 

In dem Modellprojekt wurde er-
gänzende Kinderbetreuung zwar nur 
exemplarisch einer speziellen Eltern-
gruppe, nämlich Alleinerziehenden, zur 
Verfügung gestellt. Die Problematik der 
Unterdeckung der Bedarfe an Kinderbe-
treuungsangeboten ist aber ein generelles 
Problem von Familien, das lediglich bei 
Alleinerziehenden besonders scharf 
hervortritt. 

Die Anforderungen der Arbeitswelt 
an berufstätige Eltern und die Flexibilität 
der Kinderbetreuung müssen sich auf-
einander zubewegen. Zeit für Kinder ist 
nicht beliebig verschiebbar: Je jünger die 
Kinder sind, desto wichtiger ist es, dass 
ihre Bedürfnisse zeitnah erfüllt werden. 
Kinder müssen regelmäßig schlafen, 
essen, lernen und spielen können. Wer 
bis 20 Uhr Spätschicht hat, kann danach 
nicht noch mit einem achtjährigen Kind 
in Ruhe zu Abend essen und  „quality  
time" verbringen, denn um diese Zeit ist 
es übermüdet und gehört schon längst 
his Bett, weil am  nächsten Tag Schule ist. 
Eltern brauchen genügend Zeit für ihre 
Kinder zu für Kinder zuträglichen Zeiten. 

"Positive Auswirkungen auf mein Familienleben 
hat es, dass ich meine Ausbildung absolvieren kann 
(...) und die Zeit, die ich habe, intensiv mit meinen 

Kindern verbringe. Am Ende meiner Ausbildung 
brauche ich keine Betreuung mehr." 



Simulationsrechnung 

„ Ohne die Teilnahme an diesem Projekt wäre ich 
nicht in der Lage, meinen Beruf weiter auszuüben und wäre 

mit Sicherheit auf Gelder vom Staat angewiesen." 



Kosten-Nutzen-Relation 
anhand eines Fallbeispiels 

Ergänzende Kinderbetreuung lohnt sich! 

Frau K. war Teilnehmerin am Projekt „Sonne, Mond und Sterne" des VAMV (NRW) 
im Rahmen des VAMV-Modellprojekts zu ergänzender Kinderbetreuung, Notfall-
betrenung und Beratung von Einelternfamilien in Deutschland. Sie ist 40 Jahre alt 
und hat zwei Kinder im Alter von 13 und 10 Jahren, eine Tochter und einen Sohn. 
Sie war von Anfang an alleinerziehend Vor Eintritt in das VAMV-Modellprojelct haben 
sie und ihre beiden Kinder ausschließlich von staatlichen Transferleistungen gelebt. 
Frau K. konnte durch die im Rahmen des Modellversuchs bereitgestellten Betreuungs-
stunden eine Ausbildung als Krankenpflegerin erfolgreich abschließen und unmittel-
bar im Anschluss daran eine Vollzeitstelle als Gesundheits- und Krankenpflegerin 
annehmen. Typische Arbeitszeiten sind in ihrem Beruf Frühdienste von 6 Uhr bis 
14 Uhr und Spätdienste von 14 Uhr bis 22 Uhr. Außerdem hat sie zweimal im Monat 
Wochenenddienst, so dass zusätzliche Betreuungsstunden (vor allem während der 
Spät- und Wochenenddienste) erforderlich sind. Wenn sie Frühdienste hat, organisiert 
Frau K. das Familienleben mit ihren Kindern weitestgehend allein. 

Frau K. hat seit Oktober 2015 folgende Unterstützung durch das Modellprojekt 
„Sonne, Mond und Sterne" und ein sich daran anschließendes Folgeprojekt der Stadt 
Essen erhalten: 

ri I l, 
Durchschnittliche 

,1,. 

2015 35,5 Stunden 

2016 52,3 Stunden 

2017 23,6 Stunden 

2018 (bis Juni) 15,2 Stunden 

Sie wird weiterhin Unterstützung benötigen, jedoch die Betreuungsstunden ab 
September 2018 schrittweise reduzieren können, da ihr Sohn im Oktober elf Jahre alt 
wird und damit immer selbstständiger. 
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Projekt- und Gesundheitskosten I Wertschöpfung durch Erwerbsarbeit • *Nettoertrag  
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:12  Optimistisches Szenario 

Frau K. bekommt im Durchschnitt ein Gehalt von 2.500 Euro (brutto). Ihr Sohn 
wechselt nach den Sommerferien 2018 zum Gymnasium. Seine Schwester geht auch 
dort zur Schule und kommt nach den Sommerferien in die 7. Klasse. Die durch-
schnittlichen Betreuungskosten pro Stunde betragen 12,70 Euro. 

2015: 35,5 Std. 
2016: 52,3 Std. 
2017: 23,6 Std. 
2018:20,0 Std. 
2019: 15,0 Std. 
2020: 15,0 Std. 
2021:12,0 Std. 
2022: 10,0 Std. 

a 12,70 E = 450,85 E pro Monat, 2015 insgesamt: 
a 12,70 E = 664,21 E pro Monat, 2016 insgesamt: 
a 12,70 E = 299,72 E pro Monat, 2017 insgesamt: 
a 12,70 E 7- 254,00 E pro Monat, 2018 insgesamt 
a 12,70 E = 190,50 E pro Monat, 2019 insgesamt: 
a 12,70 E = 190,50 E pro Monat, 2020 insgesamt: 
a 12,70 E = 152;40 E pro Monat, 2021 insgesamt: 
a 12,70 E = 127,00 E pro Monat, 2021 insgesamt: 

5.410,20 E 
7.970,52 E 
3.596,64 E 
3.048,00 
2.286,00 E 
2.286,00 E 
1.828,80 E 
1.524,00 E  

Betreuungskosten insgesamt (gerundet): 
Hinzu kommen 4 Jahre  Coaching  ä 2.100 E 

27.950,00 E 
8.400,00 E  

Projektkosten für Familie K. insgesamt 36.350,00 E 
Hinzu kommen: 
Gesundheitskosten für 2 Erholungskuren für Frau K. a 2.500 E 5.000,00 E 

Projekt- und Gesundheitskosten für Familie K. Insgesamt: 41.350,00€ 

Von ihrem monatlichen Bruttogehalt gehen 780,16 Euro  far  Lohnsteuer, Soli, Krän-
ken- und Pflegeversicherung sowie für die Renten- und Krankenversicherung ab. Pro 
Jahr entsteht dadurch ein Wertschöpfungspotential in Höhe von 9.361,92 Euro. 
Von ihrem 41. Lebensjahr bis zum Eintritt ins Rentenalter mit 67 Jahren (26 Jahre) 
erwirtschaftet Frau K. in ihrem Beruf insgesamt rund 243.410 Euro in Form von 
Steuern und Sozialabgaben. 
Der  Return on  Investment (ROI) beträgt knapp1:6 (5,88). 

Kosten-Nutzen-Relation: Optimistisches Szenario 
(Verhältnis Projekt- und Gesundheitskosten zur erzielten Wertschöpfung durch Erwerbsarbeit von Frau K.) 

*Nettoertrag steht in diesem Fallbeispiel im fiskalischen Kontext für den Restbetrag an Einsparungen und Rückflüssen im Lebens-
verlauf von Frau K., der nach Abzug aller fallbezogenen Betreuungs-, Beratungs- und Gesundheitskosten übrig bleibt. 



Kosten-Nutzen-Relation: Pessimistisches Szenario 

(Regelleistungen, Unterkunft, Heizung, Warmwasser und Gesundheitskosten ab 2015 bis zum Eintritt ins Rentenalter 

von Frau K.) 

Regelleistungen, Unterkunft und Heizung  
fl  Gesundheltskosten Frau K. 
• Gesamtkosten Frau K. 

Quelle: Eigene Berechnungen 
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Pessimistisches Szenario . 1 3  

Frau K. findet keinen Zugang zum VAMV-Modellprojekt und bleibt in ihrem gesamten 
weiteren Lebenslauf abhängig von staatlichen Transferleistungen. Falls sie mit 
67 Jahren ins Rentenalter eintritt, summieren sich zwischen 2015 und 2045 die 
Kosten für ihre personenbezogenen Regelsätze auf 149.760 Euro, siawie für die Unter- 
kunft (440Euro pro Monat = 158.400 Euro), Mehrbedarf für Warmwasser (9,57 Euro 
pro Monat = 3.445 Euro) und Heizung (800 Euro pro Jahr = 24.000 Euro) auf insgesamt 
335.605 Euro. Dabei wird lediglich die in 2018 gilltige Höhe des Regelsatzes von 416 Euro 
zu Grunde gelegt. Hinzu kommen Behandlungskosten in Höhe von 65.000 Euro, die in 
ihrem Lebenslauf infolge einer psychischen Depression entstehen. Somit belaufen sich  
the  Gesamtkosten auf 400.605 Euro. Hier ist noch gar nicht berücksichtigt, dass sie als 
Rentnerin schließlich auch Grundsicherung im Alter beziehen wird und Kosten für 
Unterkunft und Heizung entstehen. 

In einem pessimistischen Szenario bei einer lebenslangen Abhängigkeit von staat- 
lichen Transferbezügen und Gesundheitskosten von 2015 bis zum Eintritt ins Renten- 
alter für Frau K. würden sich Kosten in Höhe von  ca.  insgesamt 400.605 Euro ergeben. 

Demgegenüber erbringt sie im optimistischen Szenario auf Grund von gewährten 
Betreuungsstunden in den Randzeiten, die für die Ausübung ihres Berufs unerlässlich 
sind, einem passgenauen  Coaching  und der Bewilligung von zwei Kurmaßnahmen 
zum richtigen Zeitpunkt als alleinerziehende Mutter in dem durch Fachkräftemangel 
geprägten Beruf der Gesundheits- und Krankenpflegerin eine Wertschöpfung von ins- 
gesamt 243.410 Euro. Jeder investierte Euro in diese Maßnahmen bringt demzufolge 
das knapp Sechsfache an Wertschöpfung für die Gesellschaft. 



;14,t Famillensysternische Betrachtung 

Bei einer familiensystemischen Betrachtung im optimistischen Szenario, also bei 
Berücksichtigung der künftigen Wertschöpfungspotenziale, die die beiden Kinder 
von Frau K. auf Grund gelungener Bildungs- und Erwerbsverläufe im Lebensverlauf 
erbringen werden, fällt die Kosten-Nutzen-Relation noch deutlich größer aus. 

Tochter und Sohn der Familie K. 
Die Tochter von Frau K. studiert nach erfolgreichem Abschluss des Gymnasiums 
Sozialpädagogik und arbeitet insgesamt 40 Jahre in diesem Beruf, 30 Jahre in Vollzeit 
und in den Jahren der Betreuung ihrer drei Kinder 10 Jahre verkürzt. Als Diplomsozial-
pädagogin bezieht sie ein durchschnittliches Bruttogehalt pro Monat von 3.140 Euro, 
pro Jahr sind das 37.680 Euro. Steuer- und Sozialabgaben pro Jahr: 13.959 Euro. Sie 
ist 30 Jahre in diesem Beruf tätig und erbringt damit ein Wertschöpfungspotenzial 
von 418.770 Euro als Vollzeitbeschäftigte und weitere 50.000 Euro als Teilzeitkraft, 
insgesamt 468.770 Euro. Ihr jüngerer Bruder studiert nach dem Abitur Medizin und 
arbeitet als Facharzt in Essen. Er bezieht in seinem Erwerbsverlauf ein durchschnittli-
ches monatliches Bruttogehalt von 8.900 Euro. Die monatlichen Abzüge belaufen sich 
monatlich auf 2.802 Euro, pro Jahr sind das 33.624 Euro. Er ist insgesamt 43 Jahre in 
seinem Beruf tätig und erwirtschaftet dadurch eine Summe von 1.445.832 Euro. 

Beide Kinder erzielen eine Wertschöpfung von 1.914.602 Euro. Hinzu kommt die 
Wertschöpfung von Frau K.: 202.060 Euro. Somit beträgt die gesamte Wertschöpfung 
der Familie K. in der Lebensverlaufsperspektive 2.116.662 Euro. Der  Return on  Invest-
ment (ROI) beträgt 1:51. Andere Dimensionen der Wertschöpfung wie das Kauf-
kraftpotenzial der beiden Kinder und die Vorbildfunktion, die sie wiederum für ihre 
Kinder ausüben, wurden hier noch gar nicht berücksichtigt. 

Kosten-Nutzen-Relation Optimistisches Szenario 
(Verhältnis Projekt- und Gesundheitskosten zur erzielten Wertschöpfung durch Erwerbsarbeit von Frau K. und ihren 
beiden Kindern im Lebensverlauf) 
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• Projekt- und Gesundheitskosten Familie K. 
El Wertschöpfungspotenziale von Familie K. Im Lebensverlauf 
• *Nettoertrag 

Quelle: Eigene Berechnungen 

*Nettoertrag steht in diesem Fallbeispiel im fiskalischen Kontext für den Restbetrag an Einsparungen und Rückflüssen im Lebens-
verlauf von Frau K, der nach Abzug aller fallbezogenen Betreuungs-, Beratungs- und Gesundheitskosten übrig bleibt. 
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Bei Annahme ungünstiger Schul- und Berufsverläufe beider Kinder ab 2015 in 
einem pessimistischen Szenario im Sinne einer „Intergenerationalen Weitergabe von 

Armut", verbunden mit einer lebenslangen Abhängigkeit von Transferleistungen und 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die wiederum Behandlungskosten induzieren, 
können sich für die gesamte Familie K. im Lebensverlauf bis zum Eintritt ins Renten- 
alter durchaus Kosten in Höhe von etwa zwei Millionen Euro ergeben. Bei ungünstigen 
Gesundheitsverläufen auch mehr. Hinzu kommen die staatlichen Transferleistungen 
und anteiligen Wohnkosten seit Geburt der Kinder sowie die später im Rentenalter 
anfallenden Kosten für die Grundsicherung im Alter sowie Wohnkosten, die ebenfalls 
aus Steuermitteln finanziert werden müssen. 

Die Szenarien beruhen auf den Ausgangsdaten eines Fallbeispiels aus dem Modellpro- 

jekt und wurden von Frau  Prof. em. Dr.  sc. Uta Meier-Gräwe gerechnet. 

Frau  Prof.  Meier-Gräwe war Mitglied des wissenschaftlichen Beirats für die Evaluation 
der VAMV-Modellprojekte. 
Von 1994 bis 2018 war sie Professorin für Wirtschaftslehre des Privathaushalts und 
Fimilienwissenschaft an der Universität Gießen. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen 
bei nachhaltigem Haushalten sowie der Familien-, Geschlechter-, Zeit- und Dienst- 
leistungsforschung. 

e, Meine Mutter ist exarninierte Krankenschwester 
Dann werde ich Arzt. 



Politische Handlungsempfehlungen 

„Nun ist es möglich, meine berufliche Laufbahn und die 
Betreuung meines Sohnes miteinander zu vereinbaren. 

Das 'Wissen um den liebevollen Urigang der Betreuerin mit 
meinem Sohn lässt mich mit einem guten und beruhigten 

Gefühl meiner Arbeit nachgehen." 



Betreuungslücken schließen - 
Arbeitszeitsouveränität stärken! 

:17 

Der VAMV fordert die Politik auf, 
realistische Rahmenbedingungen dafür 
zu schaffen, dass Eltern eine eigenstän-
dige Existenz für sich und ihre Kinder 
grundsätzlich durch Erwerbstätigkeit 
sichern können. Neben einer Stärkung 
der Arbeitszeitsouveränität von Arbeit-
nehmerinnen sind dafür flächendeckend 
tatsächlich bedarfsgerechte und ge-
bührenfreie Kinderbetreuungsangebote 
erforderlich. 

Die Öffnungszeiten von Regeleinrich-
tungen der Kindertagesbetreuung sind so 
zu gestalten, dass sie die Arbeits- sowie 
auch die erforderlichen Wegezeiten der 
Eltern in der Regel abdecken. Gleichzeitig 
sind im Arbeitsrecht effektive individu-
elle Ansprüche für Arbeitnehmerinnen 
zu schaffen, damit Eltern neben einer 
Erwerbstätigkeit ausreichend Zeit für 
Sorge-arbeiten und ein gemeinsames 
Flmilienleben mit ihren Kindern haben. 
Verbleibende Betreuungslücken, bei-
spielsweise auf Grund atypischer Arbeits-
zeiten oder der Gesundheitsvorsorge der 
Eltern, sind bundesweit durch kosten-
freie und flexible Angebote ergänzender 
Kinderbetrenung zu schließen. Ergänzen-
de Kinderbetreuung umfasst je nach in-
dividuellem Bedarf Hol- und Bringdienste 
sowie eine Betreuung zu Randzeiten, 
über Nacht oder am Wochenende bei den 
Familien zu Hause. 

Damit diese Maßnahmen flächen-
deckend wirkungsvoll umgesetzt werden 
können, spricht der VAKV die folgenden 
Handlungsempfehlungen an die Politik 
aus: 

• über die geltenden Rechtsansprüche hi-
naus sollte ein bundesweiter Anspruch 
auf bedarfsgerechte ergänzende Kinder-
betreuung bis zum 14. Lebensjahr im 
Haushalt der Familien verankert wer-
den (z.B. im SGB  VIII  oder im Zusam-
menhang mit dem geplanten Gesetz zu 
haushaltsnahen Dienstleistungen). Im 
Gegensatz zu dem bereits bestehenden  

Handlungsspielraum bei der Finanzie-
rung entsprechender Angebote, der 
sich aus dem SGB  VIII  und dem SGB  II  
ergibt, verpflichtet ein Rechtsanspruch 
die Kommunen explizit zur Umsetzung 
der ergänzenden Kinderbetreuung. Um 
die tatsächlich bestehenden Bedarfe der 
Familien an regulärer und ergänzender 
Kinderbetreuung zu ermitteln, sollten 
konkrete Qualitätsanforderungen an 
deren Erhebung durch die kommunale 
Jugendhilfeplanung gestellt werden. 

• Eine auskömmliche Finanzierung ist 
Voraussetzung dafür, dass Kinder-
betreuung in Regeleinrichtungen 
und ergänzende Kinderbetreuung 
bedarfsgerecht sowie in hoher Quali-
tät angeboten werden können. Bund, 
Länder und Kommunen müssen sich 
entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit 
an den Kosten beteiligen. Es gilt dabei 
insbesondere, die Rahmenbedingungen 
für eine dauerhafte Bundesfinan-
zierung in angemessener Höhe zu 
schaffen. Ein Gutachten im Auftrag 
des Bundesfamilienministeriums 
zeigt, dass Rückflüsse an Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträgen sogar die  
&nil  it  verbundenen Investitionen und 
Kosten der öffentlichen Haushalte ggf. 
refinanzieren könnten. Noch gar nicht 
eingerechnet sind hier langfristige 
Effekte, wie zum Beispiel die Präven-
tion von Altersarmut. 

• Anknüpfend an den bereits begonnen 
Diskussionsprozess zur Qualitätsent-
wicklung in der Kindertagesbetreuung 
sind eigene Qualitätsanforderungen 
an die ergänzende Kinderbetreuung zu 
stellen. Der Bildungsanspruch muss 
jenseits der Regeleinrichtungen nicht 
zwingend auf den gesamten Alltag 
ausgedehnt werden. Die Betreuung zu 
Randzeiten sollte insbesondere den 
Kriterien von personeller Kontinuität, 
Verlässlichkeit, individueller Passge-
nauigkeit und kindbezogener Bedürf-
nisanpassung genügen. 



18 • Damit ergänzende Kinderbetreuung 
diese an sie gestellten Anforderungen 
erfüllen kann, sollte eine fachlich 
qualifizierte Koordinierungsstelle 
eingerichtet werden, welche vor Ort 
für die Akquise von Betreuungsper-
sonen, den Aufbau eines geeigneten 
Betreuerinnenpools sowie die mög-
lichst passgenaue Vermittlung von Be-
treueeinnen an die Familien zuständig 
ist. Diese Vermittlungsstelle organisiert 
außerdem Vertretungen in Notfällen 
und übernimmt die begleitende Bera-
tung der Familien und Betreuerinnen. 

• Atypische Arbeitszeiten und kurze, 
oft nur stundenweise Arbeitseinsätze 
setzen für die Betreuer*innen eine an-
gemessene Relation von Aufwand und 
Vergütung voraus. 

• Parallel sollte im Rahmen einer Reform 
des Arbeitsrechts für Arbeitnehmer*in-
nen grundsätzlich ein individuelles 
Wahlrecht hinsichtlich der eigenen 
Arbeitszeitlage und des Arbeitsortes 
unter dem Vorbehalt betriebsbedingter 
Ablehnungsgründe eingeführt werden. 
Lehnt ein Arbeitgeber es aus nach-
vollziehbaren Erwägungen ab, dass die 
Beschäftigten selbstbestimmt und ggf 
auch von zu Hause arbeiten, so müssen 
betriebsinterne Sonderregelungen ver-
einbart werden, die den Bedarfen der 
Mitarbeiter*innen Rechnung tragen, 
insbesondere hinsichtlich von Sorge-
verpflichtungen. 

• Es ist darüber hinaus erforderlich, das 
Wahlrecht bei der eigenen Arbeitszeit-
lage und dem Arbeitsort an verbind-
liche Vorgaben zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz zu koppeln, um 
eine Entgrenzung des Erwerbslebens 
zu vermeiden (Grenzmanagement). 
Kinderbetreuung und Erwerbsarbeit 
sind nicht gleichzeitig möglich, 
weshalb auch im  „Home  Office" keine 
ständige Erreichbarkeit durch den 
Arbeitgeber jenseits der vereinbarten 
Arbeitszeiten bestehen darf 

• Beschäftigte in Teilzeit brauchen ein 
Rückkehrrecht zum ursprünglichen 
Arbeitsumfang. 

• Das Leitbild einer„kurzen Vollzeit" 
sollte sich allgemein etablieren 
und durchsetzen können. Dement-
sprechend müssen die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt 
so gestaltet werden, dass auch Allein-
erziehende die Möglichkeit haben, 
durch Erwerbstätigkeit in kurzer 
Vollzeit für sich und ihre Kinder ein 
auskömmliches Einkommen zu erwirt-
schaften. Das umfasst insbesondere 
Entgeltgleichheit, berufliche AufStiegs-
chancen unabhängig vom Geschlecht, 
die Aufwertung sozialer Berufe und 
einen auskömmlichen Mindestlohn. 

• Es ist notwendig, dass beide Elternteile 
gleichberechtigt durch eine „Famillen-
arbeitszeit" vorübergehend im Spagat 
zwischen  Famine  und Beruf finanziell 
und zeitlich entlastet werden. Staat-
liche Entgeltersatzleistungen während 
der Familienarbeitszeit sollten so 
ausgestaltet sein, dass diese insbeson-
dere auch für Familien mit kleinen 
Einkommen erschwinglich wird. Ein-
elternfamilien müssen die Leistungen, 
die in Paarfamilien auf zwei Eltern 
verteilt werden, in vollem Umfang 
erhalten. Anspruchsvorbedingungen, 
z,13 hinsichtlich des erforderlichen 
Erwerbskorridors, sind so zu gestalten, 
dass sie auch für Alleinerziehende 
realistisch sind. 
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Formblattzur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder Juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend -zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationon gemäß § 5 Abs. 1 ThürBetelfdokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlioh ausfüllQH und zusQmmen mit der Stellungnahme sendeni

ZäWelch^fn^setze^tvwrFlTaböh^ie'sic^

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes,
Gesetzentwurf der Fraktion DIE LiNKE, der SPD und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN - Drucksache 7/6574
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU - Drucksache 7/6783

'^.:-^

^^1

3^-;|

Habieiz^ie/sic^als Vertreter einer^uristischen,:Pe^^
yereinigurig^nätüTiicherPer9pnenoyerS^heLri:(^B^\^rein^;G^
GenössehschM;oder7Öffe)itJj ehe Änstglt^Korp^rslchiäft ^des 'üffentlictw n:; Rechts^Sitjftyn g cfes.; i, <^
offentöchen^Rechts}?;^^'J^;:':',^?::^^^^;^
j[§SAÖs.-t^Nr,f1 ^2^ürB8lejldo|<G^ Hinweis: Wefln nein, ^am

Name

Evangelisches Büro Thüringen
Der Beauftragte der Evangelischen Kirchen
bei Landtag und Landesregierung in Thüringen

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

K.d.ö.R.

Augustinerstr. 10

99084 Erfurt

HaÜen,6j&s?:äls^natürHch& [^repri?gßa:ußerf^
(§^^^:.Nr^,^.ThürBetejldöRG]i^^:3r;;^.J:^^

Name Vorname

a Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

[Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erfordBrllch, wenn keine sndere Adresse benannt wird, D!e Wohnadresse

Mrd In keinem Fail veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzah!, Ort

^s.'istder^chvve^puhk^
:§':5A&s/^Nr;13^hÜr6eEet|dokG),^^
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^ i'c';^'

5.\'^

3.. -^ <

n'-'ü

Vertretung Kirchen beim Thüringer Landtag und der Thüringer Landesregierung

H^b^ri Sie-ln Ihrem sch^iftiichen ;ßei|rag die ^nt^

K befürwortet,
a abgelehnt,
a ergänzungs" bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
3esetzgebungsverfahren zusammen!
;§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelidokG)

Zum Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN:
Jnser Votum aus der letzten Anhörung, die Verstetigung der praxis integrierte n Ausbildung für
staatliche anerkannte Erzieherinnen und Erzieher (PiA-TH), wurde aufgenommen.
•:achschulen in freier Trägerschaft werden gleichberechtigt eEnbezogen. •
3Ee grundständige Erzieher-Ausbildung wird Ihre Funktion und Berechtigung behalten.
/orschlag, Artikel 1 Nr,2, §22 (1) Satz 2 Nr.1 um Mentorentätigkeit zu ergänzen.
offene Frage, weshalb die angepassten Pauschalen nur für Kinder zwischen dem vollendeten 3.
jnd dem 6. Lebensjahr vorgenommen werden sollen.

Sum Gesetzentwurf der Fraktion der CDU:
Nir begrüßen es, dass durch die vorgeschlagene Regelung die Betreuung im Elementarberejch
jurch die in Thüringen tätigen Kindertagespflegepersonen gestärkt wird.
)ie Vergütung für pädagogische Fachkräfte in Kltas - mit dem entsprechenden Abstand, der
iurch die unterschiedlichen Au sbild u ngsvoraus Satzungen gerechtfertigt bleibt - sukzessive zu
»rhöhen.
)ie Stärkung frühkindlicher Bildung ist eine zentrale Frage unserer Geselischaft.

^/urdQn Siie^/ohi Lancftag gebestefi, eihen scbriftUqhen Bßitrag:zurh iGesetzgebungsvorhgben '^ :'^
iin^iTejohen?'-';:!/;-^:'l-^:..';"\\'-:::'^.^^.^

^5Abs,:1:N^5.:ThÜrBete)|dpRG),— ",•.:'-.:;^ :;^^::^^l;'lv;'^; ;.^:;:.^::^'^;:^^

( Ja (Hinweis: woiler mit Frage 6) a nein

f\fenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

n welcher Form haben Sie sich geäußert?

( per E-Mail

] per Brief ,

•{a}^Sie:9ich^j5.A3nwalf^^aHzl^Jm;Aiift^^
iiTi^GQs^t^ebyngsVör^h^n :bet@iligt?;.^ ;;11:-^^^^^
^5.Al^^:6^|iÜrBet6ifc^

3 ja X nein (weiter mit Frags 7)

Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

rtimmeh;äie:e^n^rVetöff^ntlichüng1h^s;sohriftlic
^e|ligtentransß9r^zdökünientation.;zu?^^.^^'^^
^^bs,:1;S^;2:ThürBeteildoltG).;^^...^<;^^,^^.:.^

: ja . • a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.



:IOrt^Datüm";;:^;;':l;--^'.1 ;•':',' ^:".:;:-,'-..':;.

Erfurt, 13.01.2023

'•Unterschrift' \:::f^i^T^;\/':;"l;..;^j:\..^';-:-::-l;l;-^^

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Der Beauftragte
der Evangelischen Kirchen bei Landtag
und Umdesregierung.in Thüringen

Thüringer Landtag
Zuschrift

7/2277

zu Drs, 7/6574/6783

 Augustlnsrstraße 3,0 • 99084 Erfurt

Thüringer Landtag
Ausschuss für Biidyng, Jugend und'Sport
Jürgen-Fuchs-Straße l

99096Erfurt THÜ

Evangelisches Büro Thüringen
Augustlnerstraße xo • 99084 Erfurt;

Telefon: 0361-5624222
Pax: 0361-5624225
E-Mail; evangelisches. Byero@iebth,ds

Datum
13.01,2023

Aktenzetchen

-peremail"

Ihr Zeichen
Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Klndergartengesetzes, Gesetzentwurf der Fraktion DIE
LINKE/ derSPD und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN, Drucksache 7/6574 und Zweites Gesetz zur Änderung
des Thüringer Kindergartengesetzes Gesetzentwurf der Fraktion der CDU" Drucksache 7/6783

Sehr geehrte Damen und Herren/

seitens der Evangelischen Kirchen In Thüringen danken wir Ihnen für die Möglichkeit einer
Stellungnahme,

Zum Gesetzentwurf der Fraktion DIE UNKE, der SPD und BÜI^DNIS9ö/DIE.GRÜNEN:

Die Versletigung der praxlälntegrierten Ausbildung fürstaatllche anerkannte Erzieherinnen und Erzieher
(PIA-TH) begrüßen wir äusdrückilch. Wir freuen uns; dass damit auch unser Votum aus der letzten

Anhörung zur Sache (vgl, mein Schreiben vom 21.2. 2022, A 6.1/go.-VI 7/2690/2883} aufgenommen
wurde. Das im Rahmen'der Fachkräfteöffenslve aufgesetzte Programm.wirkt nicht nur einem drohenden
oder bereits eingetretenen Fachkräftemangel entgegen. Es stärkt auch die Pfuralltätskompetenz bei den
Kindern und den Erzieherinnen einer Klta, wenn .es Menschen mit Erfahrungen.aus heterogenen
beruflichen und blografischen Kontexten ermöglicht, eine nicht selbst zu finanzierende Ausbildung zur /
zum staatlich anerkannten Erzieherin bzw. zum / zur Hei!erziehungspf!eger*in zu absolvieren.

Wichtig dabei erscheint uns/ dass auch Fachschulen in freier Jra^Qrsc^ft gleichberechtigt in die
hier geplante Verstetlgung des PIA-Programms in Thüringen einbezogen werden,
Die grundständigeErzlehe.ri<<fnnen-Ausbildung wird ihre Funktion und Berechtigung behalten-doch in

Zeiten zunehmender Diverstfizlerung von Biograflen und AusbSldüngswegen erscheint uns PIA als eine

sinnvolle Ergänzung.
l. •

Außerdem schlagen wir vor, Artikel l Nr.2, §22'(l) Satz 2 Nr.l „...„...und für die Ausbildung von

pädagogischen Fachkräften in einer.praxlslntegrlerten Ausbildung für(„.) nach jeweils geltender
Fassung, soweit»." wie folgt zu ändern: //...und für die Ausblldungsvergütung von pädagogischen

Fachkräften In einer Praxlsirrtegrterten Ausbildung für (...} nach jeweils geltender Fassung sowie die
Kosten für die Mentoren tätig keit/ sowejt ..."

Für Artikel l Nr. 3 können wir nicht im Detaii einschätzen, ob die angepassten Pauschalen eine
tatsächliche Refinanzlerung sicherstellen. Diese ist wichtig, um Konflikte auf der örtlichen Ebene zu



vermeiden. Explizit markieren möchten wir als offene Frage/ weshalb die Anpassung nur für Kinder
zwischen dem vollendeten 3, und dem 6.'Lebensjahr vorgenommen werden soll.

Zum Gesetzentwurf der Fraktion der CDU:

Wir begrüßen es/ <^ass durch dte vorgeschlagene Regelung die Betreuung Im Etementarberetch durch dte
in Thüringen tätigen Kindertagespflegepersonen gestärkt wird. Sicher ist dies ein Baustein notwendiger
P.ersonalbinduog bzw. -gewinnung für die Aufgabe der Tagespffege, und damit zur Stärkung der Vieifait
der Betreuungsmöglichkelten für Familien.
Gleichzeitig geben wir zu bedenken; dass Vergütung auch die Unterschiede zwischen den
Ausbildungswegen zu jeweiligen Berufstätigkeiten abbilden muss und die Abstände dazwischen nicht zu
gering werden dürfen. Diesen Hinweis möchten wir ausdrücklich verstanden wissen Im Sinne der
Intention, auch die Vergütung für pädagogische Fachkräfte !n Kitas sukzessive zu erhöhen. Diese haben
eine fünfjährige Ausblldungszelt absolviert - m..W, im Unterschied zu einer Tagespflegeperson mit einer
diesbezüglichen Fortbildungszett zwischen 160 und 300 Stunden.
Es geht in beiden Bereichen um eine padagogisch-anspruchs- und verantwortungsvolle Tätigkeit, was
sich In beiden Bereichen - mit dem entsprechenden Abstand/ der durch die unterschiedlichen
Ausblidungsvoraussetzungen gerechtfertigt bleibt- auch in der Vergütung darstellen rmuss, Im
frühkindlichen Bfldungsbereich werden viele Voraussetzungen gelegt für den weiteren Bildungsweg
.eines Menschen - die Stärkung frühkindilcher Bildung ist eine zentrale Frsge unserer Gesellschaft.

Mit freundlichen Grüßen

Oberk!rchenrat

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblattzur Dafenerhebung
nach § 5 Abs, 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an eiriem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
BeteiligtentransparenzdokumentatEonsgesetz (ThürBetellcfokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend ~ zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der BeteiligtentransparenzdokumenfatEon
veröffentlicht, ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf dert Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserS'ich ausfüflen und zusammen mit der SteHungnahme senden!

2u^ch^m°<3^ieteientwurf:haben^Sie;sich{sch^

Zweites Geset; zur Änderung des TtiürlnflerKfndergariengssebss ^ _ _ .^
GesetzentwurfdeiT'Fra'ktionen DIE LINKET der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | - Dfucksachß 7/6574 -
Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU ) - Drucksache 7/6783"

t'.^l

ä^l

^aben\Sfe9äch^lß^rtret6r^nerJuristi^chen:Person;geäüßefl;d,:hi^^
Vereini9W9^^^1!Ghe^Rersorienvüder Sachen (^
^eriosseris^haift;bder:offentljeti^
öfferitIiGhen^Rech^?^^l^:^L\^\1- ^^^.^^^•^ -/:^!^::.^^^^:^^:^:^-:-.:Y^.::-1
i[§^b^^H^ThürBfe(e!ldoi<Gj^n^

Name

ver.di Landesbezirk Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Gewerkschaft

ver.di Landesbezirk Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen

Kari-Liebknechf-Straße 30-32

04107 Leipzig

.Nal^n/Sje;$icha|^naturliche; Person :geäüf^rt,^.;:h/als^ !^.:^.'^
^5Abs^:Nr^^ThürBeteliäp^).^.^^

Name Vorname

Q Geschäfts- oder Dienstadresse 0 Wohnadresse

(Hlnwe)s: Angaben zurWohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadrssse
wird In keinem Fa!i veröffentlicht,)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3^:

^~:^

^:;.^'

6^;t

Was:Jst ^r^c^werpunkt Ihrerinh alt) leben ,o(jer
&,6.Afc€:1/Nr.:3'rtTÜrBeteitdpkG)-;;^^^ •.•::;-:." i^-^.;-':..\.::.^\'-';'-:~\^'.-1'./^---^

gewerksc haft liche Vertretung von Arbeitnehmer*innen

^^be^i^lnlh^rp/schrjftjiphen Beitrag ;ciie:entworfei^ni:Regel

D befürwortet,
D abgelehnt,
S ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftJEchen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen l

(§ 6 Abs, 1 Nr. 4 ThürBeleildokG)

Wir begrüßen die genannten Änderungen In den beiden Gesetzesentwürfen, seiwn jedoch erheblichen wsiteren
Handfungsbedarf, Die vorflesehenen Personalzuwelsungen können in der gesenwäritEjen Situation auf Grund
offener StelSan qnd hoher Krankenstände nicht mehr den Betrieb und die pädagogische Arbelti dteden Eltern durch dte
Bslreuungsverträge zugesichert und )m"genrtBins8men Rahman der Länder für dte frühe Bildung In
Kindartafleselnrichtungan" festgeschrieben sind, gewährleisten. Deshalb bedarf es elnes StufenpSanss,
weicher insbesondere "den quaillativen Ausbau des Systems der frühfdndtichan Bildung und deni notwenciigen Aufbau
des Fachpersonal aufeinander absÜmmL Fachkräfte müssen In den Kindergärten durch ^ute Arbeltsbsdlngungen
gehalten werden. Dazu bedarf es eineswesenlijch besseren Psrsonaisctilüssels^js auch eine Refjnanzismng weiche
an eine Tarifßebundenheit der freien Träger auf Nivsau des Tv&D gebunden ist. Gielchzeijig mllssen neue Fachkräfte

aHtatH» hochwertigsfi sowie verflüteien Ausbildung dazugewonnen werden. Die praxlslntsgrierte
Ausbildung ist somit auf all? Auszubildencien Erzieher-Jnnsn^auszuv/ejten. Ziell sollte eine Ausbildung nach
Beryfsbijdüngsgesetz für alle pädagogischen Fachkräfts !n Thüringer Kfndsrgärten sein,

WüräQn\Sievo?;|-,andtag^^g^
ein2;üreic!ien?^-:-^^'.^^.\^;^:'.^^;r::^. --•^.;';1^":' :'l^'^: ~;:L:.::^'•.'..". -:^i^^^'\ ',::';.::^.^-^:':;'".r-;

(§,^^s;.1.iNr,^:rhÜreeleilciokG)^::l.:;--<:;'.^ ;^, '; :'; l::\;\^l:;;'l<l:^.l:^^^::\.;'l':-l^v/::-^:^

g Ja (Hinweis; weiter m!t Frage 6) D nein

^enn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

g perE-Maii

~} per Brief

-Kaföern^iß ^sjcü^ls ^Aqwaltskan?i eijnii iAuftrag^inife^Aufti^gi^rs. mitsch rtftllphe n ^Beitrag eh"^
äm^esgtzg6fciCuiigs\ferf^)^ri't?iefei|ig^
;§:5.^s^^6^ürBte^lidokG)^ ;>::;:'^,./^.;.:;J^^\^

3 ja B nein (wslter mit Frage 7)

LA/enn Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



1 StimnienSJe einer VeW
Betejlfgteritransp^renzdpkumentatipnzü?^
;tö.6:Abs,;<Sätz.'2ThürB8lej!dpkG)1. !.''^-:-:''^:'~'/- •;.':-;; .^^^L\ ^,.''

8 ja •

Mit meiner Unterschrift versichere ich die
Änderungen in den mitgeteiiten Daten werde ich
des G esetzgeb u ngs Verfahrens mitteilen,

^Ort^DatMni^.^^^^^^J-W.';^^1 :^ '.^•^':^':- •'i:-: ?';:;

Leipzig, 12. Januar 2023

D

Richtigkeit
! unverzüglich

Beitrages :jn;:der:;; \ :^-: .::\ -::".; ^ .;^,':

nein

und Vollständigkeit der Angaben.
und unaufgefordert bis zum AbschSuss

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



ver.di • Kad-Lfebknecht-StrgOe 30.32 * 04107 Leipzig

Thüringer Landtag
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport
Jürgen-Fuchs-Straße 1

99096 Erfurt

per E"Mail an;

poststelie@thuennqer-landtaq.de

, ver dr

Landesbezirk Sachsen,

Sachsen-AnhaIt, Thüringen

Kari-liebknecht-Straße 30-32

04107 Leipzig

Thüringer Landtag
Zuschrift

7/2278

l zu Drs. 7/6574/6783

12,Januar 2023

Anhörung zum zweiten Gesetz zur Änderung des

Thüringer Kindergartengesetzes
hier: Stellungnahme ver.di Landesbezirk SÄT

Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport,

im Namen des ver.ds Landesbezirks Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen (SÄT)

bedanken wir uns für die Zusendung der beiden Gesetzentwürfe und der Geiegen-

heit zur Stellungnahme hierzu.
Als mitgliederstärkste Interessenvertretung der Beschäftigten in Kindertagesstätten

möchten wir die Perspektive der Beschäftigten darstelien und gleichzeitig auf die

notwendigen politischen Erfordernisse aufmerksam machen.

Zur Drucksache 7/6574
Die grundsätziichen Anliegen des Gesetzentwurfes im Hinblick auf eine Ausweitung

der praxisintegrierten Ausbildung (PiA-TH) und deren beabsichtigte Refinanziemng,

sowie die Anpassung der Berechnungsgmndlagen des pädagogischen Personais in
den Kindergärten an die ab 1, Januar 2023 geltende Arbeitszeitverkürzung des Ta-

rifvertrages des öffentlichen Dienstes (TVÖD) von 40 auf 39' Stunden bei vollem

Lohnausgleich werden begrüßt. Hier möchten wir ebenso auf die neuen tarifiichen

Regelungen im TvöD SuE hinweisen, die den Beschäftigten bis zu 4 Regenerations-

tage ermöglichen. Auch diese müssen in der Berechnung des pädagogischen Perso-

nals berücksichtigt werden, weshalb es einer entsprechenden Anpassung der Min-

derungszeit bedarf.

Vereinte
DiensUeistungs-
gewerkschaft
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Zugleich besteht unseres Erachtens erheblicher weiterer Handlungsbedarf sowohl

im Hinblick auf die Berufsausbildung, den Persona!sch!üssel, die Anwendung des

TVÖD SuE im gesamten Geltungsbereich des Thüringer Klndergartengesetzes und

der FachkräftesEcherung für die frühkindliche Förderung, einschließlich der damit
eng korrespondierenden anderen Aufgabe n bere Ich e des SGB VIII, insbesondere der

erzieherischen Hilfen. Dies bedeutet im Einzelnen:

» Im Eingangstext wird bereits darauf hingewiesen, dass PiA-TH „dauerhaft" ne-

ben die konsekutive Erzieherausbildung tritt. Mit den beabsichtigten 160 Aus-

biidungsplätzen pro Jahrgang bedeutet dies bei dem (hoffentlich) angestrebten
notwendigen Erhalt von über 700 Ausbildungsplätzen pro Jahrgang, dass die

zur Fachkräftesicherung notwendige, weit überwiegende Anzahl der Auszubi!"

denden, weiterhin schulisch ohne Ausbildungsvergütung und im Fa!le nicht"
staatlicher Schulen zudem mit der Verptiichtung zur Zahlung von Schulgeld, in

einer langwierigen und anspruchsvollen Ausbildung ausgebildet wird.

Wir halten die angekündigte Doppelstruktur in der derzeitigen Form qualitativ

und im Hinblick auf die Fachkräftesicherung quantitativ, angesichts der Lage
auf dem Ausbiidungsmarkt, für realitätsfern. Erforderlich ist stattdessen eine

qualifizierte und attraktive Ausbildung auf der Grundlage der Ausbildungsbe-

dingungen und Vergütung des öffentlichen Dienstes und damit einhergehend

selbstverständlich auch derWegfaltvon einer Zah!ungsverpf!Jchtung (Schulgeld)
der Auszubildenden für ihre Ausbildung.

Die praxisintegrierte Ausbildung muss entsprechend auf alle Ausbildungsplätze

ausgeweitet werden. Zie! solSte jedoch eine Ausbildung auf Grundlage des Be- •

rufsblidungsgesetzes für a!le pädagogischen Fachkräfte in Kindergärten, also

bspw, auch Hei!erziehungspfleger:innen, sein.
Wir weisen im Zusammenhang mit dem Fachkräfte bedarf sowohl auf die Er-

gebnisse der 2020 veröffentlichte Studie der FSU Jena ais auch auf die im bun-

desweiten Vergleich und die Anforderungen im Bereich der trühkindlichen För-

derung - insbesondere des Thüringer Biidungsplanes! - völlig unzureichende

Stellenausstattung hin.

• Inwieweit die En Art. 1, Ziffer 3 durch Neuregeiung von § 25 Abs, 1 Satz 1 Nr.

5 pauschalierten Mehrkosten für die Umsetzung von PEA passgenau die jewei-

Ijgen Ausbildungsträger und damit letztlich die Auszubildenden erreichen, ist

dem Gesetzestext nicht zu entnehmen. Wir gehen davon aus, dass dies im Rah"

men entsprechender Regelungen auf dem Verordnungswege gewährleistet

wird. Im Gegensatz zu der in der Begründung beschriebenen einmaligen Dyna-

misierung halten wir eine regelmäßige Dynamisierung der Pauschalen in Höhe
der Tarifvertragsabschlüsse des TVÖD für erforderlich, Die in der Kalkulation

' Zentrum Digitale Transformation Thüringen (ZeTT) und Arbeitsbereich Arbeits-, Industrie- und
Wirtschaftssoziologle; Martin Ehrlich (FSU Jena, 2020); "Die Fachkräftesltuation in Thüringer
Kindertageseinrichtungen" -ver.di (verdi.de),
httDS://thuer!nqen.verdi.de/themen/n3chrichten/++co++25917344-895d-Hea-8405-001a4al60l^
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angenommene Praxisanleitung in einem Umfang von 2 Stunden pro Woche

und Auszubildenden ist völlig unzureichend und praxisfern. Zudem fehlt eine

Regelung für die Ausbildung von PiA in Jugendhilfeeinrichtungen, insbesondere
der stationären Jugencfhilfe. Diese ist ebenfalls kommunale Aufgabe und leidet

zum Teil dramatisch unter Fachkräftemangel. Der HeJmaufsicht des TMBJS ist

diese Situation bekannt.

Die in Art. 1, Ziffer 1 in § 16 Abs. 3 vorgenommenen Änderungen im Hinblick
auf die Anpassung des Personalbedarfs an die im Rahmen des TVÖD verkürzte

Arbeitszeit werden begrüßt. Der Freistaat erkennt damit zugleich sehr zu Recht

die Regelungen des TVÖD und des TV-SuE als Leitwährung einer kommunalen

Pflichtaufgabe im Sinne des SGB V!!! und des Thüringer Kindergartengesetzes
(ThürKigaG) an. Diese Leitwährung gilt allerdings nicht nur für die Arbeitszeit,
sondern umfasst umfangreiche andere Regelungen, Insbesondere Vergütungen

und zusätzliche Versorgungsieistungen, Empfohien wird daher eine dement"

sprechende Kiarstellung zum Beispiel in § 3 Abs. 3, Nr. 1 ThürKigaG dergestalt,

dass im Falie verträglicher Regelungen mit freien Trägem der Jugendhilfe eine

Tarifbindung auf Niveau des TVÖD bzw. TVöD SuE für das gesamte notwendige

Persongl (also nicht ausschileßlich für das pädagogische Persona!) als Finanzie-

mngsgrundlage gilt. Damit würde zugleich ein wichtiger Beitrag zur Fachkräf"

tesjcherung, zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen bei vielen Trägern und

zur Betonung des Subsidiaritätsgebot im Sinne des SGB V!ll (nämlich unter"

schiedliche Werteorientierung, Trägervielfalt, pädagogische Vielfalt) geleistet.

Wir gehen zur Vermeidung der Gefahr von schlechteren Arbeitsbedingungen

davon aus, dass die Refinanzierung der jetzt beabsichtigten Änderungen im
kommunalen Finanzausgieich vollumfänglich und eindeutig berücksichtigt ist.

Abgesehen von der Anpassung des Person a! be da rfs an die verkürzten Arbeits"

zelten des WöD wurde leider die längst überfällige Anpassung an erheblich zu
verbessernde Personalschlüssei erneut versäumt. Die damit verbundenen seit

Jahren andauernden schlechten Arbeitsbedmgungen in Thüringer Kindergärten
sind neben den bereits beschriebenen tariflichen Handlungsbedarfen und der

Beseitigung von Ungleichheiten der wesentliche Grund für den zunehmend es"

kalierenden Fachkräftenotstand in den Kindergärten und "krippen. Längst wer-

den im Alltag der Kindergärten aufgrund von Erkrankungen, Verrentungen,

Personalfiuktuationen, Ausstieg aus dem Beruf, Abwanderung in angrenzende
Länder oder andere Branchen geltende Mindestpersona!schlüssel häufig unter-

schritten. Die 28 % Vorbereitungs- und Ausfallquote bildet die realen Bedin-

gungen nicht ab. Neben einer entsprechenden Erhöhung der Minderungszei-

ten, sollte diese in Ausfallzeiten sowie mitteibare pädagogische Arbeit aufgeteilt

werden, um ausreichend Zeit für die mittelbare pädagogische Arbeit der Fach-

kräfte sicherzustellen.
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Der dringende Handlungsbedarf wird sowohl durch die bereits genannte FSU-

Studie aus dem Jahr 2020 als auch die aktuelle Berteismann Studie empirisch

untermauert. Zudem entscheiden sich junge Menschen für einen Beruf maß-

gebiich auch aufgrund bekannter Arbeitsbedingungen nach der Ausbildung.

Der offenkundige Fachkräftebedarf in vielen anderen Branchen wiederum setzt

•auch in Zukunft ein im ganzen Land rechtssicher funktionierendes, attraktives

Angebot der frühkindiichen Förderung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
voraus.

Gute ArbeitsbedJngungen in den Kindergärten sind folgerichtig eine wichtige
Voraussetzung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und damit der Siehe-

rung des Wirtschaftsstandortes Thüringen - und diese Arbeitsbedingungen sind

in Thüringen nicht gut!
Empfohlen wird daher kurzfristig noch in dieser Legislaturperiode eine wesent-

liche Verbesserung des Personalschlüssels und die Abkehr von einer kmdbezo-

genen Förderung hin zu einer verlässlichen einrichtungsbezogenen Förderung,

um die Flexibilisierung nicht auf dem Rücken der Beschäftigten auszufragen.

Weiteres Abwarten in der Hoffnung auf den Rückgang der Kinderzahlen wäre

sozial-, bilcfungs- und wirtschaftspoiitisch unverantwortlich.

Zur Drucksache 7/6783

Die beabsichtigten Regelungen zur Verbesserung der Vergütung der Kindertages-

pflegepersonen werden von uns begrüßt. Mit der wiederholten Bezugnahme des
Gesetzentwurfes zum TVöD SuE wird sehr zu Recht betont, dass es sich bei der

frühkindiichen Förderung um eine konnmu^ale Pflichtaufgabe handelt, bei der der
genannte Tarifvertrag selbstverständliche Leitwähamg sein sollte. Folgerichtig ist es

überfällig, auch in diesem Bereich die dafür notwendigen gesetzlichen Grundlagen

zu schaffen. Wie der Einführung zum Gesetzentwurf zu entnehmen ist, handeln die

Kommunen trotz ihrer originären ZuständJgkeJt. offensichtlich freiwillig nicht dem-

entsprechend und gefährden damit dieses neben den Kinderkrippen zusätzlich not-

wendige Angebot der frühkindiichen Förderung und der besseren Verelnbarkeit von

Familie und Beruf.
In diesem Zusammenhang und En Verbindung mit der im Anhang 4 genannten Fra-

gesteliung vemeisen wir auf die Notwendigkeit einer zusätzlichen Alterssjcherung

i.S, des TVöD und deren Zugang für Tagespflegepersonen. Die Zusatzversorgung
stellt im Bereich der TarEfverträge der öffentlichen Dienste eine verlässliche und wich-

tage Säule der Altersversorgung dar, an der alle Personen partizipieren sollten, die

Aufgaben derJugendhilfe im Sinne des SGB Vill'wahrnehmen bzw. übertragen be-
kommen. Da die Tagespflegepersonen auf selbstständiger Basis arbeiten, sollte hier

allerdings zudem auch das Arbeitgeberbrutto anstelle des angesetzten Arbeitneh-

merbruttos Basis der Refinanzierung sein.

2 Bertelsmann Stiftung (2022); Ländermonitor frühkindliche Biidungssysteme.
Länderprofil Thüringen: https://www.laendermonitor,de/de/report"profl!e-der'
bundeslaender/bundeslaender/thuertnqen
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Wir empfehlen neben den bereits zur Drucksache 7/6574 genannten Anregungen

im Hinblick auf den TVöD SuE die Überprüfung, inwieweit die verpflichtende Alters-
Sicherung der Tagespfiegeperson grundsätzlich und im speziellen im Hinblick auf die
Zusatzversorgung des TVöD SuE zu gewährleisten ist,

Seite 5 von 5
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Daten&rhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Befeillgtentransparenzdokumentatlonsgesetzes

Jede nsttürliche oder juristische Person, die sich mit einem schrlRlichen Beitrag an einem

Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteltigtentransparenzdokumentationsgesetz (ThUrBetelldokG) vorpfiiohtet, die naohfolgencf
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden In Jedem Falt als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBetelldokG In der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur. dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffent!icht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen,

Bitte gut leserlich wsfülten uncf zusammen mft der Sfeftungnshme sendenl

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzenhvurfs)?

Zweites Gesetz zur Änderung des ThürKigaG Drs, 7/6574 und 6783

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher pBrsonen oder Sachen (z, B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentllohe Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1,2 ThUrBelelldokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mli Frage 2, Wenn ja, dann weiter mtt Frage 3,)

Name

Landesjugendhiifeausschuss LJA TH

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl Ort

Organtsat!onsform

Ausschuss

Geschäftsstelle beim TMBJS

Wemer-Seelenfoinder-Str.7

99096 Erfurt

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ ö Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeleijdokG)

Name Vorname

! i Gesöhäfts- oder Dfenstadresse U Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zurWohnadresse sind nur erfordsriichi wenn keine andere Adresse benannt wird. Dis Wohnactresse
wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleilzahi, Ort



3.

4.

5.

3.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBateildohG)

LJHA ist Teil des Landesjugendamtes und nimmt Aufgaben des üö Trägers der
Jugendhilfe wahr, vgl. § 7 ThürKJHAG. Er befasst sich insbes. mit Probiemiagen Junger
Menschen und deren Familien.

Haben Sie in ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

y befürwortet,
l! abgelehnt,
l i ergänzungs- bzw. änderungsbeciürftlg eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schrift!!chen Beitrages zum
GesBtzgebungsverfahren zusammen!

[§ 6 Abs, 1 Nr. 4 ThQrBötelSdokG)

Begrüßung Verstetigung Ausbildungsform PiA und Erhöhung laufender Geldlelstungen
zur Kindertagespflege, Hinzu treten ergänzende Hinweise zur Umsetzung für die
Verteilung der verfügbaren Anzahl an PiA-Plälzen zwecks Hinwirken auf
flächenmäßigen Ausbau. Forderung der Anpassung der Landespauschate auch für
Kinder bis drei Jahre wird als erforderlich angesehen.
Prüfhlnweis zu möglichem Eingriff In die Tarifautonomie der Träger durch Übernahme
der Einigung der Tarih/ertragsparteien.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben

sinzureichen?
;§ 5 Abs. 1 Nr, 5 ThUrBelel(tfoS<G)

>< Ja (Hinweis; weiter mit Prafle 6) L nein

Afenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Antass haben Sie sich geäußert?

üie Beteiligten haben keine Information übermitteSt.]

n welcher Form haben Sie sich geäußert?

< psr E-Mail

per Brief

•^aben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schrifttichen Beiträgen
im Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
g 6 Abs. 1 Nr. 6 ThürBetsildoKG)

ja P<. nein (weiter mit Frage 7}

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftfaggeber!

Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Betelllgtentransparenzdokumentattonzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBetelldoKO)

X Ja U nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen In den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteiien.

Ort, Datum

Erfurt 13. Januar 2023

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentli'chung in der BTD bearbeitet



Freistaat

Thüringen
Ministerium
für Bildung.
Jugend und Sport

Landesjugendamt
Geschäftsstelle L.anctesjugend"
hllfeausschuss

ThOflflgar Ministerium (Qr Slldufig, Jugend und Sport
PoslfBch 80 (M 63 • 99107 Brfürt

Thüringer Landtag
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport
Jürgen-Fuchs-Str, 1

99096 Erfurt
" per E-IVIal!" Thüringer Landtag

Zuschrift
7/2280

zu Drs. 7/6574/6783

Mail
Geschaefts-

stelle, LJHA@tmbjs.lhuorIngen, de

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringen Kin de rg arten ges etzes,
Gesetzesentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN - Drucksache 7/6574
Gesetzentwurf der Fraktion CDU - Drucksache 7/6783
hier: Stellungnahme LJHA

Erfurt,
13.Januar 2023

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,

Sie haben den Landesjugendhilfeausschuss eingeladen, zur o.g. Drucksa"
ehe Stellung zu nehmen. Dieser komme ich unter Organvorbehalt gerne
nach.

Zum Gesetzentwurf- Drucksache 7/6574

Praxisintegrierte Ausbildung

Grundsätzlich wird begrüßt, dass dieAusbiidungsform der praxisintegrierten
Ausbildung dauerhaft neben die konsekutive Ausbildung von Erzieherinnen
und Erziehern gesetzlich geregelt wird und zugleich damit zusammenhän-
genden Ausblidungskosten als ansatzfähige Kosten (Betrlebskosten) aner-
kannt werden.
Da die Ausbildungssteilen laut Begründung begrenzt sind (480) sollte gere-
gelt werden, unter weichen IVtaßgaben zwischen den Gebietskörperschaften
und in den Gebietskörperschaften eine Verteilung der Stellen erfolgt. Dies in-
sofern, um auf einen tiächenmäßigen Ausbau tatsächlich hinzuwirken. Dar-
über hinaus sollte gesetzlich klargestellt werden, dass im vorab der Schaf-
fung reflnanzierierAusbildungssteiien Einvernehmen zwischen dem örtlichen
Träger der öffentlichen Jugendhilfe und dem Träger der freien Jugendhilfe
herzustelien ist.

Thüringer IVIInfsterlum
fttr Bildung, Jugend
und Sport
Wemer-Seslenbkidsr-Str. 7
99098 Erfurt .

www.(hußfingen,de/th2

E-Mail-Adressen dienen Im TMBJS
nur dem Emptang dnfacher MWölluri"
gen ohna Signatur und/oder Ver-
schlüsaeiung.



Erhöhung Landespauschalen

In dem Zusammenhang wird die Erhöhung der Landespauschaien zwischen
dem vollendeten dritten Lebensjahr bis vor Vollendung des 78. Lebensmo-
nats vorgesehen. Offen bleibt, warum die Landespauschalen für Kinder bis
zur Voilendung des dritten Lebensjahres nicht angehoben werden. Dies er-
schiießt sich nicht, zumal PIA nicht altersstufenmäßig ausgerichtet ist und
mit Änderung in § 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 nunmehr eine gesetzlich grundstän-
dige Ausbildung darstellt,

Tarifeinigung" [VIindestbetreuungsschlüsse!

Mit der Übernahme der Eignung der Tarifvertragsparteien verbindet sich zu
Recht eine Neuberechnung des Mfndestpersonalschlüssels für die wöchent-
liche Betreuungszeit, die unter Beachtung von TarlfautonomEen allgemein
betrachtet eine allgemeine Bedarfserhöhung an Fachpersonal für alle Träger
der Kindertagesbetreuung bedeutet.
Da jedoch nicht alle Träger der Tarifgemeinschaft angehören Ist zu prüfen,
ob hier nicht unzulässiger Weise ein Eingriff in die Tarifautonomie der Träger
vorliegt. Sofern dies rechtlich nicht vorliegend ist, müsste Jedoch für Träger,
die der Tarifgemelnschaft nicht angehören, zumindest eine Ubergangszeit
eingeräumt werden.

Zum Gesetzentwurf - Drucksache 7/6783

Das mit dem Entwurf verfolgte Ziel, die laufende Geidieistung in der Klnder-
fagespflege (Sachkostenpauschale und Betrage zur Anerkennung der För-
derungsleistung) erheblich zu erhöhen, wird ausdrücklich begrüßt. Dies Inso-
fern, da eine iefztmalige Erhöhung im Jahr 2017 stattfand. Mit Blick aufzu-
rückliegende Tarifentwicklung und besonders auch auf die grundsätzlichen
Kostensteigerungen sind diese Anpassungen überfäilig und dringend zu re-
geln.

Um diese Em Gesetzentwurf benannten Erhöhungen der Sachkosten, der
Förderieistung je nach Qualifikation sowie die Anerkennung der Berufserfah-
rung durch Zuschläge durch die Kommunen und Landkrejse zu gewährleis"
ten, bedarf es auch der entsprechenden finanzie!!en Zuschüsse durch das
Land. Es wird daher anregt, auch die Landespauschale laut § 25 ThürKigaG
entsprechend anzuheben, um etne Beteiligung des Landes an den Mehraus"
gaben zu sichern. Ohne eine solche Anpassung kommt der Örtliche Träger
der öffentlichen Jugendhiife für die nicht unerhebliche Kostensteigerung al-
lein auf (betrifft vor allem Landkreise mit vielen Kindertagespflegepersoneh).
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Schlussbestimmungen

Da das Gesetz !m Februar verabschiedet und frühestens Em März veröffent"
licht wird ist zu prüfen. ob eine rückwirkende Inkraftsetzung 'tatsächlich mit
Wirkungsfolgen rechtlich möglich ist und wer die damit zusammenhängen-
den Kosten trägt.
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Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteifigtentransparßnzidokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach denn Thüringer
Betei!igtentransparenzdokumentat!onsgesetz (ThürBeteildokG) verpfiichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben " soweit für sie zutreffend - zu machen,

Die Informationen der fojgsnden Felder. 1 b!s 6 werden in Jedem Fall a!s verpfHchtende
Mindestinformatlonen gemäß § 5 Abs, 1 ThürBefeiidokG in der Beteiligtenfransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzi!ch nur dann auf den Internetseften des
Thüringsr Landtags veröffentHcht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu er.telien,

Bitte gut teserHch ausfüllen und zusammen mit der StetfungnQhme sencSen!

Zu welchen Gesetzentwürfen haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel der Gesetzentwürfe)?

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Dmcksache 7/6574"

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergariengesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- DrucRsache 7/6783 -

1.

Haben Sie sich als Vertreter einer Juristischen Person geäußert, d, h. sls Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
Öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThÜrBeteildoKG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Nam

Geschäfts- oder DEonstadresse

Straße, Hausnummer(oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisgtionsform

•^W-^ , ^r^f 4r?^/^ f<
^^-z/z

•^lA;)tii^0^üfil^i)!i^H^OiT(C,('^
i"nt'fitl9

tilA ' W'Utrl"'"-'

-SchuUeilGvoiz-
^InyonßchP. Ötr.^a • W9'/3Gre';;
_i;.t':i^m/'4/<'t3 O-Fö^ 17'93-2^

Staatl. Berufsschulzentrum Ernst Arnold
Greiz-Zeulenroda



2.

3.

^.

Haben Sie sich a!s natürliche Person geäußert, d, h, als Privatperson?
;§ 6 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteltdoKG)

Namo Vorname

3 Geschäfts- oder Dienstgdresse D Wohnadresse

Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
vlrd !n keinem Fall veröffenElicht.)

Straße,'Hausnummer

'ostleltzahi, Ort

Vas ist der Schwerpunkt Ihrer Inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
S 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeleiidokG)

-" S/€//^: ^cA^7%%-r^•

- ^^ €^<{^e^[ /^äA/' ^U / ^c'^'^/^e < ^ -^

laben Sie Jn thrsm schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen Insgesamt eher

f befürwortet,
! abgelehnt,

l ergänzungs- bzw, änderungsbedürftlg eingeschätzt?

litte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
iesetzgebungsverfahren zusammen!

, 5 Abs. 1 Nr. 4ThürB9teifdokG)

•^ ficu^i ^u ^^u^.^^.^ L/^ ^t.^.^'r-d

^h^^
- 0/€, €^^C^<^ <T/. J-6^^ /^^ /^^y

v ' ' - ~..

^^•€J^ ß€/-^^^- ^^/€'^ —.
l/



5.

Wurden Sie vom Landtag gebeten. einen schriftlichen Bei'trag ^um Gesetzgsbungsvorhaben
einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBoEoildokG)

l^f ja (Hinweis; weiter m!t Frago 6) a nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anläse haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie s!ch geäußert?

•^

a

per E"Mall

per Brief •

fc>,

Haben Sie sich als Anwalts kanzlei im Auftrag efnes Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren, beteiligt?
(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 ThürBefeSldokG)

D Ja |^ nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages, in der
Beteillgtentransparenzdokumentatlonzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildoKG)

0 Ja a nein

Mit meiner Unterschrift versichere Ich die .Rlchtfgkeit. und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen,In den mitgeteöten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. .

Ort, Datum

^^ 43„Ö1--Z.^3

Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Staatliches Berufsbildungszentrum

Ernst Amold Greiz-Zeulenroda

S8BZ .,Ernst Arnold" Gj'eJz-Zeuteripi^a'Pfau ans cho Strafte Za-07973 GröiE

Ihre Zeichen

Thüringer Landtag
Zuschrift

7/2284

ZU Drs. 7/6574/6783

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum

nn 16,01.2023

03661 47930

Stellungnahme

Die Verstetigung der praxisintegrierten Ausbildung ist zu begrüßen. Die Gesetzesänderung
schafft damit einen klaren Rahmen für die zukünftige Ausbildung. Die Finanzierung ist damit
gewährleistet. Diese Form der Ausbildung ermöglicht, bereits in der Einrichtung beschäftigten
Soziaiassistenten und Kinderpflegern eine POIITI der Ausbildung zum Erwerb der Qualifikation
als Erzieher ohne ihre Binrichtung verlassen zu müssen und ihre finanziellen Einnahmen
einzubüßen. Ebenso ermöglicht Sie interessierten Quereinsteigern die Möglichkeit sich zum
Erzieher zu qualifizieren.
Trotzdem ergibt sich die Frage, wie die organisatorische Umsetzung in den Pachschulen
erfolgen soll. Durch die Begrenzung auf eine Anzahl von,160 Auszubildenden pro Jahr ergibt
sich die Frage, wie diese in den Fachschulon geführt werden, Diese Ausbildungsfomi erfordert
die Bildung gesonderter Klassen, Da die Klassenmesszah! in VWV zur Organisation der
Schuljahre vorgegeben wird (aktuell 20 Schüler), ergibt sich ein weitergehender
Regelungsbedarf durch das TMBJS. Bei einer Öffnung für alle Schulen (bisher ausgewählte
Schuien) besteht die Gefahr, dass die notwendige KIassenmesszahl nicht errioht wird und die
Ausbildungsform nicht angeboten werden kann,
Außerdem ist anzumerken, dass damit die praxisintegrierte Ausbildung zwar für das
Arbeitsfeld KindergEirten geregelt ist, aber fUr alle anderen Arbeitsfelder (z.B. Grundschulhorte
und Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung entsprechend den §§ 29 bis 35 SGB VIII) keine
Klärung erfolgt.

Stellv, Schulleiterin

Schultel! Grelz Plauensche Straße 2a
07973 Grelz
Tel.:036614793-0

Schultet! Zeulenrarfa-Triebes GrelzerStraße92a
07937 Zeulenroda-Trlebes
Tel.; 036628 82608

www.sbbz.schulen-gretz.de
sbbz-g reiz@sciiulen-gfeiz.de
sbt?z-zeulenroda@>schu!fin-grelz,da

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Anlage 5

Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, Ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden In jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThÜrBeteltdokG in der BeteiligtentransparenzdoRumentation
veröffentlicht, ihr fnhaltilcher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetssiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen,

Bitte gut {eserHch ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme sendenl

Zu welchen Gesetzentwürfen haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel der Gesetzentwürfe)?

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kinderggrtengesetzes
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE UNKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DtE GRÜNEN
- Drucksache 7/6574 -

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes
Gesetzenh/vurf der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/6783 -

1,

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h, als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Saclien (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts» Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteSkfoKG; Hinweis: Wenn nein, dann weller mit Frage 2. Wenn Ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Familienbund der Katholiken im Bistum Erfurt
und im Fr6istaat Thüringen e.V.

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisatfonsform

Eingetragener Verein

Farbengasse 2

99084 Erfurt

T.HÜR. LANDTAG P09T
23,02.2023 15.:02'

^/ZoZvS



2.

3.

4.

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d, h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokQ)

Name Vorname

a Geschäfts- oder Dlenstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderilchi wenn koino andere Adresse benannt wird, DE8 Wohnadresse
hVird in keinem Fall vsroffanüicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichsn oder bemfiichen Tätigkeit?
[§ 5 Abs, 1 Nr, 3 ThürBetefldokG)

Familienpolitische tnteressenvertretung und fa m II len politisch er Fachveerband

Haben Sie In Ihrem schrlftiichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher*

< befürwortet,
a abgelehnt,
K ergänzungs- bzw, änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussags) Ihres schriftilchen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammenl
;§5Abs.1Nr4ThürBeEeildokG)

i/Vir unterstützen die gesetzliche Verankerung und Erhöhung der Mindestfärdersummen für die
soziale Infrastruktur in Thüringen sowie deren Dynamisierung. Wir fordern darüber Hinaus die
3esetzlich festgeschriebenen Mindestförderung der überreglonalen Famillenförderung.



5.

6.

7.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThörBetelidoRG)

X ja (Hinweis: weiter mtt Frage 6) D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

< per E"Mcdl

3 per Brief

-laben S!e steh als Anwaltskanzle! im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftiichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG)

3 Ja x nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber!

itimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
ieteiiigtenfransparenzdokumentationzu?
ä 5 Abs. 1 Satz 2 Th&BsteildokG)

: ja 3 nein

Mit meinsr Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angabefn. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesefzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum Unterschrift

Erfurt, 16.01,2023 L..^ ^.^.^^

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Famfflenbund
der Ksthoflken

FamSllenbund der Katholiken • Hemnannsplatz 8 • 99084 Erfurt

Thüringer Landtag
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport
Jürgen-Fuchs-Straße 1
99096 Erfurt Thüringer Landtag

Zuschrift
7/2289

zu Drs. 7/6574/6783

Famillenbund der Katholiken
Im Blstum Erfurt und Im Freistaat Thüringen e,V.

Sib: Farbengasse 2 ' 99084 Erfurt

E-Mall: lnfo@fam[]lenbuncJ-thueringen,(ie
intöfnet; www.fBmlJlönbund-thuerlnaeii.de

Datum: Dienstag, 17. Januar 2023

Stellungnahme zum zweiten Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes In den
Entwürfen der Fraktionen DIE UNKE, der SPD und BÜNDNIS po/Die Grünen
(Drucksache 7/6574) sowie der CDU (Drucksache 7/6783)

Sehr geehrte Damen und Herren,

der FamiUenbund der Katholiken im Bistum Erfurt und im Freistaat Thüringen e.V. dankt für die

Möglichkeit, eine Stellungnahme zum o.g. Gesetzentwurf abgeben zu dürfen und kommt Ihrer Bitte

hiermit nach.

Zum Entwurf der Fraktionen D!E LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90 Ole Grünen (Drucksache 7/6574)

Der Familienbund teilt die Auffassung, dass es zur Welterentwicktung und Erfüllung des

famiiienergänzenden Bitdungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrags, ausreichend und qualitativ

hochwertig ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher benötigt werden. Wir begrüßen, dass in der
Problembeschreibung die famiiienergänzende StelEung der Kindertagesbetreuung herausgesteiEt wird.

Damit wird die Familie als primärer und unterstützender Ort der Sozialisation, Erziehung und Bildung

dargestetlt. Dieser Gedanke sollte in Zukunft noch stärker als bisher in der Öffentlichkeit und in

politischen Initiativen ein Leitgedanke des Handelns sein.

Hinsichtlich der FachkräftegewEnnung stellt die praxisintegrierte Ausbildung einen BestandteH der

Lösung des Pädagogenmangels in Thüringen dar. Eine Verstetigung und Ausweitung der

praxisintegrterten Ausbildung wird daher befürwortet, auch wenn dieser Lösungsansatz nur ein

BestandteiE der ProblemiÖsungsstrategie hinsichtlich der Fachkräftesicherung sein kann. Über die

aktueEte GesetzesinitiatEve hinaus wird zu beobachten sein, wie sich die Doppelstruktur in Bezug auf
AusbEldungsformen mit und ohne Vergütung auf die Bewerberzahten auswirkt. Die Vergütung der

Sib: Farbengasse 2 • 99084 Erfurt
Anschrift: Hemnannsplalz 9 • 99064 Erfurt

Telefon: 0361 6572 380 • Fax: 0361 6572 347
Mail: Into^ffiliienb.yri^-thU^rinsaD^B.
URL:Www.tömi!lenö'iind-Uiüerinaart;do



Famlllenbund
der KalbolHtw

Ausbildung nur eines Teils der Bewerberlnnen und Bewerber wirft gravierende Gerechtigkeitsfragen

auf. die in zukünftigen Gesetzesvorhaben berücksichtigt werden sollten. Grundsätzlich ist zu prüfen,
inwieweit die VergÜtungsmöglichkeiten für weitere Bereiche der Ausbildungen der Kinder- und

Jugendhllfe etabliert werden können.

Eine Anpassung des MtndestpersonaEsschEUssels an die Tarifbestimmungen Ist notwendig, verbessert

jedoch die Qualität in den Kindertagesstätten im Hinblick auf den BetreuungsschEüssel nicht. Wir

erwarten, dass die Anpassung des PersonalschEüssels Em Rahmen der bereits angekündigten Novelle

des ThürKlgaG diskutiert wird.

Inwieweit eine rückwirkende Änderung (Mit deffi 01.0-1.2023) der gesetztichen RahmenbestEmmungen

rechtEich möglich und für die Träger umsetzbar ist, muss von anderer Stelle beantwortet werden.

Zum Entwurf der Fraktion der CDU (Drucksache 7/6783)

Der FamHIenbund versteht die Kindertagespfiege als famliiennahe Betreuungsstruktur, die gerade im
Kleinkindalter eine AEtemative für die frühkindliche Betreuung in KindertagesehrEchtungen darsteitt

Eltern haben die Kompetenz, die Bedürfnisse Ihrer Kinder einschätzen zu können. Die Potltik !st

aufgerufen !n der Umsetzung dieser Kompetenz durch passgenaue Angebote Unterstützung zu leisten.

Gerade im HinbEEck auf die.Wahlfretheit in der Gestaltung des Alltags, der Vereinbarkeit von FamiEle

und Beruf sowie der Wahl einer angemessenen Betreuungsform ist die vorgeschlagene Stärkung der

Kindertagespflege daher zu begrüßen.

Site: Farbengasse 2 • 8908'i Erfurt
Anschrift; Harmiannepiatz 9 • 99084 Erfuri

Telsfon; 0381 6572 300 • Fax: 0361 6572 347
Mail: lnb(®f8fnlli8ribuncl-!hugrlnüsji>d6
URL:wwsv,faml[|ohbürWlhüorihtiün,d_Q
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formbiatt %ur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natüriiche oder juristische Person, die sich mit einem schriftiichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteitdokG) verpflichtet, die nachfolgend-erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiijgtentransparenzdokumentatjon
veröffentlicht. !hr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags ve raffen ti Echt, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut tesertich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme sendenl

Zu;wetGJTehnc^iem; Gesetz€sntWirf;h9hen:iSJe:sictT^chriftlichg9äuß^

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes -
Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, der SDP und Bündnis 90/DIE GRÜNEN
zu Drs. 7/6574 und Anderungsantrag der Fraktion der CDU zu Drs. 7/6783

^:::1

^^\

VJ\

^^\

^aben^Sje;s]ch'a!sKVertrelereinerjuristisctien]PersQn,g^
yerejnigung;riaturl)chepp@rsqnenpderSac^en(z.;B^^
Genpssen9chäft:päeröffentÖGheArisläjt,Korper^chäft:.de^
off@htljchep^cbts)?;:';'^^\:!'^-'l':/'^7^^'.:\,\;^,^ -:^:. •:;^".,;!';y.^;^":'1^^''^^^-.':1^

(§:5Abs;!1 Nr. 1,:2:ThÜr^

Name

LIGA der Freien Wohifahrtspffege in Thüringen
e,V.

Geschäfts- oder Dienstadresse j

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Eingetragener Verein

Ämsfädter Straße 50

99096, Erfurt

HabenSie^ichaisniE(fürliche^Perepn;äeaußert);d.;h^a
(§'6Abs;^:Mr,l1,;2^hür@et9ildokG);^-^; -^ .:: ,•'- -^^•:;^.^^-;:''':<.:'^V:^ :^:il

Name Vorname

n Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird, DEeWohnadresse

wird in keinem Fall veröffentlicht,)

Straße, Hausnummer

Postieifzahli Ort

Was ist^er:SchwerpunKfihrerinhältlichßn:^er.be^ ;:;;;; .'^r:^, ^---.,
(§:6'Abs.;1^Nr.;3JhürßeMldokG)-,.:;^.^-\/.\"-.^^ .,; ,;^1::-,.'

Interessenveriretung der Verbände der getneinnützigen Wohifahrtspflege

l^a^H:^ieih^hremx^Hfti|cheniBekr@g,(Jie:ent^^

D befürwortet,
D abgelehnt,
)8C ergänzungs" bzw. änderungsbecjürftig eingeschätzt?



5^:

6.—;-

^:s

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr, 4 ThürBetelldokG)

Aus Sicht des LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen e.V wird das Vorhaben
grundsätzlich begrüßt, es sind aber weiter Änderungen notwendig. Dazu gehört, dass im
Änderungsantrag zum Gesetzentwurf des ThürKigaG auf eine Dynamisierungskiause!

verzichtet wurde. Es bleibt zu befürchten, dass Dynamisierungen aufgrund von

infiationsraten bzw. Tarifstejgerungen per Verordnung durch das fachlich zuständige

TMBJS nicht zeitnah erfolgen werden. Weitere Aspekte müssen ebenfalls konkretisiert /
aktualisiert werden.

^urc|en^Sie;vom: Landtag .gebeten, iieJnensc^EftiichenjBeitragzLjm^G
sinzuräicheh?:;-::^!'''1.'.^.-':,'.:1;'11^11.:11.:":.'^, ^;^,!.~^ ^-'•:..Jy."';:-?''Y^^.°':".:;^-"^:r^::' -.:^'"^.!':-[y:-.'::^:^

[§5Äbs."!l^ic.;5ThürBetei[dp)«3),L.; ,."^ •:.;;-.;.^:I:-/.;'^;::-;1';^^;:.;1';^:- .- ^"•l'':;:l:::.":.'^.-—'^':-.".:;:-. ^"^.'^:'^;

Ss ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

t/Venn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

^ per E-IVSall

3 per Brief

^aben ;SEe sich als Anwaltskänzleijm Auftrag @ines A4ftraggeb^r& mH ^
3m Gesetzgebüngs verfahren 'beteiligt?,:,:;'; ^ \'\'^'„ 1,1:1'".1.1^:: •1.'^: ^..:v;^:^.^;: :r ^ ^: ^ . :.i .,

:§;6Ab3.'1.^r;;6;ThürB?teJldol<G),;.;.„,:;l:..:.: /;;::^.'^.^^-:^-.-;'^,/:;-;^1..^-'.::";: ,;^ :,,,;:; :~\, :;.^;-'..,'.,,' •,:„:;•/„; ;.'^

D ja ^ nein (weiter mit Frage 7)

/Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

3timn^p5je^iner Veröffentlichung-lhres;äöhriftl|chen Bejtrages^n'cier;:;^^:^.; '.^ .;,;•; •;•:•• '-;.::.:"^ ;••'•'

3eNiJgfentr^nspsiren^okÜ!tiöi}t^t[ön:^?^.^,:;1,:'/.:^
:§ 5.Äb^^älz'2;ThürBeteildokG)^.;::.^^:':';'L'^:.,^:;'1^^

^ Ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

.prt,^Datum::-^li:'^;'^l',;:^1.''^;-^ ''^•i^:'. •^:';1..".';'.-^'/.;':.-^

Erfurt, der 17.04.2023

'•Untersphnft'.::l:;"-l^^.: :-\?^ ;1. ^'•:~':-:~^--.':''":^

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen e. V.

^wo
^y
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PARITÄT

LIGA der Freien WoMFahrtspflege In Thüringen e. V.
AmstädterStr. 50, 99096 Erfurt

Thüringer Landtag

Ausschuss für Bildung/ Jugend und Sport
Jürgen-Fuchs-Straße l

99096 Erfurt ,

- ausschiießfich per E~Maii ~

THÜR. LAND1
17.04.2023

^QgT
:20

^Ao^WS. /^~5

GeschäffcssEelle
LIGA der Freien Wohlfahrtspffege
in Thüringen e.V.
ArnsEädter Str. 50

(Eingang HumboSdtstraße)
99096 Erfurt

E-Mall; info@liga-thueringen.de
Internet; wwwJiga-thueringen.de
Telefon; (0361) 511499-0

Ihr Schreiben vom/Ihre Zeichen unsere Zeichen Erfurt,

17.04.2023

Stellungnahme der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen zum zweiten
Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes - Ander ungsantrag der
Fraktionen DIE LINKE/ der SDP und Bündnis 90/DXE GRÜNEN vom 30.03.2023
(Thüringer Landtag Vorlage 7/5001 zu Drs. 7/6574) und Anderungsantrag der
Fraktion der CDU vom 31,03.2023 (Thüringer Landtag Vorlage 7/5002 zu Drs.
7/6783)

Sehr geehrte Damen und Herren/

die LIGA der Freien Wohifahrtspflege dankfc Ihnen für die Möglichkeit zur Abgabe einer
schriftlichen Stellungnahme im Rahmen des Anhörungsverfahrens und teilt Ihnen hiermit ihre
Anmerkungen und Formulierungsvorschläge mit,

Der Bearbeitungszeitraum von sieben Werktagen während der Ferienzeifc steht allerdings im
Widerspruch des Ansinnens Gesetzgebungsverfahren partizipativ und transparent zu gestalten,

Änderunasantraa der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und Bündnis 90/DXE GRÜNEN

fAnlaae 4)

Begründung zu Nummer l (Artikel l) zu Buchstabe a; Zu Nummer 2 fS 22 Abs. l
Satz 2 Nr. l)

Ausbfldungskosten, die aufgrund der praxisintegrierten Ausbildung entstehen und über den
Zuschuss hinausgehen^ kann der Träger gegenüber der Kommune a/s Betnebskosten geltend
machen.

www.liga-thUGringen.de



LIGA der Freien Wohlfahrtspfleae: .

Die Regelung ist zu unverbindlich. Es muss aus Sicht der LIGA sichergestellt sein/ dass der
Differenzbetrag (1.759 EURO -1.200 EURO = 559 EURO)1 von den Kommunen übernommen
wird/ da die Refinanzierung seitens des Landes ohnehin über die erhöhten Pauschalen in § 25
Absatz l Nr. 5 sichergestellt ist, .

zu Artikel INr. 3 - S 28 Absätze l und 2

LIGA der Freien Wohifahrtspflecie:

Die Regelungen für die Ausbildungsförderung der praxisinfcegrierten Ausbildung sol!ten dem
etablierten Verfahren der Ausbildungsförderung für das Berufspraktikum angeglichen werden.
Dies sollte in der noch zu erarbeitenden Rechtsverordnung geregelt werden (etabliertes
Verfahren über das Staatliche Schulamt Süd).

zu Artikel l neue Nr. 5 " Änderung zu § 34

LIGA der Freien Wohlfahrtspfleae:
Die gesetzliche Verankerung einer Verordnungsermächfcigung zu § 28 Absätze l und 2 wird
ausdrücklich begrüßt.

Anderunasantraa der Fraktion der CDU fAnlaae 5)

zu Artikel l - Neufassuna von S 10 Abs. 2

LIGA d_er FMen Wohifahrtspfleae:
Die Anpassung der Mindestquaiifikation für Tagespfiegepersonen auf 300 Stunden nach dem
Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB) des Deutschen Jugendinstituts wird
ausdrücklich begrüßt.
Der Freistaat sollte sich jedoch aufgrund der finanziellen Situation von Tagespflegepersonen
in einem angemessenen Umfang anteilig an den Kosten der Qualifizierung beteiligen.
Beispieisweise werden in Nordrhein-Westfaien bei geschätzten Kosten der Qualifizierung von
3,500 EUR je Teilnehmenden 2,500 EUR. durch das Bundesland übernommen.

zu Artikel l

§ 23 Absatz l Satz 2: „Der zu erstattende Sachaufwand nach § 23 Abs. 2 Nr. l S6B VIH darf
je Kind bei einer Betreuungszeit von

l. mindestens acht Stunden pro Tag 237 EUROje Honat,
2. mindestens sechs Stunden bis unter acht Stunden pro Tag 189 EUROje Monat,
3. mindestens vier Stunden bis unter sechs Stunden pro Tag 166 EUROje Monat,
4. einer ergänzenden Kindertagespffege 1,67 EURöje Stunde

nicht unterschreiten."

1 Die Beträge beziehen sich auf die Begründung zum Gesetzentwurf und berücksichtigen keine
dynamische Weiterentwicklung tarifllcher Ausbildungsvergütung.

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen e. V./ Amstädter Str. 50, 99096 Erfurt ~ www.liga-thuei-ingen.de



LIGA der Freien Wohtfahrfcspfieae:

Die Erhöhung derSachaufwendungen ist ausdrücklich zu begrüßen und längst überfällig. Stellt
man einen Vergleich der Sachaufwendungen zu anderen Bundesländern an/ sind die
Anpassungen in Summe aus Sichfc der LIGA nicht ausreichend. Deshalb empfehlen wir die

Zugrundeiegung eines Stundensatzes von 2 EURO und folgende Formulierung von § 23 Absatz
l Satz 2:

„Der zu erstattende Sachaufwand nach § 23 Abs, 2 Nr. i SGB VIII darf je Kind bei einer
Betreuungszeit von

l. mindestens acht Stunden pro Tag 320 EURO je Monat/
2. mindestens sechs Stunden bis unter acht Stunden pro Tag 240 EURO je Monat,
3. mindestens vier Stunden bis unter sechs Stunden pro Tag 170 EURO je Monat/
4. einer ergänzenden Kindertagespflege 2 EURO je Stunde

nicht unterschrdten."

§ 23 Absatz l Satz 3: „Der Betrag zur Anerkennung der Förderielstung [...] darf je Kind und
Stunde einen Betrag von 3^77 EURÖ nicht unterschreiten."

LIGA der Freien Wohlfahrtspfleae:
Die Anpassung des Betrages zur Anerkennung der Förderleistung ist ebenfalls ausdrücklich zu
begrüßen und überfäiiig, Alierdings werden für Kindertagespflegepersonen mit und ohne
pädagogische Ausbildung die gleichen Stundensätze zugrunde gelegt. Grundlage für die
Neuberechnung der Förderieistung ist eine durchgehende Belegung einer Tagespflegeperson
mit 5 Kindern. Laut den Auswertungen des Thüringer Landesamtes für Statistik lag die
durchschnittliche Belegung jedoch bei knapp 4 Kindern. Deshalb empfehlen wir die Festlegung
einer höheren Untergrenze des Stundensatzes für die Förderleistung und folgende
Formulierung von § 23 Absatz l Satz 3; „Der Betrag zur Anerkennung der Förderlelstung [...]
darf je Kind und Stunde einen Betrag von 5/00 EURO nicht unterschreiten."

§23 Absatz l

LIGA der Freien Wohlfahrtspfleae:
Im Anderungsantrag zum Gesetzentwurf des ThürKigaG wurde darüber hinaus auf eine
Dynamisierungsklausel verzichtet. Es bleibt zu befürchten/ dass Dynamisierungen aufgrund
von Inflationsraten bzw, Tarifsteigerungen per Verordnung durch das fachlich zuständige
TMBJS nicht zeitnah erfolgen werden, Deshalb empfiehit die LIGA die Verankerung einer
Dyriamisierungsregelung in Orientierung an der vom Thüringer Landesamt für Statistik
ermittelten Verbrauchspreisentwicklung (Jahresteuerungsrate) im ThürKigaG (vgl.
Begründung zu Nummer 2 (§ 23) zu Buchstabe a (Absatz l)).

Für Rückfragen und Erläuterungen stehen wir gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Geschäftsführer

LIGA der Freien Wohffahrtspflege In Thüringen e. V./ Arnstädter Str. 50, 99096 Erfurt - www,!lga"£hueringen.de

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Anlage 6

Formblatt zur Datenerhebung
nach § 6 Abs. 1 des Thüringer BeteiUgtentransparenzdoItumentationsgesetzes

Jede natürliche oder Juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag, an einem
Gesetzgebungsverfahren betelilgt hat, Ist nach dam Thüringer
Beteliigtentransparenzdokumentaiionsgesetz (ThUrBeteildokG) verpfjiohtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - sowöit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen dar Ngenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
M.lndestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligte ntra n sparenzdokumentatio n
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetselten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut feseriich ausfüHen und zusafDmen mit der StellungnahmQ senden!

Zuziehen Geseiisent^rfen:'hab^

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes
Gesetzentwurf der Fraktionen D!E UNKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DiE GRÜNEN
- Drucksache 7/6574"

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes
Gesetzentwu rf der Fraktion der C Dll •
~ Drücksache 7/6783" •

1v.-;;.

Ha!b,en 'Sie sich ^is^rtreter^jner juristischen ^Pelrson.geäußert, ^, •. h. .als Vertreterefner .
VeTe[rt!9Uh9;naW^cbe!T;R^sop,e"0 .
JGenQssenBchaftoäer'öffent![^ •

Öffentffchen Rechts)? ;;., ; „ . . . . :; ';. .
(§•6 Abs. 4 Nr.; 1, 2 ThürBotetldoKG; Hinweis: WBnh n6(?t, dann weitsrmlt Frags 2. WBnn Ja, dann weitsr mit Frage 3.)

Name Organisationsform

c^^^ude -c^ ^'ic^/Mi^tf 7^. e. s-/.

Geschäfts- oder Dlenstadresse Yf'^i^c/ - ^-?/?/^. -J/,. //9

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort JÜ^<}^ ^7M-^



•'^ .^J

^
.':•.:'",(

.'•'. .

,••'. • i ' •

3„^:-

^ -

Haben^e^h^isfnatürliche^efr^^geäüß^ '-: '• ",':";•: ;i< ,;:<^:;: • ''•^''•; • -''

(§S^üs^iNh';;ti^,tiiUrB^eJ!äo)<(^,::;';.^^^ ;'/•, :,;'':.'l::''-;.7111":".;':,:^,:

Name Vorname

3 Geschäfts- oder Dlenstadresse a Wohnadresse

Hnwsis: Angaben zur WohnadressB sind nur erforderlich, wenn koEne andere Adresse benannt wird. Dis Wohnadresse
vlrd in keinem Fall veröEfenilicht.)

Straße, Hausnummer

3ostieitzahl, Ort

^as:fst.der.SchWerpunkt ihrer jrihaltltö^ ; :. ! '•' ; "•'..' •'
§:SÄbB,'-t;NF.3'TfiürBete|[dokG).1 , .' •' ', ;_ ;„ " •; . /' . • '. , . .

•labep. Sie in 'Ihrem schnftllGheri Beitrag die ehtwprfenen Regelungen Insgesamt eher ,

3 befürwortet,
3 abgelehnt,
^ ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

«tte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beltrages.zum
3esetzgebungsverfahren zusammen!
} 5 Abs. 1 Nr. 4ThürBstelJdokG)



;5;!'-.

^.'^Mr^en^!e:yÖiTi^citag^^teri;;'öihen^
;eltTz^iGlien?-;,,|^';::;:,;:-' •^•7'1'<":'":J;1,.,'.; : ..:^^.^^;..:^^.i:.: ;^;t:^:

t§ä^tis;11;^;5'iThÜrBe^)läokGJi "::1;-.. , •" '""

X Ja (Hinweis; weiter mit Frage 6) nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

per E"r

per Brief

B;
Haben,Sies!ch als Anwalts kanzjei irn Auftrag eines Auftraggefciers m|t schriftlichen Beiträgen
sim.Gesfetz^ebungsVerfahrenbetQ'iligf?
(§:5Abs.1Nr.;6ThürB6tel|dokG) ...

D ja D nein (wsitermlE Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl

Stimmeh Sie einer Veröfferitlictiüng Ihres schrifflichen Belir;
Beteiiigtentransparenzdöktimjäntatipn.zü?
(§6:/\ös._1Satz2ThürBetel!dokG) ,

in der

nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde Ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

ört,iD.atiifn .'„ .:,. . ^. ' l.;l„" ^ .'. . , ^T.;

.&4^i ^-^^
Unterschrift .

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung 
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes 

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem 
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer 
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen 
Angaben — soweit für sie zutreffend — zu machen. 

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende 
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs, 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation 
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des 
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen. 

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden! 

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)? 

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜN EN 
- Drucksache 7/6574 — 

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
- Drucksache 7/6783 - 

1. 

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer 
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene 
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des 
öffentlichen Rechts)? 
(§ 5 Abs, 1 Nr, 1, 2 ThürBeteildokG; Hinwels; Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann  welter  mit Frage 3.) 

Name Organisationsform 

Thüringischer Landkreistag e. V. 

Geschäfts- oder Dienstadresse 

Straße, Hausnummer (oder Postfach) Richard-Breslau-Str, 13 

Postleitzahl, Ort 99094 Erfurt 

2 . Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBetelldokG) 

Name Vorname 

El Geschäfts- oder Dienstadresse CI Wohnadresse 

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse 
wird in keinem Fall veröffentlicht.) 

Straße, Hausnummer 



Postleitzahl, Ort 

3.  Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG) 

Kommunaler Spitzenverband §§ 126, 127 ThürK0, Art. 91 Abs. 4 ThürVerf 

4.  

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher 

n befürwortet, 
0 abgelehnt, 
0 ergänzüngs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt? 

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum 
Gesetzgebungsverfahren zusammen! 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG) 

Bewertung des Gesetzentwurfs aus kreislicher Perspektive 

5.  
Wurden Sie von der Landesregierung gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum 
Gesetzgebungsvorhaben einzureichen? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG) 

X ja (Hinweis:  welter  mit Frage 6) D nein 

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert? 

In welcher Form haben Sie sich geäußert? 

El per E-Mails  

X per Brief 

6.  
Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen 
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBetelldokG) 

0 ja X nein  (welter  mit Frage 7) 

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber! 

7.  
Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der 
Beteiligtentransparenzdokumentation zu? 
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThtlrBetelldokG) 

0 ja X nein 

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen 
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des 
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. 

Ort, Datum Unte chrift 
Erfurt, 19.4.2023 

�Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



4. Eigeninitiativ eingebrachte Beiträge

Die folgenden natürlichen und juristischen Personen haben sich eigeninitiativ beteiligt.

Der Kinderschutzbund, Landesverband Thüringen e.V.

Die Beiträge der Beteiligten sind in der Beteiligtentransparenzdokumentation nur enthalten, wenn die
Zustimmung zur Veröffentlichung erteilt wurde.



Anlage 5

Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationsn gemäß §.5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut lesQrlich ausfüllen und zusQmmen mit der Stellungnahme senden!

ZU^Icb^n^G^^ntv^rten ihafctie^^ ^ieh^:^

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetees
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE UNKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/6574"

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/6783 -

?ä^

^ai^h^!6isiph^ls^<ßrt^^^in^
^ei^|rTi§t^^@türVGl^^
i3eTios^sGhafroä^:<öffe^
äffeht!jct1ep:^Ghis)?^^.^^^^1'.^^;^^
^Bi^bs^i: Nr^1^2 miiürBistetidoRG; Hir^^^nn ineln^ dfflw^t^U^^

Name

Der Kinderschutzbund LV Thüringen

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisatipnsform

e.V.

Johannesstr. 2

99084 Erfurt
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23.

LANDTAG
.2023 1

30ST
:07
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4.X^

HaÜerLSJe^p^s^i^tlic^
<§:6fAbK^Mr^,^hÜrBete!ldo^Q)^^^::^;^^^

Name Vorname

D Geschäfts" oder DEenstadresse a Wohnadresse

[Hinweis: Angaben zurWohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohngdresse
/vird in keinem Fal! veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

lÄfas^^ei^hrt^iR^i^lhre^inhalt!^ ^'f- ^^ 'S^^S^ä-
^;^^^Ni^JMft^^^^^:^Ä^^^^

<inder- und Jugendhilfe
=amilienverband

^s^^^i6^i^1hrehTi:schrifyjJcben^B^t]Taig^ie:^t\^ f^gelüngesnjnsges^ifcehsr.: ^:^^ ^

3 befürwortet,

3 abgelehnt,
< ergänzungs- bzw. änderungsbedürftlg eingeschätzt?

3itte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Sesetzgebungsverfahren zusammen!

§ 5 Abs, 1 Nr. 4 ThUrBeteildokG)
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yViN^^i^^^^tag^et^eJn^
ßj(1izürejcheri?^'^^'^^'^^l-:L;^^
^^Aüs^^N^5^ürB8te!lctoi<(^l^^^:^;:^^^

D Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) X nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert? .

Da wir die Anhörung über den AKF erhalten haben, dessen Mitglied wir sind und

uns das Thema in Bezug auf die Qualität von Bildung und Betreuung im Kleinkindalter

wichtig ist.

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

D per E-Mail

K per Brief

^•llaKesn^ |&ßicti;ais^nvva Ijtskanisliei: i m:Auf|^ Lein6Js;^^ragg ^ere^rtTJt:sch^^
am^ßs^^txiGQsverfafir^^
[§^AbM^r.6^hürBeteJtäol<0)1^^;^;::-^-:^^^^^

a ja X nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

S^nfimen^jfe^c^n^
l^iliä^t^s^arenzxlokMi^^
[g^Abä^nt^^ür&eielldo^^L^^^^^^^

K ja a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzügiich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteiSen,

^Q^t3atum^<^^

Erfurt, 23,02.2023

^Ü ritefäieh nft ^ ^^; ^^^ •^^-^^: '^ ?'•

�Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Der KlnderschutzbuncfLV Thüringen e.V, [ Johannesstr. 2 [ 39084 Erfurt

Thüringer Landtag
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport
Jürgen Fuchs Straße l

99096 Erfurt Thüringer Landtag
Zuschrift

7/2257

zu Drs. 7/6574/6783

Stellungnahme zum zweiten Gesetz zur Änderung des Thüringer KindergartenG
Drs. 7/6574 & 6738

Der Klnderschutzbund
Landesverband Thüringen e.v,
Jotiarmesstraße 2
99084 Erfurt

Telefon j fax
0361 653194-84 i-81

www.dksbthuerlngen.de

Facebook
derklnderschutzbund.thuerlngen

Erfurt, 11,01.2023

Sehr geehrte Dgmen und Herren,

wir erlauben uns/ Ihnen die Stellungnahme des Kinderschutzbunds Thüringen zum zweiten Gesetz zur Ande-

rung des Thüringer Kindergartengesetzes zu senden ohne, dass wir zu den Aufgeforderten Trägern gehören.
Uns ist jedoch das Thema in Bezug auf die Qualität von Bildung und Betreuung im Kleinkindalter wichtig.

Die praxisintegrierte Ausbildung (PJA) für stattlich anerkannt Erzieherinnen/ die mit der Änderung
Drs. 7/6574) dauerhaft neben die konsekutive Erzieherausbildung als auch das Studium tritt/ begrüßen wir.
Aus unserer Sicht ist das ein weiterer Baustein/ um dem Fachkräftemangel zu begegnen und einen Zugang
für Personal in die Klta zu ermögiichen. Klar sollte jedoch auch sein/ dass dieser Zugang nicht die Fachkräf-
teproblematli< löst.

In unserer Stellungnahme vom Februar 2022 zum Fachkraftemangel in Thüringer Kindertagesstätten und der
praxlsintegrierten Ausbildung hatten wir eine Diskussion über Veränderungen in der grundständigen Ausbil-
düng von Erzieherinnen angeregt/ da diese im Vergleich zur PIA viel langer dauert oder bei privaten Anbie-
fern den Auszubildenden auch Geld kostet, Es darf hinsichtlich Veränderungen nicht um die Quafitatsabsen-
kung dieser Ausbildung gehen/ sondern es darf bspw. darüber gesprochen werden/ die Zwejstufigkeit abzu-

schaffen.

Wir schlagen zudem vor, diese Ausbildungsmögl!ch!<eit (PIA) für andere Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe
anzubieten wie bspw, dem Heimbereich, denn auch dort besteht Fachkräftemange!. . .

Der Änderung der wöchentlichen Arbeitszeit aufgrund der tariflichen Anpassung stehen wir positiv gegen-
über, Wir möchten jedoch anlässlich der Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes erneut darauf auf-



Der Kfnderschutzbund
landt?$vcrband ThOringen

merksam machen, dass es uns vordergründig um die Qualitätssicherung im Bereich der frühkindlEchen BEI-
düng geht. Wie in unserer Stellungnahme aus 2019 geäußert/ vermissen wir auch diesmal eine nachhaltige
Verbesserung des Betreuungsschlüssels. Selbstverständlich sehen wir den Kreislauf/ dass ein verbesserter

Betreuungsschlüssel auch wieder ein mehr an Fachkräften benötigt. Doch sowohl die Bertelsmann-Stiftung
als auch das BMFSFJ empfehlen bessere Fachkraft"!<lnd-Sch!üssel.

Unterstützt wird diese Forderung auch durch den Arbeitskreis Thüringer Famillenorganlsationen (AKF}/ der
In seinem im Dezember 2022 erschienen Positlonspapier „Bildung statt nur Betreuung" auf die Intenslvierung
der Fachkräftegewinnung und -ausbHdung sowie der personellen Ausstattung des Bijdungsbereiches drängt.

Darüber hinaus plädjeren wir für eine Vereinfachung der Stufen auf drei für den Kiga-Bereich. Diese Verein-
fachung muss jedoch gerecht in Bezug auf die Altersgruppen gestaltet werden und darf nicht dazu beitragen/
dass eine Gruppe schlechter gestellt wird. Eine Anpassung muss demnach auf die jeweils jüngere Alters-
gruppe erfolgen.

Zum Vorschlag der CDU-Fraktion (Drs. 7/6738), die KJndertagespflege sowohi sächiich als auch in den Perso-
nalkosten besser zu vergüten unterstützen wir voll und ganz. Seit 2017 sind diesbezüglich keine Anpassungen
mehr vorgenommen worden. Mit Blick auf tarifliche Entwicklungen und besonders die aktuelle infiatlon sind
diese Anpassung überfällig.

Wir verstehen die KEndertagespflege als wichtigen Baustein der frühkindlichen Förderung und in der Verbes"
serungderVereinbarkeitvon Familie und Beruf. Jedoch arbeiten die Kindertagespfleger*innen quasi als Sub-
unternehmer*mnen desJugendamtes, tragen aber das unternehmerische Risiko. Daher darf dieses Angebot

wie ImSGBVIIifestgeschrieben maximal e!n ergänzendes Angebot in derfrühkindiichen Bildung und Betreu-
ung sein/ hingegen der Ausbau der Krippenbetreuung Schwerpunkt sein soll,

Mit freundlichen Grüßen/
•für den Vorstand des DKSB Thüringen

Geschäftsführung

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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